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Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung
Bekanntmachung der Haushaltsatzung der Gemeinde 
Mohlsdorf- Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) für das 
Haushaltjahr 2013

I. Haushaltsatzung
Auf der Grundlage der §§ 19 und 55 der Thüringer Kommunalord-
nung erlässt die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf folgende 
Hauhaltsatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 5.465.780,00 € und im Vermögens-
haushalt in den Einnahmen und  Ausgaben mit 735.400,00 € ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
	 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	 250 v. H.
	 b) für die Grundstücke (B)	 370 v. H.
2.	 Gewerbesteuer	 350 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Der Stellenplan wurde geändert.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 19.08.2013
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
gez. Grimm Beigeordnete

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk
Mit Beschluss Nr. 58-05/2013 vom 16.07.2013 hat der Gemeinderat 
die Haushaltsatzung und den Haushaltplan der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf für das Haushaltjahr 2013 beschlossen. 

Das Landratsamt Greiz hat mit Schreiben vom 19.07.2013 AZ: 15-
2013/0654 die Zustimmung zur öffentlichen Bekanntmachung erteilt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltsatzung 2013 mit Haushaltplan liegt in der Zeit vom 09. 
September bis 20. September 2013 zu den allgemeinen Dienstzeiten 
in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 
06, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Kämmerei – Zimmer 11, 
öffentlich aus.

Am gleichen Ort, ebenfalls zu den Sprechzeiten, besteht gemäß § 57 
Abs. 3 Satz 3 Thüringer Kommunalordnung die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme des Haushaltsplanes bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über die Jahresrechnung dieses Haushaltjahres.

Satzung über die Erhebung einmaliger Bei-
träge für öffentliche Verkehrsanlagen  der 
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
(Straßenausbaubeitragssatzung)

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Novellierung des 
Thüringer Gleichstellungsgesetzes und zur Änderung der Thüringer 
Kommunalordnung vom 06.03.2013 (GVBl. 02/2013 vom Ausgabe-
tag 28.03.2013, S. 49, 58) und §§ 2 und 7 Thüringer Kommunalab-
gabengesetz (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2011 
(GVBl. S. 61), hat der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf–Teich-
wolframsdorf in seiner Sitzung am 16. Juli 2013 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Erhebung des Beitrages
(1)	 Zur anteiligen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, 

Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Erschließungsanla-
gen) und als Gegenleistung für die dadurch den Eigentümern, 
Erbbauberechtigten und Inhabern eines dinglichen Nutzungs-
rechts im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch der erschlossenen Grundstücke 
erwachsenden besonderen Vorteile erhebt die Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Beiträge nach Maßgabe dieser 
Satzung, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach dem Bauge-
setzbuch zu erheben sind.

(2)	 Zu den Erschließungsanlagen im Sinne des Absatzes 1 gehören 
auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, sofern diese Anlagen in 
der Baulast der Gemeinde stehen. Für Wirtschaftswege und Anla-
gen, die dem Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BlmSchG) dienen (Immissionsschutzanlagen), können Beiträge 
nur aufgrund einer besonderen Satzung erhoben werden.

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes
(1)	 Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1.	 den Erwerb und die Freilegung der für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen (einschließ-
lich der Nebenkosten),

2.	 den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereit-
gestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung (zuzüg-
lich der Nebenkosten),

3.	 die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung der Fahrbahn,

4.	 die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung von
a)	 Rinnen und Bordsteinen,
b)	 Radwegen,
c)	 Gehwegen,
d)	 Beleuchtungseinrichtungen,
e)	 Entwässerungseinrichtungen,
f)	 Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
g)	 Parkflächen,
h)	 unselbständigen Grünanlagen.

(2)	 Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen sind nur insoweit beitragsfähig, als sie breiter sind 
als die anschließenden freien Strecken.

(3)	 Nicht beitragsfähig sind die Kosten
1.	 für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in § 1 

genannten Erschließungsanlagen,
2.	 für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den 

Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnell-
verkehrsstraßen), ferner Brücken, Tunnels und Unterfüh-
rungen mit den dazugehörigen Rampen.
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§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen ermittelt.

§ 4 Anteil der Gemeinde/Stadt 
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1)	 Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der
a)	 auf die Inanspruchnahme der Erschließungsanlagen durch die 

Allgemeinheit entfällt,
b)	 bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre eigenen 

Grundstücke entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von 
den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2)	 Überschreiten Erschließungsanlagen die nach Absatz 3 anre-
chenbaren Breiten, so trägt die Gemeinde den durch die Über-
schreitung verursachten Mehraufwand allein. Bei den Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen beziehen sich die anrechenbaren Brei-
ten der Fahrbahnen auf die Breite, die über die beitragsfreie 
Fahrbahnbreite nach § 2 Absatz 2 hinausgeht.

(3)	 Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach Absatz 1 
Satz 2 und die anrechenbaren Breiten der Erschließungsanlagen 
werden wie folgt festgesetzt:
1.	 bei Straßen, die überwiegend der Erschließung der angren-

zenden oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundstücke dienen (Anliegerstraßen),

Teileinrichtung

Anrechenbare 
Breite

Anteil der 
Beitrags

pflichtigenI (*) II (*)

Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 60 %

Radweg einschl. 
Sicherheitsstreifen

je 1,75 m je 1,75 m 60 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung und 
Oberflächenentwässerung

. /. . /. 60 %

unselbständige Grünanlagen 
bzw. Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 60 %

2.	 bei Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und 
gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder 
innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen die-
nen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind 
(Haupterschließungsstraßen)

Teileinrichtung

Anrechenbare 
Breite

Anteil der 
Beitrags

pflichtigenI (*) II (*)

Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 40 %

Radweg einschl. 
Sicherheitsstreifen

je 1,75 m je 1,75 m 40 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung und 
Oberflächenentwässerung

. /. . /. 55 %

unselbständige Grünanlagen 
bzw. Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 60 %

3.	 bei Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerört-
lichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr 
dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
(Hauptverkehrsstraßen)

Teileinrichtung

Anrechenbare 
Breite

Anteil der 
Beitrags

pflichtigenI (*) II (*)

Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 25 %

Teileinrichtung

Anrechenbare 
Breite

Anteil der 
Beitrags

pflichtigenI (*) II (*)

Radweg einschl. Sicher-
heitsstreifen

je 1,75 m je 1,75 m
25 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung und 
Oberflächenentwässerung

. /. . /.
40 %

unselbständige Grünanlagen 
bzw. Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m
60 %

4.	 bei selbständigen Rad- und Gehwegen einschließlich Be-
leuchtung und Oberflächenentwässerung

Teileinrichtung

Anrechenbare 
Breite

Anteil der 
Beitrags

pflichtigenI (*) II (*)

Radweg einschließlich Si-
cherheitsstreifen

1,75 m 1,75 m 40%

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung und 
Oberflächenentwässerung

. /. . /. 50 % 

	 (*) = Die in den Ziffern 1 bis 4 unter „I“ genannten anre-
chenbaren Breiten gelten in Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten, in den sonstigen Baugebieten gelten die unter „II“ 
genannten anrechenbaren Breiten.

5.	 bei verkehrsberuhigten Bereichen
 

Anrechenbare Breite
Anteil der 

Beitragspflichtigen

bis zur vollen Breite oder zum vollen 
räumlichen Umfang

60 %

	 Fehlen bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen, erhöht 
sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um die anrechen-
bare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen, höchstens je-
doch um je 2,50 m, falls und soweit auf der Straße eine Park-
möglichkeit geboten wird.

(4)	 Bei den in Absatz 3 genannten Baugebieten handelt es sich um 
beplante wie unbeplante Gebiete; die in Absatz 3 Ziffern 1 bis 4 
angegebenen Breiten sind Durchschnittsbreiten.

(5)	 Für Fußgängergeschäftsstraßen und sonstige Fußgängerstraßen 
werden die anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitrags-
pflichtigen am Aufwand im Einzelfall durch eine gesonderte Sat-
zung festgesetzt.

(6)	 Im Sinne des Absatzes 5 gelten als 
1. Fußgängergeschäftsstraßen: Straßen nach Absatz 3 Ziffern 1 

und 2, in denen die Frontlänge der Grundstücke mit Laden-
geschäften oder Gaststätten im Erdgeschoss überwiegt und 
die zugleich in ihrer gesamten Breite dem Fußgängerverkehr 
dienen, auch wenn eine zeitlich begrenzte Nutzung für den 
Anlieferverkehr möglich ist;

2. sonstige Fußgängerstraßen: Anliegerstraßen, die in ihrer ge-
samten Breite von Fußgängern benutzt werden dürfen, auch 
wenn eine Nutzung für den Anliegerverkehr mit Kraftfahr-
zeugen möglich ist.

(7)	 Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnitten mit einer 
Seite an ein Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet und mit der 
anderen Seite an ein sonstiges Baugebiet und ergeben sich dabei 
nach Absatz 3 unterschiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für 
die gesamte Straße die größte Breite.

(8)	 Für Erschließungsanlagen, die in den Absätzen 3 und 5 nicht er-
fasst sind oder bei denen die festgesetzten anrechenbaren Brei-
ten oder Anteile der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht zu-
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treffen, werden durch eine gesonderte Satzung im Einzelfall die 
anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitragspflichtigen fest-
gesetzt.

§ 5 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes
(1)	 Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird nach Maß-

gabe ihrer Flächen auf die Grundstücke verteilt, denen die In-
anspruchnahmemöglichkeit der Erschließungsanlage besondere 
Vorteile vermittelt (erschlossene Grundstücke). Dabei wird die 
unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach 
Art und Maß durch Vervielfachung der maßgeblichen Grund-
stücksfläche mit dem nach Absätzen 5 bis 8 maßgeblichen Nut-
zungsfaktor berücksichtigt.

(2)	 Als Grundstücksfläche i. S. des Absatz 1 gilt grundsätzlich 
der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen 
Sinn.  Soweit Flächen erschlossener Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nut-
zungsfaktors nach den Absätzen 5 bis 7. Für die übrigen Flächen 
– einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jen-
seits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie 
oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB – rich-
tet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach Absatz 8.

(3)	 Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei erschlossenen 
Grundstücken 
a)	 die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks,

b)	 die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbe-
reich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungs-
planes,

c)	 die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB lie-
gen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer sol-
chen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich,

d)	 für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Ab-
satz 4 BauGB besteht, 
aa)	 wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche 
des Grundstücks

bb)	 wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens je-
doch die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und 
dem Beginn der Außenbereichsfläche; bei Grundstü-
cken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen 
oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden 
Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und 
dem Beginn der Außenbereichsfläche,

e)	 die über die sich nach Buchstabe b) oder Buchstabe d) lit. bb) 
ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage bzw. im 
Fall von Buchstabe d) lit. bb) der der Erschließungsanlage 
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in 
dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht.

(4)	 Bei erschlossenen Grundstücken, die
a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer 

Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden, oder 

b)	 ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen 
oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebau-
ungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaft-
liche Nutzung) ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die 
Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Re-
gelungen in Absatz 3 nicht erfasst wird.

(5)	 Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung 
wird die Fläche von Grundstücken, die baulich oder gewerblich 
nutzbar sind (Absatz 3) vervielfacht mit

a)	 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss,
b)	 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen,
c)	 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen,
d)	 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit 4 und 5 Vollgeschossen,
e)	 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit 6 und mehr Vollgeschossen.

(6)	 Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungsplanes liegen, ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt:
a)	 Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzu-

lässigen Zahl der Vollgeschosse.
b)	 Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Voll-

geschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 (wobei Bruch-
zahlen unter 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
und solche ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerun-
det werden). 

c)	 Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebie-
ten i. S. v. § 11 Absatz 3 BauNVO die höchstzulässige Höhe 
geteilt durch 3,5, in allen anderen Gebieten die höchstzuläs-
sige Höhe geteilt durch 2,30 m (wobei Bruchzahlen unter 0,5 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden); 
dies gilt in gleicher Weise auch für den Fall, dass sowohl die 
zulässige Gebäudehöhe als auch gleichzeitig eine Baumas-
senzahl festgesetzt ist.

d)	 Dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden, gilt die 
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene.

e)	 Ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebauung 
festgesetzt, gilt die Zahl von einem Vollgeschoss.

f)	 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollge-
schosse vorhanden oder zugelassen, so ist diese zugrunde zu le-
gen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl 
oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird.

(7)	  Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebau-
ungsplanes oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die 
Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäude-
höhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:
a)	 bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsäch-

lich vorhandenen Vollgeschosse,
b)	 bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl 

der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Vollgeschosse,

c)	 bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zu-
lässig oder vorhanden sind, wird je Nutzungsebene ein Voll-
geschoss zugrunde gelegt,

d)	 bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die 
aber gewerblich oder industriell genutzt werden können, wird 
ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.

(8)	 Für die Flächen nach § 5 Absatz 4 gelten als Nutzungsfaktoren 
bei Grundstücken, die
1.	 aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebau-

ungsplan nicht baulich oder gewerblich sondern nur in ver-
gleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils so genutzt werden	 0,5

2.	 im Außenbereich liegen oder wegen entsprechender Festset-
zungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn
a) 	sie ohne Bebauung sind, bei 

aa)	Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflä-
chen 0,0167

bb)	Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 
0,0333

cc)	gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0
b)	 sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver-

gleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne 
Bebauung)  0,5

c)	  auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 
oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. Feldscheu-
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§ 6 Abschnittsbildung, Erschließungseinheit 
und Abrechnungsgebiet

(1)	 Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Erschließungsanla-
ge kann der Aufwand getrennt ermittelt  und abgerechnet wer-
den (Abschnittsbildung). Erstreckt sich eine straßenbauliche 
Maßnahme auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich nach § 
4 Absatz 2 unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unter-
schiedliche Anteile der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die 
Straßenabschnitte gesondert abzurechnen.

(2)	 Für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Aufwand insgesamt 
ermittelt werden (Erschließungseinheit).

(3)	 Die von einer Erschließungsanlage, einem Abschnitt oder einer 
Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke bilden das Ab-
rechnungsgebiet.

§ 7 Kostenspaltung
Der Beitrag kann für
1.	die Fahrbahn
2.	die Radwege
3.	die Gehwege
4.	die Parkflächen
5.	die Beleuchtung
6.	die Oberflächenentwässerung
7.	die unselbständigen Grünanlagen
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

§ 8 Vorauszahlungen und Ablösung
(1)	 Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden 

ist, kann die Gemeinde Vorauszahlungen bis maximal 80 v.H. 
der voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2)	 Der Straßenausbaubeitrag kann vor Entstehung der Beitrags-
pflicht durch Vertrag abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe 
dieser Satzung zu ermittelnden Straßenausbaubeitrages.

§ 9 Beitragspflichtige
(1)	 Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntga-

be des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der Erbbau-
berechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das 
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 
233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts anstelle des Eigentü-
mers beitragspflichtig. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes 
haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2)	 Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grundbuch 
eingetragen oder ist die Eigentums- oder Berechtigungslage in 
sonstiger Weise ungeklärt, so ist an seiner Stelle derjenige abga-
bepflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht 
der Besitzer des betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit 
von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am 
Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

§ 10 Fälligkeit
(1)	 Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnahme tatsäch-

lich beendet ist. Im Falle der Kostenspaltung (§ 7) entsteht die 
Beitragsschuld mit der tatsächlichen Beendigung der Teilmaß-
nahme, bei der Bildung von Erschließungseinheiten (§ 6 Absatz 
2) mit der Beendigung der Maßnahmen an den die Erschlie-
ßungseinheit bildenden Straßen.

(2)	 Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)	 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig treten die Satzung der Gemeinde Mohlsdorf über 

die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanla-

nen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit Zuschlägen für 
das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Voll-
geschoss entsprechend der Staffelung nach Absatz 5, für 
die Restfläche gilt lit. a),

d)	 sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung 
besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der 
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflä-
chenzahl 0,2 ergibt 1,0 mit Zuschlägen für das zweite und 
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss ent-
sprechend der Staffelung nach Absatz 5, für die Restfläche 
gilt lit. b),

e)	 sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilflä-
che, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich-
keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,3 
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsäch-
lich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung 
nach Absatz 5, für die Restfläche gilt lit. a),

f)	 sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, für die von der Satzung 
erfassten Teilflächen
aa)	mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Ge-

werbebetrieben dienen, 1,3 mit Zuschlägen für das 
zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Voll-
geschoss entsprechend der Staffelung nach Absatz 5,

bb)	mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0 
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tat-
sächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der 
Staffelung nach Absatz 5, für die Restfläche gilt lit. a).

(9)	 Vollgeschosse sind Geschosse i.S. des § 85 Abs.2 Thür BO. Ab-
weichend hiervon zählen bei Grundstücken außerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungsplanes als Vollgeschosse alle 
Geschosse deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m 
über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens 
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 
2,00 m haben. Satz 2 gilt auch für Grundstücke in Gebieten, in 
denen der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach § 5 Abs. 6 
Buschstabe a) bis c) enthält. Ist die Zahl der Vollgeschosse we-
gen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, so wer-
den bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je 
angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich ge-
nutzten Grundstücken je angefangene 3,00 m Höhe des Bau-
werks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss berechnet.

 Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt.
(10)	 Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung 

werden die in Absatz 5 festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht
a)	 bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten 

Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebie-
ten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige 
Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse;

b)	 bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung 
durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buch-
stabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist;

c)	 bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und 
b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in 
ähnlicher Weise genutzt werden (so z.B. Grundstücke mit 
Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-. Krankenhaus- und Schul-
gebäuden), wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Ge-
schossflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne 
Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsäch-
lich so genutzte Fläche als Geschossfläche.

(11)	 Grundstücke an zwei oder mehreren Erschließungsanlagen im 
Sinne dieser Satzung werden für jede Anlage mit der Maßgabe 
herangezogen, dass bei der Berechnung des Beitrags nach den 
vorstehenden Absätzen die sich ergebenden Beträge jeweils um 
50 % gekürzt werden.

(12)	 Die Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grundstücke (Ab-
satz 11) gilt nicht für die in Absatz 10 Buchstaben a bis c be-
zeichneten Grundstücke.
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Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entspre-
chenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

3.	 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spä-
testens am 06.09.2013 bis 12:00 Uhr, (16. Tag vor der Wahl) bei 
der Gemeindebehörde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der 
Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Einspruch ein-
legen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

4.	 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 1. September 2013 eine Wahlbenach-
richtigung (21. Tag vor der Wahl).

	 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.

	 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrich-
tigung.

5.	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 195 
Greiz – Altenburger Land (Nummer und Name) durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

6.	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
1.	 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
2.	 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a)	 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 1.September 
2013) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
6.September 2013) versäumt hat,

b)	 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung entstanden ist,

c)	 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

	 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 20.09.2013 18:00 Uhr, bei der Gemein-
debehörde mündlich oder schriftlich beantragt werden. (2. Tag vor 
der Wahl)

	 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

	 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

	 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.

	 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.	 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte einen amtlichen 
Stimmzettel des Wahlkreises, einen amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag, einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und ein Merkblatt für die Briefwahl.

gen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 17.12.1996 einschließ-
lich der Ersten Satzung der Gemeinde Mohlsdorf über die Er-
hebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) vom 25.04.2004 sowie die Sat-
zung der Gemeinde Teichwolframsdorf über die Erhebung ein-
maliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (Straßenaus-
baubeitragssatzung) vom 27.02.2003 außer Kraft.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 30. August 2013
Grimm – Beigeordnete (Siegel)

Hinweis nach § 21 Abs. 4 ThürKO:
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO er-
lassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmi-
gung, der Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.“

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 30. 08. 2013
Grimm – Beigeordnete

Bekanntmachungsvermerk nach § 7 der Thüringer 
Bekanntmachungsverordnung
Vorstehende Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öf-
fentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf wird am Donnerstag, 05. September 2013 im Amtsblatt der Ge-
meinde Mohlsdorf- Teichwolframsdorf öffentlich bekannt gemacht 
und tritt am 06. September 2013 in Kraft.

Mohlsdorf- Teichwolframsdorf, 30. August 2013
Grimm – Beigeordnete (Siegel)

Wahlbekanntmachung
Bekanntmachung der Gemeindebehörde Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag am 22. September 2013

1.	 Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde   
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wird in der Zeit vom 2. 
September 2013 bis 6. September 2013 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeinde-
verwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Montag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch: 	 9:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr
im Bürgerbüro OT Mohlsdorf, Straße der Einheit 6, 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf sowie
Montag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 	 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr

	 im Bürgerbüro OT Teichwolframsdorf, Steinberg 1, 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
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	 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

	 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stel-
le absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht.

	 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 23.08.2013 (Ort, Datum)

Die Gemeindebehörde – Katrin Kaiser
Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung
für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 22.09.2013

1.	 Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bun-
destag statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

2.	 Die Gemeinde ist in folgende 12 Wahlbezirke eingeteilt: 

Wahl-
bezirk

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, Zimmer)

01 Gemeindeverwaltung 
Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf

Straße der Einheit 6
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

02 Jugendclub Mohlsdorf Raasdorfer Str. 1
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

03 Turnhalle Reudnitz Gottesgrüner Str. 1
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

04 Dorfgemeinschafts-
haus 
Gottesgrün

Ortsstr. 10 a
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

05 Dorfgemeinschafts-
haus Kahmer

Dorfstr. 35
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

06 Freie Regelschule 
Reudnitz

Schulstr. 18
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

07 Sportraum in der Kita 
„Sonnenschein“

Hagenberg 5 f
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

08 Weinstube in der Gast-
stätte „Zum Grünen 
Tal“

Hauptstr. 41
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

09 Gaststätte 
„Holzfällerklause“

Sorge-Settendorf 63
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

10 Dorfgemeinschafts-
haus Großkundorf

Großkundorf 14 a
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

11 Feuerwehrgerätehaus 
Kleinreinsdorf

Kleinreinsdorf 44
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

12 Jugendraum im 
Kulturhaus Walters-
dorf

Siedlung 1
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

	 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16:30 Uhr im Kulturraum der Gemeindeverwaltung 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zusammen.

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

	 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

	 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Anga-
be der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Be-
werber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

	 Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem 
linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber sie gelten soll, und seine Zweitstimme 
in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

	 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist.

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses-

Wahlkreises oder
b)	 durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.

6.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf-
bar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 05.09.2013
Die Gemeindebehörde
Katrin Kaiser – Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung
Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
und des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Mohlsdorf am 
22. September 2013 

1.	 Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Bürgermeisters der Ge-
meinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und des Ortschaftsbürger-
meisters der Ortschaft Mohlsdorf wird in der Zeit vom 2. Sep-
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tember 2013 bis zum 6. September 2013 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeinde-
verwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Montag:	 9:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch: 	 9:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr

	 im Bürgerbüro OT Mohlsdorf, Straße der Einheit 6, 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf sowie
Montag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 	 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr

	 im Bürgerbüro OT Teichwolframsdorf, Steinberg 1, 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist. 

2.	 Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 2. September 2013 
bis zum 6. September 201 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) Ein-
wendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. Einwendungen 
können darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung vorzunehmen 
oder eine vorhandene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. 
Die Einwendungen müssen bei der Gemeindeverwaltung Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf – Bürgerbüro – Straße der Einheit 6 in 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf schriftlich erhoben oder zur 
Niederschrift während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch: 	 9:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 	 9:00 bis 12:00 Uhr

	 erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig. 

3.	 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat. Wahlberechtigte, 
die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis späte-
stens zum 1. September 2013 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwen-
dungen gegen das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu 
laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.	 Wer einen Wahlschein hat, kann an den Wahlen für den Bürger-
meister der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und den 
Ortschaftsbürgermeister der Ortschaft Mohlsdorf im Wege der 
Briefwahl teilnehmen.

5.	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1.	 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 

oder 
5.2.	 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) 	wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 

zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b)	 wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.	 Wahlscheine können von, in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen, Wahlberechtigten bis zum 20. September 2013 (2. Tag vor 
der Wahl), bis 18:00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf persönlich oder schriftlich beantragt wer-
den. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

	 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 21. September 2013 (ein Tag vor der Wahl), 12:00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
staben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.	 Für den Fall, dass bei der Wahl am 22. September 2013 kein Be-
werber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, fin-
det am zweiten Sonntag nach der Wahl, am 6. Oktober 2013 eine 
Stichwahl statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits 
für die erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwi-
schenzeit sein Stimmrecht verloren hat.

	 Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind 
und für die erste Wahl am 22. September 2013 einen Wahlschein 
erhalten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. Wahlberechtigte, die in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind, können bereits vor der Wahl 
am 22. September 2013 einen Wahlschein für die Stichwahl bean-
tragen. Wahlscheine für die Stichwahl können bis zum 4. Oktober 
2013 (2. Tag vor der Stichwahl) bis 18:00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6 
in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf persönlich oder schriftlich 
beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

	 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zumu-
tbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

	 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum 5. Oktober 2013 (ein Tag vor der Stichwahl), bis 12:00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.	 Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

	 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
–	 einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlbe-

rechtigt ist,
–	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
–	 einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der   Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie ein Merkblatt für die Briefwahl.

	 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Be-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

	 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 22. September 2013 
bis 18 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, 
dem 6. Oktober 2013 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgege-
ben werden. Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merk-
blatt für die Briefwahl zu entnehmen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 22.08.2013
Katrin Kaiser – Gemeindewahlleiterin
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Wahlbekanntmachung
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf am 22. September 2013 

Der Wahlausschuss der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in seiner Sitzung am 20. August 2013 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben  werden. 

Listen-
Nr.

Name der Partei o. 
Wählergruppe, 
Einzelbewerber

Kennwort Name, Vorname 
der Bewerberin/
des Bewerbers

Geburts-
jahr

Beruf Anschrift Erklärung des Bewer-
bers/der Bewerberin zur 
Frage nach § 24 Abs. 3

ja nein

1
Christlich 
Demokratische 
Union Deutschlands

CDU Dr. Möring, Uwe 1965 Diplom-Chemiker
07987 Mohlsdorf- 
Teichwolframsdorf, 
Waldsiedlung 42

X

2
Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

SPD Hingst, Frank 1970
Verwaltungsfachan-
gestellter 

07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, 
Ortsstr. 20

X

3
Freie Wähler 
Mohlsdorf

Freie 
Wähler 
Mohlsdorf

Täubert, Michael 1985 Informatiker
07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, 
Greizer Str. 23

X

4 Stefan Astermann
Stefan As-
termann

Astermann, 
Stefan

1961 Malermeister
07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, 
Bergstr. 20

X

5
Interessengemein-
schaft f. Wirtschaft 
und Arbeit eV

IWA Pampel, Petra 1960
Verwaltungsfachan-
gestellte

07987 Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf, Straße 
der Einheit 3

X

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 22.08.2013
Katrin Kaiser – Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung
Bekanntmachung  der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Mohls-
dorf am 22. September 2013 

Der Wahlausschuss der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in seiner Sitzung am 20. August 2013 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Mohlsdorf als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden. 

Listen-
Nr.

Name der Partei o. 
Wählergruppe, 
Einzelbewerber

Kennwort Name, Vorname 
der Bewerberin/
des Bewerbers

Geburts-
jahr

Beruf Anschrift Erklärung des Bewer-
bers/der Bewerberin zur 
Frage nach § 24 Abs. 3

ja nein

1
Christlich 
Demokratische 
Union Deutschlands

CDU
Dr. Möring, 
Uwe

1965 Diplom-Chemiker
07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, 
Waldsiedlung 42

X

2
Freie Wähler 
Mohlsdorf

Freie 
Wähler 
Mohlsdorf

Blase, 
Bernhard

1954
Diplom-Ingenieur/
Meister

07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, 
E.-Thälmann-Str. 17

X

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 22.08.2013
Katrin Kaiser – Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung
für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf und des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft 
Mohlsdorf am 22. September 2013 

1.	 Am 22. September 2013 finden die Wahl des Bürgermeisters der 
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und des Ortschaftsbür-
germeisters der Ortschaft Mohlsdorf von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
statt. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2.	 Die Gemeinde bildet 12 Stimmbezirke. Die Wahlräume befinden 
sich 
1	 Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 
	 Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
2	 Jugendclub Mohlsdorf, 
	 Raasdorfer Str. 1 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

3	 Turnhalle Reudnitz, 
	 Gottesgrüner Str. 1 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
4	 Dorfgemeinschaftshaus Gottesgrün, 
	 Ortsstr. 10b in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
5	 Dorfgemeinschaftshaus Kahmer, 
	 Dorfstr. 35 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
6	 Freie Regelschule Reudnitz, 
	 Schulstr. 18 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
7	 Sportraum in der KitaE „Sonnenschein“, 
	 Hagenberg 5f in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
8	 Weinstube in der Gaststätte „Zum Grünen Tal“, 
	 Hauptstr. 41 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
9	 Gaststätte „Holzfällerklause“, 
	 Sorge-Settendorf 63 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
10	 Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf, 
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	 Großkundorf 14a in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
11	 Feuerwehrgerätehaus Kleinreinsdorf, 
	 Kleinreinsdorf13a in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
12	 Jugendraum im Kulturhaus Waltersdorf, 
	 Siedlung 1 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

	 Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses wurde ein Briefwahlvor-
stand gebildet. Die Arbeitsräume des Briefwahlvorstands befinden 
sich im Kulturraum der Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf.

	 Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 22. September 2013, 
um 16.30 Uhr zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen.

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

	 Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis – Unionsbürger anderer Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union einen gültigen Identitätsausweis – oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

	 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

	 Die Stimmabgabe erfolgt in folgender Weise. Jede Wählerin und 
jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme 
dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufge-
druckten Wahlvorschläge kennzeichnen.

4.	 Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass 
andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder 
Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.

	 Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheim-
nis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wäh-
ler in der Wahlzelle aufhält. 

	 Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kenn-
zeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine 
andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmab-
gabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die 
Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung 
der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf 
gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies 
zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl erlangt hat.

5.	 Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den Ar-
beitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig über-
senden, dass der Wahlbrief spätestens am 22. September 2013 bis 
18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden. 

7.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches):

8.	 Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, dem 23. Sep-
tember 2013, jeweils um 8:00 Uhr bis voraussichtlich 15:00 Uhr, 
in denselben Wahlräumen sowie in den Arbeitsräumen des Brief-
wahlvorstands fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahl-
handlung nicht beendet werden kann. 

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 05.09.2013
Katrin Kaiser – Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2013 die Aufhebung 
des Bebauungsplanes für das Gebiet „Kirschallee“ in  Waltersdorf als 
Satzung beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Satzung in-
nerhalb der Anzeigefrist nach § 21 Abs. 3 ThürKO nicht beanstan-
det. Der Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes  wird hiermit 
bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
„Kirschallee“ in Waltersdorf außer Kraft.

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Flurstücke 238/2, 242 (tlw. 
Und 245/3 in der Gemarkung Waltersdorf. Die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes, die Begründung und die Erklärungen werden in der Ge-
meindeverwaltung (Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Stein-
berg 1-Bauamt) während der Dienststunden zu jedermann Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 09.08.2013
Grimm – Beigeordnete

Hinweis: Aufgrund §  215 Abs.  1  BauGB in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl.  I S. 1359) zuletzt geändert 
am 22. Juli 2011 (BGBl. I, S. 1509) werden eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese 



Seite 10 Seite 11

Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.  Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.1.2003 
(GVBl. S. 41) ), zuletzt geändert am 4.5.2010 (GVBl. S. 113), ent-
halten sind oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, zustan-
de gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist 
(§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach 
§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten Frist jedermann 

diese Verletzung geltend machen.
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 09.08.2013
Grimm, Beigeordnete

Umstellung der Bankverbindungen 
aufgrund SEPA-Einführung
Aus  Presse und Fernsehen ist bekannt, dass Europaweit, schrittwei-
se bis Mitte 2014 die Einführung des SEPA-Zahlungsverfahrens er-
folgt. Daher muss die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf – 
wie alle anderen Unternehmen, Dienstleister, usw. – bis dahin alle 
Kontoverbindungen auf SEPA umstellen. Die landläufig bekannteste 
Änderung besteht in den heute bereits häufiger eingesetzten Bank-
verbindungsdaten IBAN und BIC. Die IBAN (International Bank Ac-
count Number) und BIC (Business Identifier Code) lösen die heu-
te in Deutschland gebräuchliche Kontonummer und Bankleitzahl ab. 
Kontonummer und Bankleitzahl sind Bestandteil der IBAN. Die BIC 
dient der weltweit eindeutigen Identifizierung der an dem Zahlungs-
verkehr beteiligten Banken. Aus diesem Grunde erhalten Sie in den 
nächsten Tagen Post von der Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf, in welcher Sie gebeten werden, die erteilten Einzugs-
ermächtigungen für die Gemeinde zu aktualisieren. Die vollständig 
ausgefüllten Formulare senden Sie bitte zeitnah an die Gemeindever-
waltung zurück. 
Vielen Dank, Ihre Gemeindeverwaltung

Instandhaltung oberirdischer Telekommuni-
kationsanlagen in den Ortslagen Mohlsdorf, 
Reudnitz, Gottesgrün, Kahmer und Neu-
deck 
In der Zeit vom 01.09.2013 bis 31.12.2013 werden durch die Telekom 
Deutschland GmbH Instandhaltungsmaßnahmen an vorhandenen 
oberirdischen Telekommunikationsanlagen durchgeführt.
Es handelt sich um präventive Tätigkeiten, zu denen die Telekom 
Deutschland GmbH gemäß den technischen Vorschriften (ZTV-TK 
Netz 50) verpflichtet sind. Diese Maßnahmen dienen der Unfallver-
hütung und dazu, Gefahren für Personen und die Anlagen abzuwen-
den. Änderungen an den Anlagen werden keine vorgenommen.
Die Maßnahmen beinhalten:
1.	 Die Inspektion bestehender Masten, Sicherungs-, Mastverstär-

kungsmittel und Linien
2.	 Die anschließende Instandhaltung/Mängelbeseitigung (Austausch 

nicht standsicherer Masten und/oder Sicherungsmittel, Maststand-
orte werden durch das Auswechseln nicht verändert.

In Einzelfällen kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Ver-
kehrsraum kommen, für die eigenständig die erforderlichen Anträge 
(VAO) gestellt werden. Mit sämtlichen oben aufgeführten Bauarbei-
ten wurde folgende Firma beauftragt: Fa. BFE (EFM) Nachrichten-
technik GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 26, 07552 Gera. Wir bitten 
um Kenntnisnahme.

Grimm, Beigeordnete

Mitteilung des Zweckverbandes TAWEG
Vom 11.09.2013 bis 26.09.2013 erfolgt in folgenden Orten, Ortsteilen 
eine Spülung des Trinkwasserrohrnetzes 

11.09.13 7:00 – 16:00 Uhr Reudnitz Teichwolframsdorf – obere Druck-
zone ab Steinberg Nr. 24, Zahderlehde

12.09.13 7:00 – 17:00 Uhr Mohlsdorf Am Teich bis Nr. 6, An der Gän-
seleite, An der Mittelmühle, An der Sporn-
burg, Bahnhofstraße, Erich-Weinert-Straße, 
Ernst-Thälmann-Straße 2, Gartenweg, Goe-
thestraße, Greizer Straße, Haardtberg, Her-
mann-Pampel-Straße, Rosengasse, Schiller-
straße, Straße der Einheit bis Nr. 32

7:00 – 16:00 Uhr Teichwolframsdorf – untere Druckzone bis 
Steinberg 22

13.09.13 7:00 – 12:00 Uhr Kahmer

16.09.13 7:00 – 16:00 Uhr Gottesgrün

7:00 – 12:00 Uhr Kleinreinsdorf

17.09.13 7:00 – 13:00 Uhr Mohlsdorf Am Teich Nr. 7, Beethovenstra-
ße, Ernst-Thälmann-Straße, Fr.-Trützschler-
Straße, Friedhofstraße, Herrengasse, Juchhö-
he, Kalkstraße, Pohlitzer Straße,  Raasdorfer 
Höhe, Raasdorfer Straße, Straße der Einheit 
ab Nr. 33, Thomas-Müntzer-Gasse

13:00 – 16:00 Uhr OT Waldhaus, Jägerhäuser

18.09.13 7:00 – 11:00 Uhr Sorge-Settendorf

11:00 – 16:00 Uhr Großkundorf

26.09.13 7:00 – 12:00 Uhr Waltersdorf

Alle Abnehmer werden gebeten:
sich für diesen Zeitraum mit Trinkwasser zu bevorraten (in einer Men-
ge des persönlichen Bedarfs), alle Trinkwasserentnahmestellen zu 
schließen, Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und andere Ge-
räte, welche an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, 
nicht zu betreiben. Nach der Rohrnetzspülung kann es u. U. zu kurz-
zeitigen Eintrübungen und Lufteinschlüssen im Trinkwasser kommen. 
Daher ist es ggf. erforderlich an jeder Entnahmestelle so viel Trink-
wasser auslaufen zu lassen, bis dieses klar und luftblasenfrei austritt. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Zweckverband Trinkwasserversorgung
und Abwasserbeseitigung Weiße Elster-Greiz

Mitteilung des Zweckverbandes TAWEG
Sehr geehrte Kunden, wir möchten Sie hiermit informieren, dass auf-
grund von Sanierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude des Ver-
bandes nach dem Juni-Hochwasser am Standort Greiz-Dölau, An der 
Goldenen Aue 10 ab dem 02.09.2013 nur eingeschränkter Kunden-
dienst ermöglicht werden kann. Wir bitten Sie daher, persönliche Be-
ratungstermine im Vorfeld telefonisch über die (0 36 61) 61 70 zu ver-
einbaren. Selbstverständlich können Sie uns auch via E-Mail an die 
info@taweg-greiz.de kontaktieren; Sie erhalten umgehend Antwort. 
Weiterhin wird vorübergehend die reguläre Sprechzeit an Donnersta-
gnachmittagen wie folgt geändert: von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr.
Die vollständigen Öffnungszeiten sowie weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Internetpräsenz unter www.taweg-greiz.de. Über die 
Fertigstellung der Arbeiten bzw. Änderungen bei der Erreichbarkeit 
werden wir umgehend informieren.
Wir danken für Ihr Verständnis – Ihr Zweckverband TAWEG

Öffnungszeiten der Bürgerbüros in 
Mohlsdorf und Teichwolframsdorf

Bürgerbüro 
Mohlsdorf

Bürgerbüro 
Teichwolframsdorf

Montag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Dienstag 9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr
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Mittwoch geschlossen geschlossen

Donnerstag 9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

Freitag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Bitte beachten Sie die individuellen Öffnungszeiten:
Bürgerbüro Teichwolframsdorf:
dienstags 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 14. September 2013 von 9:00 – 10:00 Uhr

Bürgerbüro Mohlsdorf:
donnerstags 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 28. September 2013 von 9:00 – 10:00 Uhr

Weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung. 
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Bür-
ger die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Wohnort ihre Ver-
waltungsangelegenheiten in einem der 2 Bürgerbüros zu erledigen. 

Kontaktbereichsbeamter
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten (KOBB) Herrn Salusa
–	 jeden Donnerstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Mohlsdorf – Telefon (0 36 61) 45 30 52
–	 jeden Dienstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Teichwolframsdorf – Telefon (03 66 24) 2 25 31

Öffnungszeit Bibliothek Mohlsdorf
Dienstag und Donnerstag jeweils von 14:00 – 17:00 Uhr oder nach 
Vereinbarung (Meldung unter Telefon (0 36 61) 4 53 00)

Rentnergeburtstage im September 2013 
Die Beigeordnete gratuliert recht herzlich und wünscht alles Gute. 

Mohlsdorf
Frau Elli Hoffmann	 am 04. Sep. 2013 zum 80. Geburtstag
Frau Enny Schäfer	 am 11. Sep. 2013 zum 85. Geburtstag
Herrn Johannes Fleischer	 am 16. Sep. 2013 zum 65. Geburtstag
Frau Heidi Lott	 am 17. Sep. 2013 zum 70. Geburtstag
Herrn Ernst Donner	 am 18. Sep. 2013 zum 75. Geburtstag
Herrn Manfred Herrmann	 am 18. Sep. 2013 zum 70. Geburtstag
Frau Margarete Walther	 am 19. Sep. 2013 zum 75. Geburtstag
Frau Elfriede Keil	 am 23. Sep. 2013 zum 91. Geburtstag
Frau Anneheide Siegel	 am 29. Sep. 2013 zum 70. Geburtstag

Teichwolframsdorf
Frau Ruth König	 am 03. Sep. 2013 zum 80. Geburtstag
Herrn Karlheinz Stedry	 am 03. Sep. 2013 zum 65. Geburtstag
Frau Ella Illner	 am 07. Sep. 2013 zum 75. Geburtstag
Frau Margarete Schubert	 am 08. Sep. 2013 zum 85. Geburtstag
Herrn Günter Jung	 am 11. Sep. 2013 zum 80. Geburtstag
Frau Margarita Schumann	 am 18. Sep. 2013 zum 75. Geburtstag
Herrn Günter Bräunlich	 am 19. Sep. 2013 zum 75. Geburtstag
Herr Hubert Walter	 am 23. Sep. 2013 zum 80. Geburtstag
Frau Edelgard Mesch	 am 24. Sep. 2013 zum 80. Geburtstag
Herrn Christian Rohn	 am 27. Sep. 2013 zum 65. Geburtstag
Frau Ingeborg Dietzsch	 am 30. Sep. 2013 zum 70. Geburtstag

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratuliert 
den Ehepaaren Anneliese und Martin Damm am 14. September 
2013 und Monika und Edgar Weber am 14. September 2013 
ganz herzlich zur Goldenen Hochzeit und wünscht weiterhin noch 
viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.

Rentnertreff Mohlsdorf
Unser nächster Treff findet  am  Dienstag, 24. September 2013 ab 
14:00 Uhr im Jugendclub Mohlsdorf, Raasdorfer Straße 1, statt.
Die Organisatoren des Rentnertreffs

Rentnertreff Gottesgrün
Der nächste Rentnertreff in Gottesgrün findet am Mittwoch, 09.09.2013 
ab 15:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Gottesgrün, Ortsstraße 10b, 
statt.  Klaus Rohleder wird uns Forellen räuchern. Bestellungen neh-
men wir zum Treffen im September an, ansonsten 43 26 34.  Alle Seni-
orinnen und Senioren sind herzlich eingeladen.
Die Organisatoren des Rentnertreffs 

Rentnertreff Waltersdorf
Unser nächster Treff findet  am  Mittwoch, 18.09.2013 ab 15:00 Uhr 
im Bürgerraum Waltersdorf, Siedlung 1 statt. Die Kassierung der Mit-
glieder der VS 2. Halbjahr beginnt. Bei Kaffee und Kuchen sind alle 
Rentner herzlich eingeladen.
Es laden ein: die Ortsgruppe der VS und die Maxifrauen

DRK und VdK Teichwolframsdorf
Der nächste Seniorentreff findet am Montag, 30.09.2013 ab 14:00 Uhr 
In der Hagenbergschänke, Hagenberg 7b statt. Motto: ein Herbstthe-
ma Alle Mitglieder und Interessenten sind recht herzlich eingeladen
gez. Zeh (DRK)	 gez. Ungethüm (VdK)

Ortsgruppe der Volkssolidarität 
Teichwolframsdorf
Unser nächster Ortsgruppennachmittag findet am  Montag, den 16.09. 
2013,  um 14:30 Uhr  in der Hagenbergschänke, Hagenberg 7b statt. Hier-
zu lade ich alle Mitglieder und interessierten Gäste recht herzlich ein.
Heike Krauße, Vorsitzende der Ortsgruppe

Schachtreff 
Der nächste Schachabend ist am Mittwoch, dem 11. September ab 19 
Uhr in der „Concordia“ in Reudnitz.  Beim August-Schachtreff sorgte 
Udo Heinze für ein Stück Wissenszuwachs mit der Frage: „Woher 
kommt die Bezeichnung ‚Rochade‘?“ Hier die kurze Erklärung: Der 
Turm leitete sich von der Figur „rukh“, dem Streitwagen im ursprüng-
lich indischen Schach ab. 
Auf dem Weg über Persien 
und Arabien änderte sich 
der Name in „Roch“ und 
wurde sowohl mit einem 
Turm, einem Elefanten 
oder gar dem Riesenvogel 
„Ruk“ – der angeblich Ele-
fanten tragen kann – in Ver-
bindung gebracht.  Der be-
sondere Zug dieses „Roch“ 
ist die Rochade. Heute 
müsste man sagen, der Kö-
nig „türmt“! (vgl.: Helmut 
Swoboda: Schachkuriosa, 
Zürich 1965) Natürlich haben wir auch ein paar Aufgaben  gelöst und 
gemeinsam eine fast zwei Stunden  lange Partie gespielt. 

Nun noch die neue Aufgabe:
Weiß:  Kg3; Da4; Lb8; Sh6; Bb6
Schwarz: Ke3; Bf6
Weiß zieht und setzt im dritten Zug matt!
August-Lösung: Das Mattbild ist nicht leicht zu finden: Der König 
wird von den Bauern, einem Springer und eventuell dem König fest-
gehalten, der Läufer setzt matt. Eine Besonderheit der Mattstellung: 
Jedes Feld um den schwarzen König herum wird nur von genau einer 
weißen Figur beherrscht. 1. Sa6-c5, Kb6-c6 ; 2. a2-a3, Kc6-b6; 3. Sb7-
a5(!), Kb6xc5; 4. Lb8-a7 matt. (3. … Kb6xa5; 4. Lb8-c7 matt.)

Bernd Sumpf
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Notdienste

Bei bedrohlichen Situationen und Notfällen kann der Notruf 112 rund 
um die Uhr in Anspruch genommen werden. Die Leitstelle Gera ist au-
ßerdem zu erreichen unter: (03 65) 41 21 76 oder 4 88 20.
Bei Nichterreichbarkeit des Hausarztes gibt die Rettungsleitstelle Gera 
Auskunft zum ambulanten Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte. 
Darüber hinaus werden Notfälle in der Notaufnahme im Kreiskran-
kenhaus Greiz zu jeder Zeit behandelt.

Frauen in Not
Frauen, die allein oder mit Kindern Schutz vor Gewalt suchen, wen-
den sich bitte an das Frauenschutzhaus in Greiz, Telefon (0 36 61) 
31 68 oder an die Kreisstelle für Diakonie Greiz, Kirchplatz 3, Telefon 
(0 36 61) 26 17.

Jugendliche und Kinder in Not
Schlupfwinkel:  Kinderheim „Walter Riedel“ Greiz, Goethestraße 17
Sorgentelefon (08 00) 0 08 00 80 oder Kinder- und Jugendschutzdienst 
des Diakonie-Vereins Carolinenfeld e.V. „Die Insel“ Greiz, Rosa-
Luxemburg-Str. 27, Telefon (0 36 61) 4 42 58 98 oder 4 42 58 99
E-Mail: kinderschutz@diakonie-greiz.de

Tierärztlicher Notdienst
Tierärztliche Klinik Greiz, Carolinenstraße 44
1. – 30. August 2013	 Tierärztliche Klinik – Dr. H.-D. Gerstner
	 Tel. (0 36 61) 45 61 30 

Veranstaltungen im Monat September
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

Fr/Sa	
06./07.09.

90 Jahrfeier Feuerwehr 
Teichwolframsdorf

Fr/Sa	
06./07.09.

700-Jahr-Feier, Festplatz hinter der Feu-
erwehr in Trünzig

Mi  09.09.	
15:00 Uhr

Rentnertreff
FFw-Gerätehaus Gottesgrün

Mi 11.09
18:30 Uhr

1. Kräuterstammtisch mit Cornelia Sei-
del im Monte Carlo

Fr 13.09.	
16-18 Uhr

U-18 Wahl
Jugendclub Mohlsdorf

Jugendfeuerwehr

So 15.09.	
10-18 Uhr

Vereinstag der Concordia Reudnitz 
„132 Jahre Sport und 90 Jahre Hand-
ball in Reudnitz“ Ulf-Merbold-Halle 
in Greiz

TSG Concordia 
Reudnitz

Mo 16.09.	
14:30 Uhr

OG der Volkssolidarität
Hagenbergschänke Teich‘dorf

Volkssolidarität

Mo 16.09.
15:00 Uhr

Kreativnachmittag
Monte Carlo

Mi 18.09.	
15:00 Uhr

Rentnertreff
Bürgerraum Waltersdorf

Sa 21.09. 
15:00 Uhr

Feuerwehrfest mit Bobbycar-Rennen 
in Kleinreinsdorf

FFw und 
Feuerwehrverein

Di 24.09.	
14:00 Uhr

Rentnertreff
Jugendclub Mohlsdorf

Weitere wichtige Rufnummern im 
Gemeindegebiet

Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Mohlsdorf
Fax

(0 36 61) 4 53 00
(0 36 61) 45 30 17

Teichwolframsdorf
Fax

(03 66 24) 2 02 03 
(03 66 24) 2 04 55

Bürgerbüro Mohlsdorf (0 36 61) 45 30 14

Bürgerbüro Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 02 03

Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Mohlsdorf (0 36 61) 45 48 84

Kindertagesstätte „Regenbogen”
Mohlsdorf (0 36 61) 43 25 55

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 03 53

Kindertagesstätte „Gänseblümchen“
Waltersdorf (03 66 23) 2 04 14

Schulen
Freie Regelschule Reudnitz
Grundschule Mohlsdorf
Grundschule Teichwolframsdorf

(0 36 61) 43 25 47
(0 36 61) 4 25 83
(03 66 24) 2 22 81

Landratsamt Greiz (0 36 61) 87 60

Stromversorgung
Kundenzentrum Weida (03 66 03) 53 48 00

E.ON Thüringer Energie AG/Strom
Service-Nummer
Störungsnummer

(01 80) 2 69 69 61
(01 80) 2 69 69 61

Gasversorgung
GVT Schleiz (0 36 63) 4 81 20    

E.ON Thüringer Energie AG/Gas
Service-Nummer
Störungsnummer

(03 61) 7 39 00                                
(08 00) 6 86 11 77

Wasser/Abwasser
ZV TAWEG Greiz (0 36 61) 61 70

Entsorgungsgesellschaft
„Umwelt“ Mehla (03 66 22) 56 80

Abfallwirtschaftszweckverband 
(Grobmüll) (0 36 61) 47 80 20

Abfallwirtschaftszweckverband 
(Service-Nr.) (03 65) 8 33 21 50

Geraer Umweltdienste GmbH & 
Co. KG – Gelbe Tonne (08 00) 8 40 03 73

Sparkasse Mohlsdorf 
(zum Ortstarif) (03 65) 8 22 00

Sparkasse Teichwolframsdorf 
(zum Ortstarif) (03 65) 8 22 00

Antenne Prima-Com (Service-Hotline) (01 80) 3 77 46 22 66

Pfarramt Mohlsdorf (0 36 61) 4 27 00

Pfarramt Reinsdorf (0 36 61) 6 34 01

Gemeinschaftspraxis Mohlsdorf
Frau Dr. med. Möhring/ 
Frau Dipl.-Med. Rohleder

(0 36 61) 43 21 21

Arztpraxis Reudnitz
Frau  Dipl.-Med. A. Ebert (0 36 61) 43 22 44

Arztpraxis Teichwolframsdorf
Herr Dr. Thomas Helmer (03 66 24) 2 03 58

Zahnarzt
Fachzahnärztin Dr. med. dent. Undine Adler
Dr. med. dent. Ingrid Dornheim
Dipl.-Stom. Holger Schneidenbach

(0 36 61) 26 12
(03 66 24) 2 02 56
(03 66 24) 2 02 26

„Kleeblatt“ Hauskrankenpflege GmbH
Frau Uta Tautz und Frau Corina Richter (0 36 61) 32 39

Naturheilpraxis – Frau Silke Sturm (0 36 61) 45 78 00 

Tierarztpraxis
Dipl.-Vet.-Med. Gerd Reinhold (03 66 24) 2 04 9

Postpoint Reudnitz (0 36 61) 43 01 45

Fahrdienste
Herr Andreas Trommer
Herr Edgar Schneider

(0 36 61) 43 36 72
(03 66 24) 2 04 56

„Bienenschwarm-Hotline“
Imkerei Wünscher & Rößler, Reudnitz

(01 71) 4 60 63 06
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Mohlsdorf: Greizer Straße im Bereich Kreuzung Straße der Einheit

Cirkus Barlay gastiert in Mohlsdorf. Auf den Gelände der Firma Weber an der Greizer Straße in Mohlsdorf gastierte der Kleine Familienzirkus. Mit einem kleinen 
aber gut dargestellten Programm begeisterten die Artisten, so auch Clown Banane, vor allen jugendlichen Zuschauer. In der pause war die Tierschau angesagt.

Kleinreinsdorf: Ausbesserungsarbeiten auf der Höhe der Bäckerei Erhardt

Die letzten Felder werden abgeerntet. Hier erntet der Mähdrescher ein Rapsfeld 
in der Ernst-Thälmann-Straße in Mohlsdorf

Tag der offen Tür in der Firma Täubert-design. Vorgestellt
wurden vor allen Gestaltung mit edlen Folien.

Reudnitz: Verlegung von Rohrleitungen in der Waldsiedlung
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Sa 21.09. Bad Taste Party Monte Carlo

Do 26.09.
 ab 19 Uhr

Weiberstammtisch
Monte Carlo

Mo 30.09.	
14:00 Uhr

Seniorentreff
Hagenbergschänke Teich‘dorf

Vorschau auf den Monat Oktober
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

Do 03.10.
ab 11 Uhr

Herbstfest Feuerwehrverein
Mohlsdorf 

Sa 05.10. Schlager + NDW-Party Monte Carlo

Sa 05.10. 
19:30 Uhr

Familientanz mit „Holliday“
Gasthaus „Zum kühlen Morgen“

Sa 05.10. 
19:30 Uhr

Familientanz mit „Holliday“

Sa/So 
05./06.10.

Ostthüringer Vogelausstellung Ronneburg, Bo-
genbinderhalle

Sa  12.10. Best of 2013 Monte Carlo

Rassegeflügelzuchtverein Reudnitz e.V.
Unsere Mitgliederversammlung findet am Freitag, 06. September 
2013, um 19:30 Uhr im Hotel „Gudd“ statt. Wir laden alle Mitglieder 
und Interessenten dazu recht herzlich ein. Der Vorstand

Rassegeflügelzuchtverein Reudnitz e.V.
Unsere Mitgliederversammlung findet am Freitag, 04. Oktober  2013, 
um 19:30 Uhr im Vereinslokal Reudnitz, Werdauer Straße 1 (ehemals 
Gaststätte „Zur Einkehr“) statt. Wir laden alle Mitglieder und Interes-
senten dazu recht herzlich ein. Der Vorstand

90 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Teichwolframsdorf
Am 06./07.09.2013 begeht die Freiwillige Feuerwehr Teichwolframs-
dorf ihr 90 jähriges Bestehen. Anhand von Zeitungsberichten und hi-
storischen Aufzeichnungen wissen wir, dass die Teichwolframsdorfer 
Feuerwehr weit älter sein muss. So gibt es aus den 1870er Jahren Unter-
lagen über einen Unfall eines Feuerwehrmannes aus dem Ort, und aus 
den 1890er Jahren auch Zeitungsberichte über Brandeinsätze die durch 
die Feuerwehr erfolgreich bekämpft wurden. Auch von einem großen 
Feuer aus dem Jahre 1849 gibt es Unterlagen, in denen ist allerdings 
noch keine Rede von einer Feuerwehr. Wahrscheinlich wurde unsere 
Wehr also tatsächlich zwischen 1849 und 1870 gegründet. Für genauere 
Angaben fehlen die Unterlagen. In den Jahren des ersten Weltkrieges 
bis 1923 wurde die Feuerwehr aufgrund des Männermangels in eine 
Pflichtfeuerwehr umgewandelt. Erst im Jahre 1923 entstand daraus wie-
der eine Freiwillige Feuerwehr und gründete sich der Feuerwehrverein. 
Dieser Zeitpunkt wurde später dann halt für die Feierlichkeiten festge-
legt, so dass wir dieses Jahr unsere 90 Jahr Feier begehen. 
Festprogramm:
Freitag 06.09.2013
–	 ab 20:00 Jugendisco im „Kulti“ mit DJ Robby - als Auftakt zum 

Fest
Sonnabend 07.09.2013
–	 ab 13:00 Festbetrieb rund ums „Kulti“ mit traditionellen und histo-

rischen Wettkämpfen und Spielen. Kinderkarussell, Bungee-Run, 
Hüpfburg, Kinderschminken, Bastelstand, Löschwand für Groß 
und Klein, Kranfahrten in luftige Höhen und vielem mehr. Zu Gast 
sind am Nachmittag die Kleinreinsdorfer Schalmeien und das Feu-
erwehrorchester Trünzig.

–	 für das leibliche Wohl ist mit leckeren Speisen vom Grill, Getränken 
und Kaffee und Kuchen gesorgt.

–	 13:00 Großer Festumzug mit vielen befreundeten und benachbarten 
Feuerwehren und Technik vom 16. Jahrhundert bis heute (Verlauf: 
Bahnhofstraße, Hagenberg, Hauptstraße, Platz der AGRAR GmbH )

–	 im Anschluss große Technikschau mit Fahrzeugen und Technik zum 
Anschauen und Anfassen. 

–	 ab 19:00 Tanz für „Jung und Alt“ im „Kulti“. Durch den Abend 
führt DJ Robby

Feuerwehrverein Mohlsdorf e.V.
lädt ein zum traditionellen Herbstfest am 03.Oktober 2013 auf 
dem Gemeindeplatz in Mohlsdorf
ab 11.00 Uhr - Frühschoppen
ab 11.30 Uhr - Mittagessen aus der Gulaschkanone
ab 13.00 Uhr – Festbetrieb
ab 15.30 Uhr – 7. Entenrennen für Groß u. Klein
Kinderunterhaltung mit dem Spielmobil, 6. Entenrennen am Murmel-
bach, Kaffee und hausbackenen Kuchen, Unterhaltung mit der Schal-
meienkapelle Kleinreinsdorf, Grillspezialitäten für alle Feinschmecker
Wir freuen uns auf Ihr kommen!!!

Feuerwehrfest und Bobbycar-Rennen in 
Kleinreinsdorf wurde verschoben!
Am 21.09.2013 findet ab 15:00 Uhr unser Feuerwehrfest mit dem 
Bobbycar-Rennen statt. An dem Programm hat sich nichts geändert. 
Die Bobbycars fahren auf den Strecken 100 m, 400 m und 800 m. Auch 
für Nichtrennfahrer ist für Unterhaltung und Stärkung gesorgt.
Wir laden nochmal herzlich ein und bitten alle Besucher gute Laufe 
und schönes Wetter mitzubringen.
Freiwillige Feuerwehr und Feuerwehrverein Kleinreinsdorf

Kleine Wiederauflage des 58. Dorf- u- Kin-
derfestes Trünzig und 700-Jahr-Feier vom 
6.09. bis 07.09.2013
Aufgrund des schlechten Wetters zum diesjährigen Dorf- u. Kinder-
festes und 700-Jahr-Feier von Trünzig lädt Sie der Dorf- u. Kinderfest-
verein Trünzig e. V. nochmal recht herzlich zur kleinen Wiederauflage 
des Festes auf den Festplatz hinter der Feuerwehr Trünzig ein.

Festprogramm:
06.09.2013	 ab 16:30 Uhr Festplatzbetrieb, 
	 ab 20:00 Uhr Disco mit DJ Boofy
07.09.2013	 ab 14:00 Uhr Historischer Festumzug „700 Jahre Trün-

zig“ (ab Waldhäuser) 
	 ab 20:00 Uhr Rockband „Gipsy“
An allen Tagen Festplatz- und Schaustellerbetrieb. Für das leibliche 
Wohl ist natürlich bestens gesorgt!

Herbst-Ferien-Abenteuer für Kinder 
von 6 bis 16 Jahren
Das Kinder- und Jugendcamp Naundorf (Mittelsachsen), organisiert er-
lebnisreiche Herbst-Ferien-Abenteuer für Kinder und Jugendliche von 
6 – 16 Jahren. Vom 27.10. – 02.11.2013 stehen folgende Aktionen auf 
dem abwechslungsreichen Programm: Ausflug zur Sommerrodelbahn, 
Lagerfeuer, Disco, Ausflug ins Erlebnisbad, Grillabend, Bowling, Stadt-
bummel in Freiberg, Spaß-Olympiade, Großfeld-Schach und vieles 
mehr. Die Übernachtung erfolgt in gemütlichen Doppelstockbetten. Es 
wartet ein riesiges Freigelände mit vielen Spielmöglichkeiten! 
Termin: 27.10. – 02.11.2013
Infos & Anmeldungen: Tel. (0 37 31) – 21 56 89 oder www.ferien-
abenteuer.de; Adresse des Ferienlagers: Kinder- und Jugendcamp 
Naundorf, Alte Dorfstr. 60, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

An alle, die kreativ sein wollen
Unsere Sommerpause ist vorbei!
Wir starten am 16.9.2013 in die Herbst-/Wintersaison und treffen uns 
wieder wie gewohnt am 3. Montag im Monat im Billardcafé Monte 
Carlo, jeweils ab 15:00 Uhr Viele neue Deko-Ideen und Trends gibt 
es für die kommende Zeit. Gemeinsam wollen wir sie umsetzen und 
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gestalten. Wir beginnen mit floraler Herbstdeko. Auch für Kinder gibt 
es immer was zum Basteln! Schaut einfach mal rein.
Es freuen sich auf die kommenden Kreativnachmittage
Christine Dietel und Doreen Schaller

U18 – Die Wahl für Kinder und Jugendliche
Kids aufgepasst – ihr dürft wählen! Schon zum zweiten Mal wird es 
in Mohlsdorf ein Wahllokal zur U18-Wahl, der Wahl für Kinder und 
Jugendliche, geben. Auf fast echten Wahlzetteln dürft ihr wählen, wie 
der neue Bundestag besetzt sein soll. Dazu öffnet die Jugendfeuerwehr 
Mohlsdorf am Freitag, den 13. September 2013 von 16:00 bis 18:00 
Uhr ein Wahllokal im Jugendclub Mohlsdorf Möchtest du gerne wäh-
len oder erfahren wie eine solche Wahl abläuft? Dann schau an diesem 
Nachmittag vorbei und bring gern deine Eltern oder Freunde mit!

Jugendfeuerwehr Mohlsdorf im 
Juli und August
Den Sommer verbrachten unsere Jugendlichen mit einigen besonderen 
Diensten: wir nahmen am Salatkirmespokal teil und aßen Gesundes bei 
einer Gruppenstunde über Gesunde Ernährung. Das Ausbildungswochen-
ende mit den Rettungshunden brachte uns neue Erfahrungen über den 
Umgang mit Hunden und die schwere Arbeit der Vierbeiner, außerdem 
eine Komparsenrolle bei „Dabei ab zwei“ im MDR.  Zu Gast waren wir 
auch bei den Jugendfeuerwehren Tonnas, die in Großvargula ihr Zeltla-
ger absolvierten. Dort gehörten der Besuch der Berufsfeuerwehr Erfurt, 
ein Geländelauf und eine Gruselnachtwanderung zu den Höhepunkten. 
Schließlich bereiteten wir uns auf das Gottesgrüner Dorffest vor.

Ferienerlebnisse in der Kita „Regenbogen“
Jedes Jahr in den Sommerferien gibt es bei uns in der Kita einen wö-
chentlichen Höhepunkt. In der ersten Woche gab es eine Poolparty mit 
Wettspielen und Köstlichkeiten von der Poolbar. In der zweiten Woche 
startete ein Spritz- und Badefest. Die Wasserbombenschleuder und das 
Zielspritzen begeisterte die Kinder.  Zu einem Spielzeugfest luden wir 
die Kinder am 31.07.2013 ein. Im Garten gab es eine Puppenecke mit 
Küche, der Puppendoktor versorgte in seiner Praxis die kranken Pati-
enten. Im Sand entstanden die verschiedensten Bauwerke.
Am 15.08.2013 war Roller-, Laufrad-, Dreiradtag in unserer Kita. Die 
älteren Kinder fuhren über einen Hindernisparcours und im Anschluss 
wurden die schnellsten Fahrer ermittelt. Als dann Herr Salusa mit dem 
Polizeiauto vorfuhr, war die Freude groß.Wir möchten uns bei Herrn 
Salusa für diesen Besuch bedanken. Nun beginn ein neues Kinder-
tagesstättenjahr und neue Kinder werden sich bei uns eingewöhnen 
und hoffentlich wohlfühlen. Wir freuen uns auf euch. Unseren Groß-
en, die nun in die Schule gehen, wünschen wir einen guten Start und 
viel Freude beim Lernen. 
Steffi und Silke

1. Kräuterstammtisch 
Im Monte Carlo - Mohlsdorf
Am Mittwoch, 11.09.2013 um 18:30 Uhr, wird im Monte Carlo, Raas-
dorfer Straße 11 unser erster Kräuterstammtisch in Mohlsdorf statt-
finden. Die 21. Thüringer Kräuterkönigin Cornelia Seidel lädt zum 
Thema „Weißdorn und seine Verwendung für Küche und Körper“ ein. 
Alle Interessierten sind herzlich willkommen
Kontakt über Cornelia Seidel: 03661 43 33 30 oder
Monte Carlo 03661 43 05 63

Volkssolidarität Kreisverband Greiz
Juri-Gagarin-Straße 11 · 07973 Greiz
Telefon:	 (0 36 61) 48 22 74, Fax: (0 36 61) 48 22 76
	 (0 36 61) 48 22 75 Pflegedienst

Nachbarschaftshaus, Greiz, Juri-Gagarin-Str. 11
03.09.2013	 14:00 – 17:00 Uhr	 Treffen OG 22, 22a und 38b
10.09.2013	 14:00 – 17:00 Uhr	 Treffen OG 37
11.09.2013	 14:00 – 17:00 Uhr	 Musikalischer Seniorennachmittag
		  mit „Stefan“

17.09.2013	 14:00 – 17:00 Uhr	 Treffen SHG „Diabetes“
26.09.2013	 14.:00 – 17:00 Uhr	 Wir laden ein zum „Geburtstag 
		  des Monats“
Jeden Freitag von 10:00 – 11:00 Uhr Seniorengymnastik

„Haus der Volkssolidarität“ – Carolinenstraße 48/50 
Öffnungszeiten: jeden Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr
In den Räumen der Begegnungsstätte treffen sich die Mitglieder des 
ehemaligen Frauenvereins
montags	 14:00 – 17:00 Uhr	 im Wechsel zum Klöppel- und Malkurs
dienstags	  14:00 – 17:00 Uhr	 zum Kreuzstichkurs
mittwochs	 14:00 – 17:00 Uhr	 zum Seniorentreff

Termine in den Ortsgruppen
OG Mohlsdorf	 09.10.2013	 14:00 Uhr	 Ortsgruppennachmittag
OG Reudnitz	 19.09.2013	 14:30 Uhr	 Ortsgruppennachmittag
OG Kleinreinsdorf	 24.09.2013	 14:00 Uhr	 Ortsgruppennachmittag
Gäste und interessierte Bürger sind zu diesen Veranstaltungen herzlich 
willkommen.

Einladung - Jagdgenossenschaft
Die Jagdgenossenschaft Schönfeld lädt recht herzlich alle Eigentümer 
von Grundflächen, die zur Gemarkung Schönfeld gehören und auf de-
nen die Jagt ausgeübt werden darf, zur nichtöffentlichen Versammlung 
der Jagdgenossenschaft am Mittwoch, den 25.09.2013, um 19:00 Uhr 
in die Gaststätte „Zur Salzmest“ in Reinsdorf ein.

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse:
1.	 Beschluss einer neuen Satzung der Jagdgenossenschaft
2.	 Bericht des Jagdvorstandes
3.	 Bericht des Kassenführers
4.	 Bericht der Kassenprüfung
5.	 Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
6.	 Beschluss zur Bildung von Rücklagen
7.	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung 

und den Zeitpunktr  Auszahlung

Verpachtung:
8.	 Beschluss zur Jagdnutzung
9.	 Beschluss über die Art der Verpachtung (freihändige Vergabe, 

Einholung schriftlicher Gebote oder Versteigerungen)
10.	Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung (unter Verwen-

dung von Stimmzetteln)
11.	Ersatzwahl eines neuen Jagdvorstehers
12.	Ersatzwahl eines neuen Stellvertreters des Jagdvorstehens

Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch ei-
nen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagd-
genossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an einen 
Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. Da eine Erben-
gemeinschaft sich nur durch eine Stimme und entsprechender Fläche 
vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer Erbengemeinschaft eine 
schriftliche Vollmacht aller Erben der Gemeinschaft vorzulegen. Für 
juristische Personen handeln ihre verfassungsgemäß berufenen Or-
gane. Vor Beginn der Versammlung haben die Jagdgenossen, zur An-
legung des Jagdkatasters und Wahrnehmung ihrer Rechte alle Grund-
buchauszüge vorzulegen.
Unterschrift des Jagdvorstehers – i.A. Blase

Einladung zur 
7. Ostthüringer Vogelausstellung
am 05. und 06.10.2013 (Samstag 09-18 Uhr, Sonntag 09-17 Uhr) in 
Ronneburg, Bogenbinderhalle, Rosa-Luxemburg-Straße: Artenreiche 
Vogelausstellung, Tombola, zusätzlich Sonntag Terraristik & Reptili-
enbörse, Sonntag 15:00 Uhr Vorführung mit Berberaffen
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Wichtige Information für den Ortsteil 
Waltersdorf
Ab 03.09.2013 fährt die Bäckerei Landgraf aus Teichwolframsdorf den 
Ortsteil Waltersdorf mit Ihrem Verkaufsmobil an. Treffpunkt ab 03.09.13 
ist der Busplatz in Waltersdorf. Verkaufzeiten: Dienstag, Mittwoch, Frei-
tag von 7:15 bis ca. 7:45 Uhr, Sonnabend von 7:45 Uhr bis ca. 8:15 Uhr

Dankeschön!
Nachdem im letzten Amtsblatt von der Klassenfahrt der Klassen 2 und 
3 nach Netzschkau ausführlich berichtet wurde, möchten wir uns auf 
diesem Wege noch einmal recht herzlich bei den Begleitern und Hel-
fern bedanken. Dies waren als Begleiter Oma Seifert, Oma Graf, Frau 
Trahe, Frau Trommer, Herr Beier und unserer Erzieherin Frau Absha-
gen. Ein besonderer Dank gilt dem Fahrdienst Trommer für die Unter-
stützung bei der An- und Abreise sowie unseren Eltern, die uns diese 
erlebnisreiche Woche ermöglicht haben.
Die neue Klasse 4 mit ihrer Klassenlehrerin S. Lüttchen

Fortbildungsveranstaltung für Waldbesitzer
Am Freitag, d. 20.9.2013 findet um 13:00 Uhr im Reiterhof Giegen-
grün ein Vortrag mit anschließender Exkursion zum Thema „wald-
bauliche Behandlung schneebruchgeschädigter bzw. -gefährdeter Be-
stände“ statt. Der ursprüngliche Veranstaltungsort im Werdauer Wald 
musste verlegt werden. Die Veranstaltung wird durch Herrn Sven Mar-
tens und Herrn Holger Buchta vom Staatsbetrieb Sachsenforst gelei-
tet. Auf der Exkursion in die umliegenden Wälder werden folgende 

Themen behandelt:
1.	Laubholz-Erstaufforstung aus den 90er Jahren mit Schneebruch 
2.	Stark geschädigter 40-jähriger Kiefernstangenholzbestand mit den 

Möglichkeiten der Holzaufarbeitung und Vermarktung sowie der 
Neuanpflanzung

3.	Verkehrssicherung und Pflege von Waldbeständen entlang öffent-
licher Straßen

4.	Waldschutzsituation in einem geschädigten 60-jährigen Fichtenbe-
stand

5.	Holzeinschlag in Schutzgebieten sowie die Rechte und Pflichten des 
Waldbesitzers

Die Veranstaltung endet gegen 17:30 Uhr.  Interessierte Waldbesitzer 
melden sich bitte an im Forstbezirk Plauen unter der Telefonnummer 
(0 37 41) 10 48 00 bzw. (01 74) 3 37 96 06.

Kirchen

Evang.-Luth. Kirchgemeinden 
Herrmannsgrün-Mohlsdorf 
(mit Reudnitz) und Gottesgrün

Pfarramt:	 Pastorin Carola Beck, Straße der Einheit 54, 
	 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 
	 Tel. (0 36 61) 4 27 00 (außer samstags)
Sprechzeiten:	 Dienstag und Donnerstag 9:30 Uhr –11:00 Uhr 	
	 und nach Vereinbarung 

GOTTESDIENSTE in Mohlsdorf:

08.09. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst

15.09. Sonntag 15:30 Uhr
16:30 Uhr

Offene Kirchentür (Kirchenkaffee)
Kirche für alle 

22.09. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

29.09. Sonntag 8:30 Uhr Gottesdienst 

06.10. Erntedank 10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst im Kuhstall auf 
dem ehem. Rittergut in Reudnitz, an-
schließend Gemeindekirchen-ratswahl 
und Gemeindefest

Gottesdienste in GOTTESGRÜN:

08.09. Sonntag 8:30 Uhr Gottesdienst

15.09. Sonntag 10:00Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

22.09. Sonntag 8:30 Uhr Gottesdienst

29.09. Sonntag. 10:00 Uhr Gottesdienst

06.10. Erntedank 10:00 Uhr Einladung zum Erntedank-Gottesdienst 
im Kuhstall auf dem ehem. Rittergut in 
Reudnitz und zum anschließenden Ge-
meindefest

13.10. Erntedank 10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit anschlie-
ßender Gemeindekirchen-ratswahl 

Veranstaltungen im Pfarrhaus Mohlsdorf

Eltern-Kind-Kreis: Samstag, 28.09. von 
10:00 – 11:30 Uhr

Kindernachmittag: Donnerstag, 05.09. + 
19.09. um 15:30 Uhr

Vorkonfis: neue Terminabsprache

Konfis: neue Terminabsprache

Teeniekreis Kl. 6.+7: Freitag, 06.09. um 19:00 Uhr

Teeniekreis Kl. 8.+9: Freitag, 13.09. um 19:00 Uhr

Junge Gemeinde: Freitag 20.09. um 19:30 Uhr,

Gebetskreis: Montags um 8:00 Uhr 

Chor: Montags um 18:30 Uhr,

Seniorenkreis Mohlsdorf: Mittwoch, 02.10. um 14:30 Uhr

Veranstaltungen in der Kirchschule Gottesgrün

Christenlehre: Montags um 15:00 Uhr

Seniorenkreis Gottesgrün: Dienstag, 01.10. 14:30 Uhr

Bibelstunde der LKG: Donnerstag, 19.09. um 14:30 Uhr

Impulsabend
Im März hatten wir zu einem Vortrag und einem besonderen Gottes-
dienst mit dem Ehepaar Anne und Gottfried Wenzelmann eingeladen. 
Der Abend war mit über 20 Personen gut besucht. Ebenso fand der 
Gottesdienst guten Anklang. Die seelsorgerliche Dimension, die die 
Arbeit des Ehepaares ausmacht, hat einiges Interesse gefunden. Des-
halb haben wir in diesem Jahr noch weitere Veranstaltungen mit psy-
chologisch-seelsorgerlicher Ausrichtung geplant. So wird am Mitt-
woch, den 12.09.2013 ein erster Impulsabend stattfinden. Pastorin 
Beck spricht über das Thema: „Vom Kopf zum Herz“ – Schritte auf 
dem Weg zu einem ganzheitlichen Glauben. Neben Vortrag und Ge-
spräch ist auch Zeit für Anbetung mit Liedern und Gebeten vorgese-
hen. Diese Abendveranstaltung beginnt um 19:30 Uhr.

Kandidaten für die Wahl der Gemeindekirchenräte stehen fest
14 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich im Herbst dieses Jah-
res zur Wahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Gemeindeleitungen 
der evangelischen Kirchengemeinden in unserem Pfarrbereich. Damit 
ist die Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten abgeschlossen. 
Für die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Herrmannsgrün-Mohlsdorf kandi-
dieren (in alphabethischer Reihenfolge):
1.	 Greschok, Ines, Reudnitz, geb. 1966 
2.	 Greschok, Stefan, Reudnitz, geb. 1947 
3.	 Hohmuth, Ines, Mohlsdorf, geb. 1986 
4.	 Hohmuth, Lisa, Reudnitz, geb. 1969 
5.	 Nieke, Christoph, Mohlsdorf, geb. 1954 
6.	 Repkewitz, Gabriele, Mohlsdorf, geb. 1959 
7.	 Sperber, Matthias, Mohlsdorf, geb. 1967 
8.	 Sturm, Patrick, Reudnitz, geb. 1987 
9.	 Trützschler, Marco, Mohlsdorf, geb. 1970 
10.	Weikert, Petra, Mohlsdorf, geb. 1972
Gewählt werden sieben Mitglieder des neuen Gemeindekirchenrates. 
Für die die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gottesgrün kandidieren (in al-
phabethischer Reihenfolge):
1.	 Gruschwitz, Matthias, Gottesgrün, geb. 1958
2.	 Müller, Diethart, Gottesgrün, geb. 1969
3.	 Müller, Kathrin, Gottesgrün, geb. 1971
4.	 Rohleder, Klaus, Gottesgrün, geb. 1963
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Gewählt werden vier Mitglieder des neuen Gemeindekirchenrates. Ter-
mine für die Wahl der Gemeindekirchenräte. Die Kirchengemeinden 
unseres Pfarrbereiches haben die Termine für die Wahl der Gemeinde-
kirchenräte festgelegt.  Die Stimmen können in den beiden Kirchenge-
meinden jeweils nach den Erntedankgottesdiensten abgegeben werden 
(d.h. zwischen 11:30 – 13:30 Uhr): Für Herrmannsgrün-Mohlsdorf ist 
das Sonntag, der 06.10.2013 und zwar in Reudnitz, Werdauer Str. 15 
(ehemaliges Rittergut). Für Gottesgrün ist das am Sonntag, 13.10.2013 
im Gemeinderaum in der ehemaligen Kirchschule. Der jeweilige Wahl-
termin ist auch der Termin, bis zu dem in den Gemeinden die Briefwahl 
wahrgenommen werden kann. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ab dem 14. Le-
bensjahr, die zum Abendmahl zugelassen sind. Dem Gemeindekir-
chenrat obliegt die Leitung der Kirchengemeinde. Seine Mitgliedern, 
die Kirchenältesten, beschäftigen sich unter anderem mit Fragen der 
Verkündigung, der Seelsorge und der diakonischen Arbeit. Außerdem 
entscheidet der Gemeindekirchenrat über Bau- und Finanzfragen. 

Veranstaltungen der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Reuth-Gottesgrün

Gemeinschaftsstunden: Montag, 09.09. + 23.09. + 07.10. 
um 19:30 Uhr

Sonntag, 15.09. um 14:30 Uhr

Familiennachmittag: Sonntag, 29.09. um 14:30 Uhr

Frauenstunde: Donnerstag, 12.09. um 15:00 Uhr

EC-Jugendstunde: Sonntags um 18:00 Uhr

Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft Reudnitz

Gemeinschaftsstunde: Sonntags um 9:30 Uhr

Bibelstunde: Mittwochs um 19:30 Uhr (außer 11.09.)

Frauenstunde: Mittwoch, 11.09. um 15:00 Uhr

Evangelisch-methodistische Kirche
Gemeindebezirk Waltersdorf-Berga
Gottesdienst/Kindergottesdienst Waltersdorf-Berga

Sonntag, 8.9. 9:00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Walters-
dorf  (P. Neels) 

Sonntag, 15.9. 10:00 Uhr Gebet für den Gottesdienst

10:30 Uhr Zentraler Gottesdienst & Kindergottesdienst  
für die Region in Greiz (P. Neels)  

17:00 Uhr Festlicher Gottesdienst zum Abschluß des 
Kreissängerfestes in der St. Laurentiuskirche 
in  Auerbach/Vogtland 

Sonntag, 22.9. 9:00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Walters-
dorf (P. Neels)   

Sonntag, 29.9. 9:00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Berga 
(P. Neels)   

Sonntag, 6.10. 8:30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest  in 
der Ev.-Luth. Dorfkirche Waltersdorf Atem 
des Lebens (Pf. Platz & P. Neels)  

 
Regelmäßige Wochenveranstaltungen

Kirchlicher Unterricht
12 – 14 Jahre

Im Gemeindehaus in Greiz 
Treffen zur Terminabsprache am Montag, 2. Sep-
tember, 16:00 Uhr 

Hauskreis Teich´dorf montags, 18:00 Uhr bei Ehepaar Prasse am 2. und 
16. September 

Bibelstunde in Berga dienstags, 19.00 Uhr: am 3., 10. und 17. Sept. 

Posaunenchor donnerstags, 18:15 Uhr          (Ort nach

Gemischter Chor donnerstags, 19:30 Uhr           Absprache) 

Frauen im Gespräch Termin nach Absprache 

Pastor Jörg-Eckbert Neels: Am Mühlberg 18, 07987 Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf OT Waltersdorf,  Tel: (03 66 23) 2 07 24; Weitere Informationen zum 
Veranstaltungsplan und Gemeindeleben s. Homepage über www.emk.de und 
www.emk-ojk.de

Veranstaltungen der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde
GOTTESDIENSTE  Teichwolframsdorf:

14.Sonntag nach Trinitatis 1.9. 10:00 Uhr Gottesdienst

15.Sonntag nach Trinitatis 8.9. 10:00 Uhr Gottesdienst

16.Sonntag nach Trinitatis 15.9. 10:00 Uhr Gottesdienst  mit Gedenken 
des Konfirmations-Jubiläums + Hlg. 
Abendmahl

18.Sonntag nach Trinitatis
Erntedankfest

29.9. 10:00 Uhr Familien-Gottesdienst zum  
Erntedankfest

19.Sonntag nach Trinitatis 6.10. 10:00 Uhr Gottesdienst

Kinder-Gottesdienst findet jeweils am letzten Sonntag im Monat 10 Uhr  statt.

VERANSTALTUNGEN:

Kirchenchorprobe: mittwochs  19:00 Uhr (nach Vereinbarung)

Junge Gemeinde: jeden 1.+ 3. Freitag  im Monat  19:00 Uhr 

Frauenkreis: Mittwoch, 25.9.– 14.45 Uhr 

GKR–Sitzung: jeden letzten Montag im Monat – 19:30 Uhr 
(nach Vereinbarung)

Vorkonfirmanden: 2.+ 4. Donnerstag  im Monat    ab 16:30 Uhr 

Konfirmanden: 1.+ 3. Donnerstag  im Monat    ab 16:30 Uhr 

Christenlehre:
(außer in den Ferien)

dienstags ab 15:00 Uhr   (1.- 2. Klasse)
donnerstags ab 16:00 Uhr   (3.- 6. Klasse)

Jubelkonfirmation: Am 15. September findet um 10 Uhr in der Kir-
che Teich´dorf das diesjährige Konfirmationsjubiläum mit Jubilaren 
der Jahrgänge 1953 und 1963 statt. Als Gemeinde wollen wir die Jubi-
lare in unserer Kirche herzlich begrüßen und sollten daher auch mög-
lichst zahlreich an diesem Gottesdienst teilnehmen.

Regionaler Kirchentag in Jena am 21./22. September 2013: Inte-
ressenten melden sich im Pfarramt (Tel. 036624-20273).

Erntedankfest: Wie schon in den vergangenen Jahren, werden wir 
auch in diesem Jahr das Erntedankfest am letzten September-Sonntag 
(29.9.) als Familiengottesdienst miteinander feiern. Erntegaben (Natu-
ralien und Blumen und auch Geldspenden) können Sie am vorherigen 
Sonnabend (28.9.) zwischen 16 und 17 Uhr in die Kirche bringen. 
Finanzielle Spenden können auch noch am Sonntag vor dem Gottes-
dienst abgegeben werden. Alles Gespendete werden wir an die Diako-
nische Einrichtung „Carolinenfeld“ in Greiz-Obergrochlitz weiterge-
ben. Wir danken schon an dieser Stelle allen Spendern, Helfern und 
Mitgestaltern.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sorge-Settendorf/Kleinreinsdorf
15. Sonntag nach Trinitatis 8.9. 14:00 Uhr Gottesdienst

(Kirche Sorge)

18. Sonntag nach Trinitatis
ERNTE-DANK-FEST

29.9. 14:00 Uhr Ernte-Dank-Fest-Gottes-
dienst in der Kirche Sorge-Settendorf

Erntedankfest:
Am 29.9. um 14 Uhr feiern wir in der Kirche Sorge-Settendorf un-
ser diesjähriges Erntedankfest. Erntegaben aus Sorge-Settendorf 
und Kleinreinsdorf können am Sonnabend (28.9.) direkt in die Kir-
che gebracht werden (bitte bei Frau Riemke melden). Erntegaben aus 
Kleinreinsdorf können, wie bisher üblich, am Freitag (27.9.) bei Fam. 
Bräunlich abgegeben werden. Um eine kurze Absprache mit Fam. 
Bräunlich wird gebeten. Alles Gespendete werden wir wieder an die 
Diakonische Einrichtung „Carolinenfeld“ in Greiz-Obergrochlitz wei-
tergeben. Wir danken allen Spendern, Helfern und Mitgestaltern!

Zuständig für Teichw.-dorf, Kleinreinsdorf und Sorge-Settendorf ist 
Pfr. M. Kleditzsch, Teichwolframsdorf, Kirchstraße 2, Tel. (03 66 24) 
2 02 73, Terminvereinbarungen bitte telefonisch.
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Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf erscheint am am Freitag, 04. Oktober 2013. Annahmeschluss 
hierzu ist Freitag, 20. September 2013, 12:00 Uhr in der Gemein-
de Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. 

Wir bitten um Beachtung! 

Äußere Greizer Straße 14
OT Reudnitz,
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Telefon (0 36 61) 43 24 74
Telefax  (0 36 61) 43 61 02

Beratung | Planung | Installation | Gasanlagen 
Solaranlagen | Wartungservice |  Saunaanlagen 

Whirlpools | Heimwerkerbedarf

07980 Berga (gegenüber Sparkasse/Netto-Markt)

Tel. 036 623-23 555   

Strafrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht
Ehe- und Familienrecht

Bahnhofstr. 21
„Altes Postamt“

Friedrich K. Gempfer

Rechtsanwalt

reichenbacher straße 192 · 07973 Greiz
Tel. (03661) 431674 · Fax (03661) 687833

www.bestattung-francke.de

Bestattungshaus
Francke

Inh. Rainer Francke · Fachgeprüfter Bestatter

Puschkinstraße 5 · 07980 Berga

Tag und Nacht
Tel. (03 66 23) 2 05 78

Mitglied im Landesverband des Bestattungsgewerbes Thüringen e.V.

T I S C H E N D O R F
s e i t  1 8 7 8

Gotthold-Roth-Straße 19 · 07973 Greiz
Telefon: 0 36 61/62 93-0 · Fax: 62 93-22

info@druckerei-tischendorf.de
www.druckerei-tischendorf.de

für Drucksachen

Ihr Spezialist
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eAktuelle Veranstaltungshinweise: Juni - Juli 2010

Seniorenwohnzentrum „An der Schlossbrücke” 
Karl-Liebknecht-Platz 3, Greiz Tel.: 0 36 61-4 58-0 Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenwohnzentrum
„An  der  S ch l o s sbrücke ”
Seniorencafé “Musik liegt in der Luft” 
Termin: 17. Juni 2010 um 14:30 Uhr - kostenfrei

Blutspende, Institut für Transfusionsmedizin Suhl  
Termin: 23. Juni 2010 von 16:00 bis 19.00 Uhr - kostenfrei

Seniorencafé “Musik liegt in der Luft” 
Termin: 15. Juli 2010 um 14:30 Uhr - kostenfrei

Seniorenberatungsstelle/Vortrag: “Bestattung, kein Tabuthema” 
Referent: Herr Hecker, ANTEA Bestattungen 
Termin: 22. Juli 2010 um 14:30 Uhr - kostenfrei

Seniorenberatungsstelle für Bürger des Landkreises Greiz 
Beratung: Di., Mi. & Do. von 9:00-12:00 Uhr &  nach Vereinbarung 
Tel.: 0 36 61 - 4 58 - 452 oder Mobil: 0170 - 3 33 63 10 

*Änderungen vorbehalten, keine Reservierungen möglich

       Ranch Lädeli - Großkundorf  
        „Gut genießen und Gutes tun“ 
- 6 Sorten Brot aus dem Holzofen - 

Spartip im Juni: Hefezopf nach Schweizer Art + 2 Glas 
Konfitüre 120g (Single-Mini) statt 4,00 € nur 3,25 € 

 

Betriebsferien: Vom 28. Juni – 15. Juli geschlossen 
Dienstags und freitags von 08.00 – 18.00 Uhr  

Freitags auf dem Wochenmarkt Berga von 08.30 – 12.00 Uhr 
07989 Großkundorf 38 – 03 66 24/2 28 70 – www.die-ranch.de 

Na, also !

Es geht noch
besser!

So vielfältig wie das,
was Sie mit ihm erleben.
Der neue Touran.
Was auch passiert: Mit dem neuen Touran meistern Sie

jede Situation. Freuen Sie sich dank seines variablen

Sitzkonzepts und Gepäckraumbodens sowie seiner

technischen Highlights auf neue Flexibilität immobilen

Alltag.

Nähere Informationen zum
neuen Touran erhalten Sie
ab jetzt bei uns.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Fröde & Rüger
Reichenbacher Straße 65
07973 Greiz
Tel. (03661) 708570
www.autohaus-froede-rueger.de

Telefon: (03 66 24) 2 09 25 ·  (01 73) 3 55 77 96
Bahnhofstraße 1 B, 07989 Teichwolframsdorf · Sanitär – Heizung · Kundendienst

Verlängerung der O%-Finanzierungs-
zinsaktion bis 12.6.2010.

Reichenbacher Straße 123–125
07973 Greiz
Tel.: (0 36 61) 70 57 0 ·
Uferstraße 1
08412 Werdau
Tel.: (0 37 61) 1 88 83-0

Im Gewerbegebiet Mohlsdorf
Raasdorfer Straße 22 • 07987 Mohlsdorf
Telefon: 0366/431129 • Fax: 03661/482222

Im Gewerbegebiet Mohlsdorf
Raasdorfer Straße 22 • 07987 Mohlsdorf
Telefon: 0366/431129 • Fax: 03661/482222

0% Zinsen bei0,- € Anzahlung*
*nähere Details erfahren Sie

bei uns oder unterwww.subaru.de

www.medienpartner-tischendorf.de
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Am 6. und 7.September 2013 feierte die Freiwillige Feuerwehr Teich-
wolframsdorf zusammen mit vielen Gästen ihr 90-jähriges Bestehen.
Am Freitag startete das Fest am Abend mit einer Diskothek im Kul-
turhaus. Musikalisch umrahmt durch DJ Robby schwang so mancher 
das Tanzbein.
Am Samstag leitete der große Festumzug durch die Gemeinde die Fei-
erlichkeiten rings ums „Kulti“ ein.
Neben allen Ortsteilfeuerwehren aus der Gemeinde waren auch 16 be-
nachbarte Feuerwehren mit alter und neuer Technik zu Gast um den 
Umzug tatkräftig zu unterstützen. So gab es neben einem Schleiffass 
aus dem 16. Jahrhundert der FF Crimmitschau, der neu hergerichte-
ten historischen Handdruckspritze der FF Teichwolframsdorf und der 
von Pferden gezogenen Feuerlöschpumpe der FF Großkundorf auch 
Fahrzeuge und Technik aus den 1950er und 60er Jahren zu sehen. Na-
türlich durfte auch modernste Technik aus den letzten 10 Jahren nicht 
fehlen. Musikalisch begleitet wurde der Umzug durch die Schalmei-
enkapelle Kleinreinsdorf. Vielen Dank an dieser Stelle allen Mitwir-
kenden des Umzuges.
Auf dem Festplatz angekommen wurden der Feuerwehr Glückwün-
sche von der Bürgermeisterin, dem Ortsbürgermeister, Vereinen und 
den angereisten Feuerwehren überbracht. Einige Kameraden wurden 
im Rahmen der Festveranstaltung befördert und es wurde ihnen zu be-
standenen Lehrgängen gratuliert.

Für das bunte Festtreiben hatten die Kameraden gemeinsam mit den 
Vereinen des Ortes viele unterschiedliche Attraktionen vorbereitet. 
So konnte man traditionell seine Kräfte im Bierglasschieben, Erbsen-
schlagen, Büchsenwerfen oder Nagel einschlagen messen. Für unsere 
kleinen Gäste gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Ba-
stelecke. Besonders begeisterte Groß und Klein das BungeeRun bei 
dem man seine Kräfte mit dem Gummiseil messen konnte.
Aber auch selbst mal Hand anlegen konnte man an der Löschwand. 
Aus der Gondel des großen Kranes hatte man einen tollen Blick aus 
35m Höhe über das Festgeschehen und die Gemeinde.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Musikalisch gab es 
feinste Blasmusik vom Trünziger Feuerwehrblasorchester zum Platz-
konzert direkt auf dem Festplatz.
Zum Abend konnten dann im gut gefüllten Kulturhaus alle wieder das 
Tanzbein schwingen.
Für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung der Fest-
lichkeiten möchten die Kameraden der Feuerwehr sich an dieser Stelle 
ganz herzlich bei den beteiligten Vereinen, den Sponsoren, den Unter-
stützern und allen Mitwirkenden bedanken. Ich denke wir haben ge-
zeigt, dass auch Teichdorfer Feste feiern können.

Steffen Elßner
für die FF Teichwolframsdorf

90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Teichwolframsdorf
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Amtliche Bekanntmachungen

In der 5. Gemeinderatssitzung am 16. Juli 
2013 des Gemeinderates der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wurden 
folgende Beschlüsse gefasst

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr. 46 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ge-
nehmigt lt. § 42 (2) ThürKO die Niederschrift vom 28. Mai 2013 – 
öffentlicher Teil.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 47 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt, gem. § 1 Abs. 7 BauGB die Berücksichtigung der Stellung-
nahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen gem. § 3 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes „Dorfgebiet obe-
re Siedlung Waltersdorf“ der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf vorgebracht wurden (Beschlussanlage).
– einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 48 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt, Frau Katrin Kaiser zur Wahlleiterin und Frau Beate Herzog 
und Frau Helga Kuhn zu deren Stellvertretern für die Wahl des Bür-
germeisters und des Ortschaftsbürgermeisters des Ortsteiles Mohls-
dorf am 22. September 2013 und vorsorglich für eine eventuell statt-
findende Stichwahl am 6. Oktober 2013, zu berufen.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 49 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt, Frau Katrin Kaiser zur Wahlverantwortlichen und Frau Beate 
Herzog und Frau Helga Kuhn zu den stellvertretenden Wahlverant-
wortlichen für die für die Bundestagswahl am 22.09.2013 zu berufen.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 50 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt den in der Anlage beigefügten städtebaulichen Vertrag zum 
Bebauungsplan „Am Teich“ in Kahmer zwischen dem Vorhabenträger 
Herrn Klaus-Dieter Volger und der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf. Die Beigeordnete wird zur Unterzeichnung bevollmächtigt.
– einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 51 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt gem. § 19 ThürKO i.V.m. § 10 BauGB den Bebauungsplan „Am 
Teich“ (OT Kahmer) der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in 
der Fassung vom Mai 2013 als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Satzung zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Am Teich“ (OT Kahmer) zu beantragen 
und die Genehmigung ortsüblich bekannt zu machen. Den Unterlagen 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Teich“ (OT Kahmer) ist eine 
zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB beizufügen.
– einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 52 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt den in der Anlage beigefügten Erschließungsvertrag zur Er-
gänzungssatzung „Greizer Weg“ zwischen dem Vorhabenträger Ehe-
leute Hempel und der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Die 
Beigeordnete wird zur Unterzeichnung bevollmächtigt.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 53 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt gem. § 19 ThürKO i.V.m. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB die Er-
gänzungssatzung „Greizer Weg“ im Süden der Ortslage Teichwolf-
ramsdorf in der Fassung vom Mai 2013 Anlage Planzeichnung). Die 
Begründung wird gebilligt.
Die Beigeordnete wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und der 
Rechtsaufsichtsbehörde gem. § 21 ThürKO vorzulegen.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 54 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die stufenweise Vergabe der Leistungsphasen 3 und 4 der Pla-
nungsleistungen in Höhe von 4.815,80 € vorbehaltlich der schriftlichen 
Zustimmung des Grundstückseigentümers an das IB König aus Greiz.
– einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 55 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die Beschlussfassung des TOP 10 - Auftragsvergabe Oberflä-
chenbehandlung und TOP 11 - Straßeninstandsetzung Kleinreinsdorf 
auf Grund fehlender Haushaltsmittel zu vertagen.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 56 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die Aufhebung des Beschluss - Nr. 30 – 03/2013 zur Satzung 
über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanla-
gen der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mit den beschlos-
senen Änderungen – Beschluss – Nr. 29 – 03/2013 (Straßenausbau-
beitragssatzung).
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 57 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffent-
liche Verkehrsanlagen der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 58 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die Haushaltsatzung samt ihren Anlagen für das Haushaltjahr 
2013.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 59 – 05/2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt den Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2016.
– mehrheitlich beschlossen

In der 6. Gemeinderatssitzung am 23. Juli 
2013 des Gemeinderates der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wurden 
folgende Beschlüsse gefasst

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr. 61 – 06/2013
In Abwägung aller Entscheidungskriterien beschließt der Gemeinde-
rat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf das Amt des am 22. 
September 2013 neu zu wählenden hauptamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Mohlsdorf– Teichwolframsdorf gemäß § 7 Abs. 1 Thür-
KWBG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürKomBesV in die Besoldungsgrup-
pe A 15 einzustufen.
– mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 62 – 06/2013
Der Gemeinderat der Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beschließt die 
Auftragserteilung zur Neubeschaffung eines Industriegeschirrspülers 
(Standgerät) inkl. Einbau im Kindergarten „Sonnenschein“ in Teich-
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wolframsdorf an die Firma Elektro Riederer aus Mohlsdorf /OT Kah-
mer zum Angebotspreis in Höhe von 2.310,86 €.
– einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 63 – 06/2013
Der Gemeinderat der Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beschließt die 
Vergabe der Gutachter- und Planungsleistungen zur Notinstandset-
zung der Elsterbrücke Rüßdorf an das IB Binder aus Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf für max. 6.000 €.
– einstimmig beschlossen

Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters 
der Gemeinde am 6. Oktober 2013
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,
wie Sie bereits aus der Presse entnommen haben und nach den 
Feststellungen des Gemeindewahlausschusses findet am Sonntag, 
den 6. Oktober 2013 eine Stichwahl um das Amt des hauptamt-
lichen Bürgermeisters der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf statt. Die Amtszeit des zu wählenden Bürgermeisters beträgt 6 
Jahre; sie ist nicht zeitgleich mit der Amtszeit des Gemeinderates.
Lediglich die Amtszeit des gewählten Ortschaftsbürgermeisters der 
Ortschaft Mohlsdorf endet mit der Amtszeit des Gemeinderates im 
Jahr 2014 und muss dann erneut gewählt werden.
Zur Abgabe Ihrer Stimme sind die bekannten Wahllokale von 8.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet.
Den Verantwortlichen und den Wahlhelfern in den Wahlvorständen 
möchte ich bereits jetzt meinen Dank für ihre Einsatzbereitschaft, 
Engagement und verantwortungsvolle Arbeit aussprechen.

Katrin Kaiser
Gemeindewahlleiterin

Richtigstellung
Aus gegebenem Anlass möchte ich richtig stellen, dass die in der OTZ 
vom 23.09.2013 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse in den einzel-
nen Wahlbezirken der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf nicht 
auf eine unkorrekte Auszählung der einzelnen Wahlvorstände sondern 
auf einen Eingabefehler der Gemeindeverwaltung zurückzuführen ist.

Katrin Kaiser
Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in 
seiner Sitzung am 16.07.2013, Beschluss-Nr.: 51-05/2013 den Bebau-
ungsplan für das Gebiet „Am Teich“ im OT Kahmer als Satzung be-
schlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Satzung innerhalb der 
Anzeigefrist nach § 21 Abs. 3 ThürKO nicht beanstandet. Der Be-
schluss des Bebauungsplanes wird hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,3 ha. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich auf die Flurstücke 61; 62/2; 62/3 und 62/4 der Ge-
markung Kahmer (siehe Anlage).
Der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Er-
klärung werden in der Gemeindeverwaltung (Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, Steinberg 1 - Bauamt) während der Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 20.09.2013
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Gesellschaft für Ökologie und Landschaftsplanung mbH

räumlicher Geltungsbereich "Am Teich"

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Gemarkung Kahmer
Flur 2, Flurstücke 61, 
62/2, 62/3 und 62/4

Erklärung: 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit den Grenzen und Bezeichnungen, im 
gekennzeichneten Geltungsbereich, mit dem Liegenscha ftskataster nach dem Stand vom 
17.10.2011 übereinstimmen. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.  
 
 
Zeulenroda-Triebes, .........................         TLVermGeo 

Planteil A - Planzeichnung
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1. Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in seiner Sitzung am …………. 

2012 gem. § 2 Abs. 1 und 4 BauGB den Aufstellungsbeschluss für die vorliegende Satzung ge-
fasst und ortsüblich bekannt gemacht.  

2. Die frühzeit ige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am …………. 2012 
durchgeführt. Die frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben 
vom …………. 2012 durchgeführt. 

3. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am …………. 2012 beschlossen, das Bauleitplanverfah-
ren als Bebauungsplanverfahren gem. § 9 BauGB mit den im Entwurf vom …………. 2012 fest-
gesetzten Grenzen weiter zu führen.  

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Teich“ wurde vom Gemeinderat der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in der Sitzung am …………. 2012 gebilligt. Die öffentliche Ausle-
gung der Unterlagen und die Beteiligung der Behörden und Nachbargemeinden wurden be-
schlossen.  

5. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt vom …………. 2012 wurden die Entwurfs-
unterlagen nebst Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom …………. 2012 bis zum 
…………. 2012 öffentlich ausgelegt. Die Behörden, Nachbargemeinden und weitere Träger öf-
fentlicher Belange wurden mit dem Schreiben vom …………. 2012 gem. § 4 Abs. 2 BauGB über 
die Auslegung informiert und um Abgabe einer Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf gebe-
ten.  

6. Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in seiner Sitzung am …………. 
2012 die eingegangenen Bedenken und Anregungen geprüft und einen Beschluss über deren 
Berücksichtigung gefasst (Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB). 

7. Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in seiner Sitzung am …………. 
2012 die Satzung des Bebauungsplanes „Am Teich“ in der Fassung vom …………. 2012 be-
schlossen. Die Begründung wurde gebilligt.  

Für die Punkte 1 bis 7: 
 

 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, .......... .............. Bürgermeister / Siegel 
 
 

8. Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, 
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Satzungsbeschluss des Gemeinderates der 
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf vom …………. 2012 übereinstimmt. Satzung ausgefer-
tigt. 

 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, .......... .............. Bürgermeister / Siegel 

Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone 

Art der baulichen Nutzung Grundflächenzahl 

Dachneigung max. Firsthöhe in Metern über 
NN 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 6 BauNVO)  
Die Bauflächen des Plangebietes werden als Mischgebiet (MI) gem. § 6 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festgesetzt. Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die im Mischgebiet ge-
mäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 bis 8 und Abs. 3 BauNVO zulässigen bzw. ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen nicht zulässig sind.  
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Für das Mischgebiet 1 wird eine GRZ 0,5 und für das Mischgebiet 2 eine GRZ von 0,6 festgesetzt. 
Die zulässige Grundfläche darf durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht 
überschritten werden. Die zulässige maximale Firsthöhe wird für MI 1 auf 417 und für MI 2 auf 412 
m ü. NN festgesetzt.  
 
3. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB  
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage (Fläche „A“) ist als Park zu entwi-
ckeln. Innerhalb der Grünfläche sind Wege, ein Grillplatz mit einer Fläche von 10 m² sowie ein Vol-
leyballfeld (24 m x 15 m) zulässig. Des Weiteren ist ein Gebäude zur Lagerung von Material für die 
Pflege der Parkanlage, für Gegenstände des Volleyballfeldes und für Veranstaltungen mit einer ma-
ximalen Grundfläche von 24 m² zulässig. Die Grünfläche darf für 2 bis 3 Veranstaltungen pro Jahr 
als Festwiese genutzt werden. In der Grünfläche ist der vorhandene Laubbaumbestand zu erhalten. 
 
4. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
 Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25a und Nr. 25b BauGB 
Zweckbestimmung: Private landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen (Flächen „B“): Die 
Gehölzbestände der mit dem Planzeichen 13.2.2 gekennzeichneten Grünflächen (Fläche „B-1“) sind 
zu erhalten. Die ergänzend mit einem Pflanzgebot (Planz13.2.1) gekennzeichneten Grünflächen (B-2) 
sind mit Gehölzen zu bepflanzen. Es ist eine Baumreihe aus standortgerechten heimischen Laub- 
oder Obstbäumen im Abstand von 10 m zu pflanzen. Es ist die Pflanzqualität 12-14 bei Laubbäumen 
bzw. 10-12 bei Obstbäumen zu verwenden. Auf der Fläche B-3 ist eine dreireihige Hecke mit dem 
Pflanzabstand 1 x 1,5 m zu pflanzen. Es sind die Arten entsprechend dem Bestand der südöstlich an-
schließenden Hecke zu verwenden. 
Zweckbestimmung: private naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme („Fläche C“): Die öf-
fentliche Grünfläche mit der Kennzeichnung „C“ ist mit Obstbäumen zu bepflanzen. Das Grünland 
ist bis zu 2 mal pro Jahr zu mähen oder zu beweiden. Es sind insgesamt 16 Obstbaumhochstämme 
in der Pflanzqualität 10-12 in einem Mindestabstand von 8 m zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauer-
haft zu er- und unterhalten.  
 
 
5.  Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 83 Abs. 1 und 2 ThürBO 
Für die Hauptbaukörper sind ausschließlich Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 20-
45° zulässig. 
 

RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 G vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) 
zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 06.12.2011 (BGBl. I S. 2557) 

Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom  28.01.2003 (GVBl S. 41) zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 21.12.2011 
(GVBl. S. 531, 532) 

Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft (ThürNatG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 30.08.2006 
(GVBl. S. 421), zuletzt geändert durch G v. 04.11.2011 (GVBl. S. 282) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV90) vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO - Baunutzungsverordnung) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 G vom 
22.4.1993 (BGBl. I S. 466) 

9. Die vom Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in der Sitzung am 
…………. 2012 beschlossene Satzung des Bebauungsplanes „Am Teich“ der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wurde mit Verfügung des Landratsamtes Greiz vom …………. 
2013 mit  
 
AZ: ………………………………………… gem. § 10 BauGB genehmigt. 
 
 
Greiz, ................ ........ Landratsamt Greiz 
 
 

10. Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 BauGB): Die Genehmigung der Satzung des Be-
bauungsplanes „Am Teich“ der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wurde am …………. 
2012 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.  
 
 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, .......... .............. Bürgermeister / Siegel 

 

Planteil A - Legende

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b BauGB

Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Planteil B - Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 6 BauNVO

Bauweise, Bauline, Baugrenze gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Mischgebiete (Nr. gem. Planzeichnung)

Baugrenze

Grünflächen mit Zweckbestimmung:

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (u.a. Grünflächen) gem. § 16 Abs. 5 BauNVO

räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 7 BauGB

mit Leitungsrechten zu Gunsten des Trägers der Abwasserleitung
zu belastende Flächegem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer60/1

Flurgrenze

bestehende Gebäude gem. ALK

Höhenlinien (Angaben in m ü.NN)

410

Bemaßung in Metern3,0

A - öffentliche Parkanlage
B (B-1 bis B-3: Differenzierung gem. textlichen Festsetzungen) - private,
    landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen
C - private, naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme (Streuobstwiese)
V - öffentliches Volleyballfeld

Nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasser-
schutzzone (TWZ) III des Wasserschutzgebietes Kahmer.TWZ III

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne 
des Naturschutzrechts gem. § 30 BNatSchG: gesetzlich geschützer Biotop

Straßenverkehrsflächen: öffentlich

Straßenbegrenzungslinie
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Hinweis:
Aufgrund § 215 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 1359) zuletzt geändert am 22. Juli 
2011 (BGBl. I, S. 1509) werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Das gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese 
Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.1.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert am 4.5.2010 (GVBl. S. 113), enthalten sind oder aufgrund der 
ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Ver-
letzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist (§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 20.09.2013, 
Grimm, Beigeordnete

Bekanntmachung der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2013 die Aufhebung 
des Bebauungsplanes für das Gebiet „Kirschallee“ in Waltersdorf als 
Satzung beschlossen.
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Satzung innerhalb der Anzeige-
frist nach § 21 Abs. 3 ThürKO nicht beanstandet. Der Beschluss zur 
Aufhebung des Bebauungsplanes wird hiermit bekannt gemacht. Mit 
der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Kirschallee“ in Wal-
tersdorf außer Kraft.
Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Flurstücke 238/2, 242 (tlw. 
und 245/3 in der Gemarkung Waltersdorf. Die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes, die Begründung und die Erklärungen werden in der Ge-
meindeverwaltung (Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Stein-
berg 1-Bauamt) während der Dienststunden zu jedermann Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 09.08.2013
Grimm, Beigeordnete

Hinweis:
Aufgrund § 215 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 1359) zuletzt geändert am 22. Juli 
2011 (BGBl. I, S. 1509) werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-

gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese 
Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.1.2003 (GVBl. S. 41) ), zuletzt ge-
ändert am 4.5.2010 (GVBl. S. 113), enthalten sind oder aufgrund der 
ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Ver-
letzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist (§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 09.08.2013
Grimm, Beigeordnete

encoLine
schnelles Internet für Mohlsdorf, Reudnitz, 
Kahmer und Gottesgrün
Die Firma „encoLine“ bietet in Mohlsdorf zwei weitere Termine für 
eine persönliche Beratung vor Ort an. Sie haben die Möglichkeit, über 
noch offene Fragen professionelle Antworten von unserem Vertriebs-
mitarbeiter für Ihren Ort, René Böttcher, zu erhalten. Die Sprechtage 
der Firma „encoLine“ finden am Donnerstag, den 10.10.2012 sowie 
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Herrn Gunter Tittmann 	 am 30. Okt. 2013 	zum 65. Geburtstag
Herrn Dieter Wiedemann 	 am 31. Okt. 2013 	zum 65. Geburtstag

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratuliert 
dem Ehepaar Helga und Walter Gapsch am 16. Oktober 2013 
ganz herzlich zur Eisernen Hochzeit und wünscht weiterhin noch 
viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratuliert 
dem Ehepaar Christa und Heinz Gropp am 17. Oktober 2013 
ganz herzlich zur Diamantenen Hochzeit und wünscht weiterhin 
noch viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratuliert 
den Ehepaaren Annelies und Manfred Herrmann am 05. Okto-
ber 2013 und Ursula und Dieter Koller am 25. Oktober 2013 
ganz herzlich zur Goldenen Hochzeit und wünscht weiterhin noch 
viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.

Rentnertreff Mohlsdorf
Unser nächster Treff findet am Dienstag, 29. Oktober 2013 ab 14:00 
Uhr im Jugendclub Mohlsdorf, Raasdorfer Straße 1, statt.

Die Organisatoren des Rentnertreffs

Rentnertreff Gottesgrün
Die nächsten Rentnertreffs in Gottesgrün finden am Mittwoch, 09. 
Oktober 2013 ab 15:00 Uhr - es gibt geräucherte Forellen und Mitt-
woch, 06. November 2013 ab 15:00 Uhr - Vortrag von Frau Dr. Ebert
im Feuerwehrgerätehaus Gottesgrün, Ortsstraße 10b, statt.

Die Organisatoren des Rentnertreffs 

Information der Jagdgenossenschaft 
Waltersdorf
Bereits am 13. Juni fand – wie angekündigt – eine Mitgliederver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Waltersdorf statt.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde ein neuer Jagdvorstand gewählt.
Ihm gehören an: Bodo Scheffel, Helmut Riedel, Andrea Bräunlich, 
Sebastian Bretschneider.

Der Vorstand wird nun die Überarbeitung der Satzung der Jagdgenos-
senschaft, sowie die Auszahlung der Jagdpacht vorbereiten.
Noch in diesem Jahr soll dazu eine erneute Mitgliederversammlung 
einberufen werden.

Gez. Der Jagdvorstand

„Grünes Tal“ Teichwolframsdorf – was wird 
aus Dir?
Bestandsaufnahme: Das Gebäude steht seit geraumer Zeit leer. Das 
Objekt verschlingt aus dem Gemeindehaushalt pro Jahr mindestens 
10.000 Euro feste Kosten (Grundsteuer, Versicherungen. Heizung, War-
tung etc.). Alle Zeichen deuten auf eine neue Bürgerbegegnungsstätte 
mit Arztpraxen in Mohlsdorf und einen gemeinsamen Verwaltungssitz 
in Teich‘dorf Steinberg 1. Der Neubau der Feuerwehr in Teich‘dorf am 
alten Standort wird von allen Beteiligten befürwortet. Eine Kopplung 
des „Grünen Tales“ mit anderen Aufgaben der Gemeinde kommt damit 
nicht mehr in Frage!
Was heisst das? Wir können uns diese feste Ausgabe für ein ungenutztes 
Gebäude nicht leisten! Das Geld brauchen wir für andere freiwillige Auf-
gaben, z.B. unser Sommerbad. Weiterer Leerstand wird dem Gebäude 
nicht gut tun. Zukünftig hat das „Grüne Tal“ nur noch für uns Bürger 
und unsere Vereine Bedeutung! Die Vereinsarbeit ist natürlich das Hobby 
der Beteiligten. Sie fördert aber den Gemeinsinn und Zusammenhalt der 

am Donnerstag, den 17.10.2013 von 14.00 – 18.00 Uhr im Gemeinde-
amt Mohlsdorf statt. Ich freue mich auf Ihr Kommen. 

Mit freundlichen Grüßen
René Böttcher
Mobil: (01 74) 3 03 32 31
E-Mail: boettcher@encoLine.de

Öffnungszeiten der Bürgerbüros in 
Mohlsdorf und Teichwolframsdorf

Bürgerbüro 
Mohlsdorf

Bürgerbüro 
Teichwolframsdorf

Montag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Dienstag 9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen geschlossen

Donnerstag 9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

Freitag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Bitte beachten Sie die individuellen Öffnungszeiten:
Bürgerbüro Teichwolframsdorf:
dienstags 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 12. Oktober 2013 von 9:00 – 10:00 Uhr

Bürgerbüro Mohlsdorf:
donnerstags 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 26. Oktober 2013 von 9:00 – 10:00 Uhr

Weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung. 
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Bür-
ger die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Wohnort ihre Ver-
waltungsangelegenheiten in einem der 2 Bürgerbüros zu erledigen. 

Kontaktbereichsbeamter
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten (KOBB) Herrn Salusa
–	 jeden Donnerstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Mohlsdorf – Telefon (0 36 61) 45 30 52
–	 jeden Dienstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Teichwolframsdorf – Telefon (03 66 24) 2 25 31

Rentnergeburtstage im Oktober 2013 
Die Beigeordnete gratuliert recht herzlich und wünscht alles Gute. 

Mohlsdorf
Herrn Dieter Trommer 	 am 07. Okt. 2013 	zum 75. Geburtstag
Herrn Konrad Kornberg 	 am 10. Okt. 2013 	zum 65. Geburtstag
Frau Heidemarie Röser 	 am 10. Okt. 2013 	zum 70. Geburtstag
Frau Brunhilde Winter 	 am 11. Okt. 2013	 zum 75. Geburtstag
Frau Helga Lippold 	 am 23. Okt. 2013	 zum 75. Geburtstag
Herrn Gottfried Oertel 	 am 29. Okt. 2013 	zum 94. Geburtstag

Teichwolframsdorf
Frau Brigitte Küfner 	 am 03. Okt. 2013 	zum 75. Geburtstag
Frau Vera Münzner 	 am 07. Okt. 2013 	zum 75. Geburtstag
Herrn Werner Pfeifer 	 am 11. Okt. 2013 	zum 94. Geburtstag
Frau Heidemarie Treidler 	 am 12. Okt. 2013 	zum 70. Geburtstag
Herrn Gottfried Nosofsky 	 am 14. Okt. 2013 	zum 65. Geburtstag
Frau Gisela Fahsel 	 am 18. Okt. 2013 	zum 75. Geburtstag
Herrn Jochen Müller 	 am 28. Okt. 2013 	zum 75. Geburtstag
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Nachdem die Gemeinde Mitte Juli 60.000 € Fördermittel vom Landkreis 
für eine Notreparatur der Brücke auf das Gemeindekonto überwiesen be-
kam, haben am 2. September entsprechende Arbeiten durch die Firma 
Caspar aus Greiz begonnen.
Nun können die Betroffenen Material für die Beseitigung der Hochwas-
serschäden wieder über die Elster bringen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die uns in der Not beige-
standen haben, sei es durch Arbeitshilfen, Spenden oder einfach nur ein 
paar aufmunternden Worten, insbesondere den Feuerwehren Waltersdorf, 
Kleinreinsdorf, Teichwolframsdorf, Staitz und Greiz, dem TSV 1890 
Waltersdorf e.V., dem Frauenverein Maxi, der Fleischerei Oettler, dem 
Getränkehandel E. Fiedler, der Stadtverwaltung Greiz sowie all unseren 
Nachbarn und Freunden.

Dorffest in Gottesgrün – wieder ein rundum 
gelungenes Wochenende

Ob Elektroboot fahren, 
Bierkistenstapeln oder 
Wildschwein vom Spieß, 
das Dorffest am 30. & 31. 
August 2013 in Gottesgrün 
wurde wieder einmal gut 
angenommen. Abgesehen 
vom Sonnenschein, haben 
auch die zahlreichen Spen-
der aus Gottesgrün und 
Umgebung dazu beigetra-
gen, das unser Dorffest 
auch im Nachgang für Ge-
sprächstoff sorgte. 
Eröffnung am Freitag mit 
dem Klatschweib, welches 
so manchen Gottesgrüner 
mit wahren Anektoden aus 
dem Leben in Verlegenheit 
brachte, umrahmt von Life-
musik von Christian Wun-

derlich an der Gitarre und der verzaubernden Stimme seiner Freundin, 
machte diesen Abend unvergesslich.
Der Samstag bot traditionell wieder viel für unsere jungen und jung ge-
bliebenen Besucher. Beim Bierkistenstapeln wurde um eine Freikarte im 
Feizeitpark Plohn gekämpft, beim Preiskegeln ging es dem hingegen die-
ses Jahr unter anderem um einen prächtigen Hasen, sowie andere hoch-
wertige Sach- und Geldpreise und natürlich vor allem um den Spaß da-
bei. Gut besucht war unser Bastelstand für die Kleinen, aber auch unsere 
Elektroboote auf dem Dorfteich und die zwei Hüpfburgen waren hoch 
frequentiert. Bei unserer Gottesgrüner Kräuterfee gab es wissenswertes 
und gesundes für Jung und Alt. Gaumenfreuden bereiteten unseren Be-
suchern reichlich belegte Käsebrote mit Weintrauben und unser Wild-
schwein vom Spieß, welches unser „Jäger“ geschossen und bereitgestellt 
hatte. Aber auch altbewährtes, wie Roster, Steaks, Fettbrote und Fisch
semmeln haben den Hunger stillen können. Und dann war es endlich so-
weit, unser Fackelumzug, musikalisch unterlegt mit Akkordeon, diesmal 
mit neuer Route. Immer wieder ein Spektakel für Klein und Groß.

Bürger und hat einen hohen Stellenwert! Der Faschingsverein kann sei-
ne Festsitzungen nicht in einem Turnraum durchführen. Jahresversamm-
lungen und Schulanfang brauchen auch einen großen Saal.
Eventuelle Lösung: Wir gründen einen Verein, z. B. „Bürgerverein 
Grünes Tal“ und kaufen das Gebäude von der Gemeinde für 1 Euro! Da-
nach Abriss des maroden Saalanbaus und der Weinstube. Der große Saal 
bleibt, wie er ist! Alles wird renoviert – keine großen Pläne – keine Mil-
lionärsfaxen! Vieles kann aufgearbeitet werden, Manches muss erneuert 
werden - wir machen in jedem Jahr das, was finanziell möglich ist! Wir 
brauchen keine Ausschreibungen und können immer örtliche Handwer-
ker einbeziehen. Die Gebäudesubstanz ist gut, nur etwas in die Jahre ge-
kommen!
Finanzieller Bedarf: Der Verein benötigt pro Jahr 10.000 Euro für die 
festen Kosten. Das sind 100 Spenden zu 100,– Euro oder 500 Spenden zu 
20,– Euro ! Für die Renovierung werden dann wieder Geld und auch Ar-
beitsleistungen benötigt. Je mehr – desto schneller sind wir fertig! Finden 
wir einen Fördertopf für unser Vorhaben – um so besser!
Zum Schluss! Der vorliegende Beitrag soll ein Anreiz für eine Dis-
kussion in der Teich‘dorfer Bevölkerung sein. Wir haben – wenn über-
haupt – Interesse am Erhalten des „Grünen Tales“. Andere Ortsteile wa-
ren schon von ähnlichen Verlusten betroffen! Ich glaube, dass wir in der 
Lage sind, dieses Vorhaben zu stemmen. Voraussetzung dafür ist der Wil-
le der Teich‘dorfer Bevölkerung! Mir persönlich liegt ein lebendiger Ort 
mit aktiven Vereinen sehr am Herzen. Das „Grüne Tal“ war immer die 
Heimstätte der Vereine und Großveranstaltungen. Wir sollten Alles tun, 
es zu erhalten! Ich werde in einem zukünftigen Verein federführend mit-
wirken und sichere für fünf Jahre meine persönliche und finanzielle Un-
terstützung zu.

Mit der Hoffnung auf eine rege Diskussion
J. Reinhardt /Ortschaftsbürgermeister Teichwolframsdorf

Flutopfer sagen Danke
Das Hochwasser vom 2. und 3. Juni diesen Jahres hat auch im Elster-
tal – dem westlichsten Zipfel unseres Gemeindegebietes – verheerende 
Schäden hinterlassen. Drei Wohnhäuser standen bis zu 70 cm unter Was-
ser. Nebengebäude und landwirtschaftliche Flächen wurden erheblich in 
Mitleidenschaft gezogen.
Die einzige Zufahrt zu den beiden Wohnsiedlungen in Rüßdorf sowie für 
über 60 ha landwirtschaftliche Flächen wurde auf einer Länge von ca. 4 
m weggespült, die Elsterbrücke selbst so stark beschädigt, dass sie für 
jeglichen Fahrverkehr gesperrt werden musste.
Die Hilfsbereitschaft während und vor allem nach der Flut war für die 
Betroffenen überwältigend.

Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, Waltersdorfer Vereine sowie 
zahlreiche Nachbarn und Freunde aber auch uns wild fremde Menschen 
haben uns in der Not beigestanden.
Allein die Essensversorgung zu den Arbeitseinsätzen an den folgenden 
drei Wochenenden war eine Herausforderung, die alle gemeinsam mei-
sterten. Irgendwo her kamen Kuchen und Salate, Senioren aus der Nach-
barschaft sponserten Roster und Steaks und übernahmen das Braten am 
Grill. Der Waltersdorfer Fleischer spendierte den Belag für die Brötchen, 
der Getränkemarkt Edith Fiedler Getränke. Am ersten Arbeitssamstag 
waren über 60 Helfer am Werkeln, um dem Chaos zu Leibe zu rücken.
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Anschließend ging es im Festzelt noch weit bis in die Nacht hinein mit 
Musik und Tanz.
Für die vielen Geld- und Sachspenden bedanken wir uns bei:
Jochen Köhler, Matthias Gruschwitz, Franz Förner, Brunhilde Rohleder, 
Reinhard Hauser, Christine Bandke, Franziska Grimm, Georg Schubert, 
Dieter Linke, Klaus Oelschlegel, Frieder Neudeck, Frieder Kuhn, An-
dreas Schwarz, KFZ-Werkstatt Andreas Häckel, Eckard Pelz, Johanna 
Müller, Helmut Krauspe, Bau- & Montage-Service Michael Borchert, 
Volkmar Geißler, Jörg Geißler, Christa Rademacher, Gerd Burgkhardt, 
Gudrun Jäschke, Arno Engelhardt, Wolfgang Müller, Autoservice Mario 
Rausch, Bäckerei Einert, Firma Reinhold & Hentschel, Firma Hierold, 
Allianz Thomas Berger, Eis-Heydel, Peter Kroll, Frank Hingst, Hermann 
Müller, Fleischer Frieder Otto, Bernd & Mario Jung, Sybille Wetzel, 
René Gürtler, Cornelia Seidel, Constanze Lang, Klaus Rohleder, Vereins-
brauerei Greiz, Sparkasse Gera-Greiz, den fleißigen Backfrauen und all 
denjenigen, welche hier namentlich nicht erwähnt wurden.
Außerdem danken wir allen freiwilligen Helfern und unseren Mitgliedern 
des Feuerwehrvereins Gottesgrün e.V., sowie ihren Partnern für ihr Ver-
ständnis, für die zahlreichen Stunden, welche so ein Fest – Das Gottes-
grüner Dorffest – erst ermöglichen.

Danke sagt der Vorstand des Feuerwehrvereins Gottesgrün e.V. 
Tobias Borchert

Sicherheitswesten für einen sicheren Schulweg
Im September übergab der Historische Rennsportclub Greiz-Neumühle 
e.V. den Erstklässlern der Mohlsdorfer Grundschule Sicherheitswesten, 
um im Schulweg besser von Verkehrsteilnehmern war genommen zu 
werden. Thomas Roth und Sven Fischer vom Rennsportclub wünschen 
den Schülern einen sicheren Schulweg und appellieren an die Eltern da-
rauf zu achten das ihre Kinder die Westen tragen.

Foto: Michael Täubert

24 mal Dankeschön
Nun lernen wir schon eine ganze Weile in unserer schönen Grund-
schule Teichwolframsdorf, können Mama und Papa schreiben und le-
sen und bis zum Wort Feuerwehr wird es auch nicht mehr lange dau-
ern. Gerne denken wir an unseren Schulanfang zurück. Im festlich 
geschmückten Saal des ehemaligen Kulturhauses zeigten der Schul-

chor und die Theatergruppe ein lustiges Programm. Mit einer gelb-
en Mütze und einer doch etwas kleinen Zuckertüte verließen wir den 
Saal und staunten nicht schlecht, als uns ein Feuerwehrauto mit lau-
tem „TATÜ-TATA“ den Weg zur Schule zeigte. Dort empfingen uns in 
einem feierlichen Spalier Feuerwehrmitglieder aus der ganzen Umge-
bung. Und dann gab es auch noch die großen Zuckertüten, überreicht 
von großen und kleinen Feuerwehrmännern. Zum Schluss ließen wir 
24 bunte Luftballons mit unserer Adresse in den blauen Himmel stei-
gen. Vielleicht schreibt uns doch jemand und vielleicht können wir 
den Brief dann auch schon lesen. Wir möchten uns ganz herzlich bei 
allen Feuerwehrmännern, Frauen und Kindern bedanken. Das war 
eine gelungene Überraschung. Ebenso ein Dankeschön geht an den 
Bauhof Teichwolframsdorf, der beim Einräumen des Saales behilflich 
war. Wir versprechen, immer fleißig zu lernen.

Die 24 Schulanfänger der Grundschule Teichwolframsdorf

Notdienste
Bei bedrohlichen Situationen und Notfällen kann der Notruf 112 rund 
um die Uhr in Anspruch genommen werden. Die Leitstelle Gera ist au-
ßerdem zu erreichen unter: (03 65) 41 21 76 oder 4 88 20.
Bei Nichterreichbarkeit des Hausarztes gibt die Rettungsleitstelle 
Gera Auskunft zum ambulanten Notfalldienst der niedergelassenen 
Ärzte. Darüber hinaus werden Notfälle in der Notaufnahme im Kreis-
krankenhaus Greiz zu jeder Zeit behandelt.

Frauen in Not
Frauen, die allein oder mit Kindern Schutz vor Gewalt suchen, wen-
den sich bitte an das Frauenschutzhaus in Greiz, Telefon (0 36 61) 
31 68 oder an die Kreisstelle für Diakonie Greiz, Kirchplatz 3, Telefon 
(0 36 61) 26 17.

Jugendliche und Kinder in Not
Schlupfwinkel:  Kinderheim „Walter Riedel“ Greiz, Goethestraße 17
Sorgentelefon (08 00) 0 08 00 80 oder Kinder- und Jugendschutzdienst 
des Diakonie-Vereins Carolinenfeld e.V. „Die Insel“ Greiz, Rosa-
Luxemburg-Str. 27, Telefon (0 36 61) 4 42 58 98 oder 4 42 58 99
E-Mail: kinderschutz@diakonie-greiz.de

Tierärztlicher Notdienst
Tierärztliche Klinik Greiz, Carolinenstraße 44
1. – 31. Oktober 2013	 Tierärztliche Klinik – Dr. H.-D. Gerstner
	 Tel. (0 36 61) 45 61 30 

Weitere wichtige Rufnummern im 
Gemeindegebiet

Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Mohlsdorf
Fax

(0 36 61) 4 53 00
(0 36 61) 45 30 17

Teichwolframsdorf
Fax

(03 66 24) 2 02 03 
(03 66 24) 2 04 55
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Bilder des Monats

Die Agrar GmbH Teichwolframsdorf feiert Richtfest ihres neuen Stall für 250 Jungrinder. Gerd Halbauer schlägt beim Richtspruch als Bauherr den letzten Nagel ein.

Erstmals tagte der Kräuterstammtisch der Gottesgrüner Kräuterkönigin Cornelia Seidel im Monte Carlo in Mohlsdorf. Ein Stammtisch zu Fragen um Heilkräuter, 
der monatlich zusammenkommen will.

Musikantenstammtisch in der Reudnitzer Concordia vom Feinsten. Der Mohlsdorfer Männerchor und die Musikanten wetteiferten um die Wette.

OTZ Wahlforum in Reudnitz. Eine gelungene Veranstaltung der Greizer Redaktion wurde von weit über zweihundert Gästen besucht.
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Bilder des Monats

Straßenbauarbeiten in Mohlsdforf „Am Teich“. Beseitigung des Gerölls, das sich unter der Aubachbrücke in der Greizer Straße 
angesammelt hat.

Kampf mit dem Stimmen im Wahllokal 001 und bei der Briefwahl.

Woche der Feuerwehr in der Mohlsdorfer Grundschule. Den Abschluss bildete ein Geschicklichkeitsparcour mit der Mohlsdorfer Jugendfeuerwehr.
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Veranstaltungen im Monat Oktober
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

Sa	
05.10.

Schlager + NDW Party
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

Sa	
12.10.

Best of 2013
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

Mo
14.10.

ab 15:00 Uhr – Kreativnachmittag
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

Mi 
16.10.

ab 18:30 Uhr – Kräuterabend
Thema: Schlehe
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

vom 
26.10. bis
03.11.

Jubiläumswoche - 20 Jahre Monte
Siehe - Unser Monte Carlo wird 20!
(Siehe Seite 11)

Vorschau auf den Monat November
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

Fr
08.11.

Skatturnier
Vereinsheim Mohlsdorf

FSV Mohlsdorf 

Fr
15.11.

Martinstag FSV Mohlsdorf

Mi
30.11.

Weihnachtsmarkt Feuerwehrverein
Teichwolframsdorf

Die Freie Regelschule feiert Geburtstag
Die Freie Regelschule Reudnitz, gegründet 1993, feiert in diesem Jahr 
ihr zwanzigjähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums finden am 
4. und 5. Oktober eine Festveranstaltung und ein Schulfest statt.
Am Freitag, dem 4. Oktober, wird es ab 14 Uhr für ehemalige Schüler 
und geladene Ehrengäste Schulführungen mit anschließendem Kaf-

feetrinken geben. Im Anschluss daran beginnt um 16:00 Uhr die Fest-
veranstaltung in der Turnhalle Reudnitz.
Das große Schulfest startet am Sonnabend, dem 5. Oktober, um 10:00 
Uhr mit einer Theatervorstellung zur Schulgeschichte in der Turnhal-
le. Alle Eltern und Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
12:00 Uhr öffnen auf dem Schulgelände die Stände zur gastrono-
mischen Versorgung. Ab 13:00 Uhr präsentieren 20 Stationen die zwei 
Jahrzehnte im Bestehen und Wirken der Schule. Musik, Theater, Mo-
denschau, Tombola, Quiz und Überraschungen werden geboten, wo-
bei die Vielseitigkeit und ökologische Grundausrichtung der Schule 
zum Ausdruck kommen.

Schüler, Lehrer und der Schulträger freuen sich auf viele Gäste.

Volkssolidarität Kreisverband Greiz
Juri-Gagarin-Straße 11 · 07973 Greiz
Telefon:	 (0 36 61) 48 22 74, Fax: (0 36 61) 48 22 76
	 (0 36 61) 48 22 75 Pflegedienst

Unser Leistungsangebot der Volksolidarität für Sie:
Ambulante Pflege
–	 Leistungen nach SGB V und XI (Behandlungspflege und Grund-

pflege)
–	 Tagesbetreuung
–	 Hauswirtschaft
Sie erreichen unseren Pflegedienst unter Telefon (0 36 61) 48 22 75.
Wir beraten Sie gern zu Fragen rund um das Thema häusliche Pflege 
und Betreuung.

Weitere Angebote
–	 24 h Rufbereitschaft
–	 Vermittlung von Hausnotruf
–	 Vermittlung von Essen auf Rädern

Begegnungsstätten der Volkssolidarität:
Nachbarschaftshaus, Greiz, Juri-Gagarin-Str. 11
08.10.2013 	 14.00 – 17.00 Uhr 	 Treffen OG 37
15.10.2013 	 14.00 – 17.00 Uhr 	 Treffen SHG „Diabetes“
16.10.2013 	 14.00 – 17.00 Uhr 	 Musikalischer Seniorennachmittag 	
		  mit „Stefan“
24.10.2013 	 14.00 – 17.00 Uhr 	 Wir laden ein zum 
		  „Geburtstag des Monats“
Jeden Freitag von 10:00 – 11:00 Uhr Seniorengymnastik im Nach-
barschaftshaus

„Haus der Volkssolidarität“ – Carolinenstraße 48/50 
Öffnungszeiten: jeden Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr
In den Räumen der Begegnungsstätte treffen sich die Mitglieder des 
ehemaligen Frauenvereins
montags	 14:00 – 17:00 Uhr	 im Wechsel zum Klöppel- u. Malkurs
dienstags	  14:00 – 17:00 Uhr	 zum Kreuzstichkurs
mittwochs	14:00 – 17:00 Uhr	 zum Seniorentreff

Termine in den Ortsgruppen
OG Mohlsdorf 	 09.10.2013, 14:00 Uhr – Ortsgruppennachmittag
OG Reudnitz 	 17.10.2013, 14:30 Uhr – Ortsgruppennachmittag
OG Kleinreinsdorf 	22.10.2013, 14:00 Uhr – Ortsgruppennachmittag-
Gäste und interessierte Bürger sind zu diesen Veranstaltungen herzlich 
willkommen.

Veranstaltungen der OG Teichwolframsdorf
Aufgrund der geplanten Ausfahrt ins Erzgebirge am 02.10.2013 findet im 
Oktober kein regulärer Ortsgruppennachmittag statt.
Adventsfahrt
Und schon ist es wieder soweit. Unsere diesjährige Adventsfahrt führt
uns am Donnerstag, den 28. November 2013 in das Vogtland zum sin-
genden Gastwirt in das Landhotel „Zum grünen Baum“ nach Oelsnitz/
OT Taltitz.
Abfahrt ist 9:30 Uhr an den Bushaltstellen in Teichwolframsdorf.

Bürgerbüro Mohlsdorf (0 36 61) 45 30 14

Bürgerbüro Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 02 03

Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Mohlsdorf (0 36 61) 45 48 84

Kindertagesstätte „Regenbogen”
Mohlsdorf (0 36 61) 43 25 55

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 03 53

Kindertagesstätte „Gänseblümchen“
Waltersdorf (03 66 23) 2 04 14

Schulen
Freie Regelschule Reudnitz
Grundschule Mohlsdorf
Grundschule Teichwolframsdorf

(0 36 61) 43 25 47
(0 36 61) 4 25 83
(03 66 24) 2 22 81

Landratsamt Greiz (0 36 61) 87 60

Stromversorgung
Kundenzentrum Weida (03 66 03) 53 48 00

E.ON Thüringer Energie AG/Strom
Service-Nummer
Störungsnummer

(01 80) 2 69 69 61
(01 80) 2 69 69 61

Gasversorgung
GVT Schleiz (0 36 63) 4 81 20    

E.ON Thüringer Energie AG/Gas
Service-Nummer
Störungsnummer

(03 61) 7 39 00                                
(08 00) 6 86 11 77

Wasser/Abwasser
ZV TAWEG Greiz (0 36 61) 61 70

Entsorgungsgesellschaft
„Umwelt“ Mehla (03 66 22) 56 80
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Um 11:30 Uhr werden wir zum Mittagessen erwartet. Anschließend wird 
uns der Gastwirt Silvio Kuhnert mit seiner Tochter ein stimmungsvolles 
sowie besinnliches Weihnachtsprogramm darbieten und danach gibt es 
Kaffee, Stollen und Plätzchen.
Vor dem Haus findet ein kleiner Weihnachtsmarkt statt, wo sie auch noch 
ein kleines Mitbringsel erwerben können.
Den Preis für die Ausfahrt gebe ich im Amtsblatt 11/2013 bekannt.
Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Frau Krauße Tel. (03 66 24)  
2 23 45.

Gymnastikgruppe des Sportvereins 
Teichwolframsdorf e.V.
Wir, die Frauen der Gymnastikgruppe des Sportvereins Teichwolframs-
dorf e.V., wollen uns den Bürgern der Einheitsgemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf kurz vorstellen:
Wir sind 13 Frauen, die unter der Leitung unserer Sportfreundin Silvia 
Bauch, mittwochs von 16:30 bis 17:30 Uhr in der Turnhalle in Teichwolf-
ramsdorf etwas für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden tun wol-
len. Auch der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen.
Wir wollen uns auf diesem Wege bei unserer “Vorturnerin” Silvia herz-
lich für die tolle Anleitung und die vielen Einfälle für neue Übungen be-
danken. Freuen würden wir uns auch über “Zuwachs”, falls die eine oder 
die andere junge oder jung gebliebene Dame (gern auch Herren) uns ver-
stärken möchten.

Unsere Gymnastikgruppe gibt es schon einige Jahre und es hat uns auch 
sehr viel Freude mit unserer früheren Leiterin, Frau Katrin Löhnert, ge-
macht, die den Sport leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mu-
ßte. Auch ihr möchten wir auf diesem Wege noch einmal ein ganz herz-
liches Dankeschön sagen.

Die Sportfreundinnen der Gymnastikgruppe Teichwolframsdorf
i.A. Ilona Treptow

Rassegeflügelzuchtverein Reudnitz e.V.
Unsere Mitgliederversammlung findet am Freitag, 01. November 2013, 
um 19:30 Uhr im Vereinslokal, Reudnitz, Werdauer Straße 1 (ehemals 
Gaststätte „Zur Einkehr“) statt. Wir laden alle Mitglieder und Interessen-
ten dazu recht herzlich ein.

Der Vorstand

Unser Monte Carlo wird 20!
Na, liebe Mohlsdorfer, könnt ihr euch noch an das Jahr 1993 erinnern? 
Da war aus der ehemaligen LPG – Kantine eine schmucke Spielothek ge-
worden. Eröffnet am 31.10.1993 war sie zuerst einmal Anlauf- und Treff-
punkt für die Jugend der Umgebung.
Aber schon bald, nämlich 1996, wurde die Spielothek zum Pils Pub 
und seitdem zum Veranstaltungsort für vielseitige Aktivitäten aller Al-
tersklassen. Jung und Alt versteht hier zu feiern, ob zum Sommerfest, zu 
Silvester, zu Geburtstagen oder zu Jubiläen. Wir vom Monte lassen uns 
immer was einfallen!
Beliebt sind die verschiedenen Themenabende zum Weiberstammtisch, 
wo es um Trends und Wissenswertes aus vielen Bereichen geht; seien es 
Steuerfragen, medizinische Probleme, gesunde Ernährung oder einfach 
nur Tipps für Kosmetik, Schmuck und Wohnraumdeko.

Bei den Fußballfans geht es um das gemeinsame Mitfiebern um Sieg und 
Niederlage des Lieblingsvereins.
Ob Disco oder Livemusik, hier kann jeder das Tanzbein schwingen, vom 
Kind bis zu Oma und Opa. Aus diesem Grund wird es auch in der Fest-
woche vom 26.10. bis 3.11. an zwei Tagen jeweils eine Disco geben, zum 
einem mit Musik aus den ersten 10 Jahren Monte Carlo und zum anderen 
mit Songs aus den zweiten zehn. Für uns wäre es das größte Geschenk, 
wenn Gäste von damals zu unserer Festwoche mal wieder vorbeikom-
men würden. Süffige und trendige Drinks sorgen neben toller Musik für 
super Stimmung.
Eine alte Weisheit besagt: „Nicht das, was der Zeit widersteht, ist dauer-
haft, sondern das, was sich klugerweise mit ihr ändert.“
Dementsprechend hat sich auch die Veranstaltungsbreite im Monte Carlo 
immer wieder verändert bzw. erweitert. Angebote, die nicht nur die Ju-
gend ansprechen sollen, haben einen festen Platz im Terminplan. Denken 
wir dabei nur an den monatlichen Kreativtreff, bei dem sich alle Alters-
gruppen vom Hortkind über Mutti mit Kleinkind bis hin zur Oma und 
Uroma treffen und ihre Ideen austauschen und ausprobieren. Außerdem 
gibt es neuerdings ebenfalls einmal im Monat einen Kräuterabend, denn 
gesunde Lebensweise geht jeden an.
Fazit aus all dem, es wird eine Menge angeboten. Nehmt es einfach an.
Kommt in der Festwoche mal vorbei und überzeugt euch!
Natürlich dürfen wir bei all dem nicht vergessen, dass die 20 Jahre Er-
folgsgeschichte nicht möglich wären ohne die vielen kleinen und großen 
Helferlein, ohne seriöse und zuverlässige Geschäftspartner, Mitarbeiter 
und Freunde, deshalb ist es uns enorm wichtig, an dieser Stelle herzlich 
„Danke“ zu sagen. Ein besonders dickes Dankeschön all unseren Gä-
sten, vor allem auch denen, die es 20 Jahre mit mir ausgehalten und unser 
Monte immer in gute Stimmung versetzt haben.

Programm für die 20 – Jahre – Monte – Jubiläumswoche
26.10. 	 ab 20:00 Uhr 	 Disco – Hits von 2003 – 2013
27.10. 	 ab 16:00 Uhr 	 Kaffeeklatsch - Alben wälzen und in 
		  Erinnerungen schwelgen
28.10. 	 ab 15:00 Uhr 	 Würfeltag
30.10. 	 15:00 – 17:00 Uhr 	 Für alle Kids und Halloweenfans – 
		  Basteln für Halloween
		  (Kürbisse können mitgebracht werden!)
	 ab 21:00 Uhr 	 Wasting – Time live
31.10. 	 ab 16:00 Uhr 	 Fußball – Jubiläumsspiel auf dem 
		  Sportplatz Mohlsdorf
	 ab 19:00 Uhr 	 Endlich 20 – wir feiern!
01.11. 		  Jubiläumspokerturnier
		  1. Platz: Monte – Pokerarmband
02.11. 	 ab 20:00 Uhr 	 Disco – Hits vom 1993 – 2003
03.11. 	 ab 14:00 Uhr 	 Kinderdisco mit Showeinlagen

Eure „Monte“ Doreen und Team

Kreativtreff am 14.10.2013 – ab 15:00 Uhr
Die Tage werden kürzer, gemütliche Abende zu Hause nehmen zu.
Aber was sind die ohne eine schöne Wohnraumdeko?
Deshalb gibt es zum nächsten Kreativtreff im Monte Carlo am 14.10.13 
ab 15:00 Uhr die passenden Tipps und Trends – Leuchtdekoideen für 
den Herbst.
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Außerdem kann Textilgestaltung mit Serviettentechnik ausprobiert wer-
den. Dazu bitte entsprechende Textilien bitte mitbringen (Kissenhüllen, 
Tischläufer u.ä.); neue Textilien bitte vorher waschen.
Die Kinder können außerdem noch trendige Eulen aus verschiedenen 
Materialien basteln! Also unbedingt den 14.10. vormerken und ins Bil-
lardcafe Monte Carlo kommen.
Außerdem wollen wir uns am 30.10. in der Zeit von 15:00 - 17:00 Uhr 
zum Halloweenbasteln treffen. Ihr könnt Kürbisse mitbringen! Außer-
dem werden wir auch gruslige Lichttüten basteln. Also liebe Kids, ihr 
habt Ferien. Da könnt ihr einfach mal vorbeikommen, allein oder mit 
Mama, Oma....

Es freuen sich auf euch und eure Ideen
Doreen Schaller, Christine Dietel

Schachtreff 
Der nächste Schachabend ist am Mittwoch, dem 9. Oktober ab 19 Uhr 
in der „Concordia“ in Reudnitz. Nach einem längeren Gedankenaus-
tausch zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl lösten wir noch drei 
kleine Schachaufgaben und spielten zwei Übungspartien mit Schach-
uhr – schließlich müssen wir bei der Ortsmeisterschaft im Dezember 
diese tickende Nervensäge auch aushalten.
Die neue Schachaufgabe greift nochmals Schachgeschichte auf. Aus 
dem ursprünglichen 4er Schach in Indien - jeder Spieler hatte Kö-
nig, Elefant (Läufer), Pferd und Streitwagen (Turm) sowie vier Bau-
ern, zwei Spieler spielten zusammen - wurde das 2er-Schach. Der jetzt 
überzählige König wurde zunächst zum Minister, arabisch zum Wesir. 
Seine Zugmöglichkeiten waren spärlich: 1 Feld schräg. Auch der da-
malige Läufer (arabisch al-Fil) hatte weniger Rechte als der moder-
ne: Er zog stets zwei Felder diagonal, durfte dabei allerdings Figuren 
überspringen. Somit waren ihm nur 8 Felder des Brettes überhaupt 
zugänglich! Die heutigen Zugregeln entstanden wahrscheinlich erst 
im 15. oder 16. Jahrhundert, als das Schachspiel nach Europa kam. 
Turm und Springer behielten ihre Zugweise wahrscheinlich seit den 
Anfängen des Schachs. (vgl.: Helmut Swoboda: Schachkuriosa, Zü-
rich 1965)

Die folgende Position soll nach den alten Regeln betrachtet werden!
Weiß: König g2; Wesir (Dame) g6; Turm b1 und b8; al-Fil (Läufer) 
d3; Springer e4 und e6, Bauer c4.
Schwarz: König e5; Bauer g3 Der weiße Wesir beherrscht nur die 
Felder f5, f7, h5,und h7, der weiße al-Fil die Felder b1, f1, b5 und f5 
– der Turm auf b1 ist durch ihn geschützt, auf die anderen Felder kann 
der al-Fil ziehen (bzw. hüpfen).
Die beiden weißen Springer sind ungeschützt!

Aufgabe a) Weiß setzt Schwarz sofort patt – im arabischen Schach 
hätte das auch schon den Sieg bedeutet.
Aufgabe b) Weiß setzt 
im zweiten Zug matt.

September-Lösung:
Der schwarze König 
sollte in der Nähe des 
weißen bleiben: 1. Dd1. 
Schwarz hat nun nur 2 
Züge:
1. … Ke4; 2. Sf5! Kxf5 
und 3. Dg4 matt oder 1. 
… f5; 2. Sxf5+ Ke4 und 
3. Df3 matt.

Bernd Sumpf

Jugendfeuerwehr bildet Wahllokal
Neun Tage vor der richtigen Bundestagswahl fand bundesweit die 
U18-Wahl, eine Wahl für Kinder und Jugendliche statt. Die Jugend-
feuerwehr Mohlsdorf bildete eines der über 1400 Wahllokale und 
sammelte 470 Stimmen in der Freien Regelschule Reudnitz, der Re-

gelschule Greiz-Pohlitz, dem Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz und 
dem Mohlsdorfer Jugendclub.
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Freie Wähler 

CDU, Piraten und LINKE waren also die Gewinner bei den Jugend-
lichen; auch die Grünen liegen gut im Kurs. Gegenüber der U18-Wahl 
2009 ist der Anteil der NPD-Wähler zurückgegangen.
Alle beteiligten Schulen zeigen sich auch nach der zweiten Auflage 
der U18-Wahl zufrieden und dankten der Jugendfeuerwehr Mohlsdorf 
für die abermals gute Zusammenarbeit. Die Jugendlichen hatten die 
Stimmzettel vorab gefaltet und nach der Wahl ausgezählt. Außerdem 
leistete die Jugendfeuerwehr umfangreiche Planungsaufgaben für die 
Wahl an den drei Schulen.

Jugendfeuerwehr Mohlsdorf im September
Zwei Dienste des Septembers entfielen auf die U18-Wahl. Zwei wei-
tere nutzten wir für die Vorbereitung eines Wettkampfes.

Einblicke in die Elstertalschule Greiz
Die erste und einzige Gemeinschafts-
schule für alle Klassenstufen von 
1-12 in der Region Greiz gewährt am 
Samstag, den 12. Oktober 2013 Ein-

blicke in ihre Arbeit und das Schulleben.
Der Info-Nachmittag findet von 14.00 bis 17.00 Uhr im Schulteil der 
jüngeren Kinder bis Klassenstufe 5 in der Goethestr. 37 statt.
Die Schulkinder werden dort durch ihre Lernräume und das 3.000 m² 
große naturnahe Außengelände führen und gegen 15.45 Uhr kleine 
Aufführungen aus ihrem Schulleben zeigen.
15.00 Uhr erfolgt ein kompakter Überblick (ca. 20 min.) zum pädago-
gischen Konzept mit anschließender Fragerunde.
Die Elstertalschule ist eine Ganztagsschule, die nach modernen re-
formpädagogischen Konzepten arbeitet. Derzeit lernen hier knapp 120 
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Schüler/innen an zwei Standorten in Greiz. Seit der Umwandlung im 
Jahr 2012 in eine Gemeinschaftsschule können alle allgemeinbilden-
den Schulabschlüsse bis zum Abitur erworben werden. Im Sommer 
2013 haben die ersten Schüler/innen aus dem zweiten Schulteil in der 
Zeulenrodaer Straße ihren Realschulabschluss abgelegt und im lau-
fenden Schuljahr die Abiturstufe begonnen!
Die Elstertalschule ist Pilotschule der Sinnstiftung sowie Mitglied im 
reformpädagischen Netzwerk „Blick über den Zaun“ und im Bundes-
verband Freier Alternativschulen. Anmeldungen für alle Klassenstu-
fen sind möglich unter: www.elstertalschule.de oder im Schulbüro 
Mo.-Do. 9:00 – 14:00 Uhr, Telefon: (0 36 61) 45 47 98

AWO-Schullandheime im Vogtland
SLH „Schönsicht“ Netzschkau
SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.

Thema: „Gruselferien am Schäferstein“
(u.a. Besuch des Freizeitparks Plohn, einer Halloween-Party, Baste-
leien, Nachtwanderung, Lagerfeuer, ...)
Termin: 	 20. – 25. Oktober 2013
Alter: 	 ca. 6 – 14 Jahre
Ort: 	 Schullandheim „Am Schäferstein“ Limbach/Vogtland
Teilnehmerpreis: 99,00 €

Thema: „Sport & Action im Vogtland“
(u.a. mit Kletterwald Schöneck, Sommerrodelbahn Mühlleithen, Vogt-
land-Arena Klingenthal, Schlittschuhlaufen auf der Kunsteisbahn Geiz, 
Baden im Erlebnisbad WEBALU in Werdau, Biathlon-Laser-Schießen, 
Geländespiel, Nonsens-Olympiade, Lagerfeuer, Grillabend, ...)
Termin: 	 27. Oktober – 2. November 2013
Alter: 	 ca. 9 – 15 Jahre
Ort: 	 Schullandheim „Schönsicht“ Netzschkau
Teilnehmerpreis: 119,00 €

Unterbringung: in 3- bis 6-Bett-Zimmern, moderne Sanitäranlagen, 
viele Freizeitangebote: u.a. Tischtennis, Billard, Fußballkicker, Ke-
gelbahn ...
Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplettes 
thematisches Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch ausgebil-
dete Jugendgruppenleiter (bei individueller An- und Abreise)
Anmeldung und weitere Informationen: direkt im Schullandheim 
per Telefon (0 37 65) 30 55 69
(Mo. – Fr. in der Zeit von 8:30 bis 15:00 Uhr) oder 
www.awovogtland.de/slhs ferienlager@awovogtland.de

Michael Schwan, Leiter der AWO-Schullandheime im Vogtland

Einladung zur 7. Ossthüringer Vogelausstel-
lung am 5. und 6.10.2013 in Ronneburg,
Bogenbinderhalle, Rosa-Luxemburg-Straße
Öffnungszeiten: Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 9:00 
bis 17:00 Uhr, mit
– artenreicher Vogelaustellung
– Vogelbörse der Aussteller
– Berberaffengruppe von Maike und Jörg Probst, Sonntag 15:00 Uhr
– Terraristik- und Reptilienbörse, Sonntag 9:00 bis 17:00 Uhr
– verschiedene zusätzliche Stände
– Tombola
– hausbackener Kuchen
– freie Parkplätze, Vorschulkinder freier Eintritt

Verein der Vogelzüchter und -liebhaber Ronneburg e V.

1. Straßenfest der Schulstraße Reudnitz am 
17.08.2013
Die gute Idee zu unserem Straßenfest hatte Sylvia Scheffel und bei 
unserem ersten Treffen dazu wurde der Vorschlag von allen begeistert 
aufgenommen.

Am Samstag, den 17.08.2013 trafen wir uns dann gegen 18:00 Uhr bei 
Fam. Scheffel. Es war schon alles perfekt vorbereitet. Die Tische waren 
schön dekoriert, der Rost brannte bereits und es duftete nach Roster und 
Steaks. Jeder brachte etwas mit. Wir hatten viele leckere Salate, ver-
schiedene Bowlen, Wein, Sekt usw. Es war ein fröhlicher Abend, die 
Nachbarn hatten viel zu erzählen und es wurde viel gelacht. 
Nach dem Essen sorgte unser Musikant Jürgen Schumann mit seinem 
Akkordeon für gute Stimmung. Die meisten kannten die Texte und ha-
ben mitgesungen und geschunkelt. Auch den Kleinsten hat die Musik 
gut gefallen. Es war ein sehr schöner Abend, der sicher im nächsten 
Jahr wiederholt wird.

Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei Familie Scheffel für die 
Idee und die gute Organisation bedanken.

Die Anwohner der Schulstraße

Kirchen

Evang.-Luth. Kirchgemeinden 
Herrmannsgrün-Mohlsdorf 
(mit Reudnitz) und Gottesgrün

Pfarramt:	 Pastorin Carola Beck, Straße der Einheit 54, 
	 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 
	 Tel. (0 36 61) 4 27 00 (außer samstags)
Sprechzeiten:	 Dienstag und Donnerstag 9:30 Uhr –11:00 Uhr 	
	 und nach Vereinbarung 

GOTTESDIENSTE IN MOHLSDORF:

06.10. Erntedank 10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst im Kuhstall 
auf dem ehem. Rittergut in Reudnitz, 
anschließend Gemeindekirchenrats-
wahl und Gemeindefest

13.10. Sonntag 08:30 Uhr Gottesdienst + Wahlergebnisse

20.10. Sonntag 15:30 Uhr
16:30 Uhr

Offene Kirchentür (Kirchenkaffee)
Kirche für alle

27.10. Sonntag 10:30 Uhr Gottesdienst mit Einführung der ge-
wählten Kirchenältesten

03.11. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

GOTTESDIENSTE IN GOTTESGRÜN:

06.10. Erntedank 10:00 Uhr Einladung zum Erntedank-Gottes-
dienst im Kuhstall auf dem ehem. Rit-
tergut in Reudnitz und zum anschlie-
ßenden Gemeindefest

13.10. Erntedank 10:00Uhr Erntedank-Gottesdienst mit anschlie-
ßender Gemeindekirchenratswahl

20.10. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
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27.10. Sonntag. 08:30 Uhr Gottesdienst mit Einführung der ge-
wählten Kirchenältesten

03.11. Sonntag 08:30 Uhr Gottesdienst

Veranstaltungen im Pfarrhaus Mohlsdorf

Eltern-Kind-Kreis: Samstag, 19.10. von 
10:00 – 11:30 Uhr

Kindernachmittag: Donnerstag, 10.10. + 
07.11., um 15:30 Uhr

Vorkonfis: Dienstag, 08.10. + 12.11., um 15:45 Uhr

Konfis: Montag, 07.10. + 04.10., um 14:30 Uhr

Teeniekreis Kl. 6.+7: Freitag, 04.10,. um 19:00 Uhr

Teeniekreis Kl. 8.+9: Freitag, 11.10,. um 19:00 Uhr

Junge Gemeinde: Freitag 18.10., um 19:30 Uhr

Gebetskreis: Montags um 8:00 Uhr 

Chor: Montags um 18:30 Uhr,

Seniorenkreis Mohlsdorf: Mittwoch, 06.11. um 14:30 Uhr

Veranstaltungen in der Kirchschule Gottesgrün

Christenlehre: Montags um 15:00 Uhr

Seniorenkreis Gottesgrün: Dienstag, 05.11., 14:30 Uhr

Bibelstunde der LKG: Donnerstag, 01.10., um 14:30 Uhr

Erinnerung an die Wahl der Gemeindekirchenräte
Die Stimmen können in den beiden Kirchengemeinden jeweils nach 
den Erntedankgottesdiensten abgegeben werden (d.h. zwischen 11:30 
–13:30 Uhr): Für Herrmannsgrün-Mohlsdorf ist das Sonntag, der 
06.10.2013 und zwar in Reudnitz, Werdauer Str. 15 (ehemaliges Rit-
tergut). Für Gottesgrün ist das am Sonntag, 13.10.2013 im Gemeinde-
raum in der ehemaligen Kirchschule.
Der jeweilige Wahltermin ist auch der Termin, bis zu dem in den Ge-
meinden die Briefwahl wahrgenommen werden kann. Wahlberechtigt 
sind alle Mitglieder der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM) ab dem 14. Lebensjahr, die zum Abendmahl zugelassen sind.

Veranstaltungen der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Reuth-Gottesgrün

Gemeinschaftsstunden: Montag, 07.10. + 14.10. + 28.10., 
um 19:30 Uhr

Sonntag, 20.10., um 14:30 Uhr

Frauenstunde: Donnerstag, 10.10., um 15:00 Uhr

EC-Jugendstunde: Sonntags um 18:00 Uhr

Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft Reudnitz

Gemeinschaftsstunde: Sonntags um 9:30 Uhr

Bibelstunde: Mittwochs um 19:30 Uhr (außer 09.10.)

Frauenstunde: Mittwoch, 09.10., um 15:00 Uhr

Evangelisch-methodistische Kirche
Gemeindebezirk Waltersdorf-Berga
Gottesdienst/Kindergottesdienst Waltersdorf-Berga

Sonntag, 6.10. 08:30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest
in der Ev.-Luth. Dorfkirche Waltersdorf
Atem des Lebens (Pf. Platz & P. Neels)

Sonntag, 13.10.. 09:00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Berga
(Chr. Eckhardt)

Sonntag, 20.10. 09:00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Wal-
tersdorf (Lektorin: A. Schneider)

Sonntag, 27.10. 09:00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Berga
(P. Neels)

Sonntag, 03.11. 09:00 Uhr

anschl.

Gottesdienst & Kindergottesdienst in Greiz
mit dem Praktikanten Tobias Buschbeck 
(Jena)
Kirchenkaffee

Regelmäßige Wochenveranstaltungen

Sitzung 
Gemeindevorstand

Dienstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr in Berga

Kirchlicher Unterricht
12 – 14 Jahre

Im Gemeindehaus in Greiz
12 – 14 Jahre dienstags, 16.00 Uhr: am 1., 8. und 
15. Oktober

Hauskreis Teich´dorf montags, 18.00 Uhr bei Ehepaar Prasse
am 7. und am 28. Oktober

Bibelstunde in Berga dienstags, 19.00 Uhr: 
am 8., 15., 22. und 29. Oktober

Posaunenchor donnerstags, 18:15 Uhr          (Ort nach

Gemischter Chor donnerstags, 19:30 Uhr           Absprache) 

Pastor Jörg-Eckbert Neels: Am Mühlberg 18, 07987 Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf OT Waltersdorf,  Tel: (03 66 23) 2 07 24; Weitere Informationen zum 
Veranstaltungsplan und Gemeindeleben s. Homepage über www.emk.de und 
www.emk-ojk.de

Veranstaltungen der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde Teichwolframsdorf 
mit Sorge-Settendorf im Oktober 2013

Pfarramt: Pfarrer Michael Kleditzsch, Kirchstraße 2, 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf, Tel. (03 66 24) 2 02 73, Sprechzeiten: mitt-
wochs 18:00  – 19:00 Uhr und nach Vereinbarung.

GOTTESDIENSTE  Teichwolframsdorf:

19. Sonntag nach Trinitatis 6.10. 10:00 Uhr Gottesdienst

20. Sonntag nach Trinitatis 13.10. 10:00 Uhr Gottesdienst

21. Sonntag nach Trinitatis
(Gedenktag der Kirchweihe)

20.10. 10:00 Uhr Gottesdienst zum 237. 
Kirchweihwest

Donnerstag, 31. Oktober
(Gedenktag der Reformation)

31.10. 10:00 Uhr Gottesdienst zum Reforma-
tionsfest

23. Sonntag nach Trinitatis 3.11. 10:00 Uhr Gottesdienst

VERANSTALTUNGEN:

Kirchenchorprobe: mittwochs  19:00 Uhr (nach Vereinbarung)

Junge Gemeinde: jeden 1.+ 3. Freitag  im Monat  19:00 Uhr 

Frauenkreis: Mittwoch, 30.10. – 14:45 Uhr

GKR–Sitzung: jeden letzten Montag im Monat – 19:30 Uhr 
(nach Vereinbarung)

Vorkonfirmanden: 2.+ 4. Donnerstag  im Monat    ab 16:30 Uhr 

Konfirmanden: 1.+ 3. Donnerstag  im Monat    ab 16:30 Uhr 

Christenlehre:
(außer in den Ferien)

dienstags ab 15:00 Uhr   (1.- 2. Klasse)
donnerstags ab 16:00 Uhr   (3.- 6. Klasse)

Wir feiern wieder Kirchweih. Am 20. Oktober wollen wir mit einem 
Gottesdienst Gott danken für unsere Kirche und allem, was seit 1776 
hier im Namen Gottes stattgefunden hat.
Den diesjährigen Reformationstag am Donnerstag, den 31. Oktober, 
wollen wir mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in unserer Kirche feiern.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sorge-Settendorf/Kleinreinsdorf
20. Sonntag nach Trinitatis 13.10. 14:00 Uhr Gottesdienst

(Kirche Sorge)

23. Sonntag nach Trinitatis
(Gedenktag der Kirchweihe)

3.11. 14:00 Uhr Gottesdienst zum 273. 
Kirchweihwest (Kirche Sorge)

Am 13. Oktober wählen wir einen neuen Gemeindekirchenrat für un-
sere Sorge-Settendorfer/Kleinreinsdorfer Kirchengemeinde.
Die nötigen Informationen dazu (Wahlbrief), haben Sie hoffentlich 
alle erhalten. Diesmal gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Alle, 
die dies nutzen wollen, müssen ihre Wahlunterlagen (wie im Wahl-
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brief beschrieben), in einen extra dafür vorgesehenen Briefwahlkasten 
bis 12.10.2013 zurücklegen (Adressen auf dem Stimmzettel) oder bis 
11.10.2013 per Post an das Pfarramt Teichwolframsdorf (s. Adresse 
unten) senden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, am Sonntag, den 
13.10.2013 nach dem Gottesdienst, also zwischen 15 Uhr bis 16 Uhr 
den ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne zu stecken. Es gibt also 
viele Möglichkeiten, damit möglichst vielen Gemeindegliedern Gele-
genheit zur Gemeindekirchenratswahl gegeben wird. Nun müssen Sie 
nur noch davon Gebrauch machen.
Am 3. November feiern wir „Kirmes“ in Sorge-Settendorf. Wir wol-
len im Gottesdienst um 14:00 Uhr Gott danken für unsere Kirche 
„auf sichtbarer Höhe“, die allen Widerständen und Mächten zum Trotz 
bis heute die Gemeinde zum Hören des Wortes Gottes einlädt, das uns 
stark macht und in allen Lebenssituationen Hilfe und Trost spendet.

Zuständig für Teichw.-dorf, Kleinreinsdorf und Sorge-Settendorf ist Pfr. 
M. Kleditzsch, Teichwolframsdorf, Kirchstraße 2, Tel. (03 66 24)  2 02 73, 
Terminvereinbarungen bitte telefonisch.

Monatsspruch Oktober 2013:
Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn an sol-
chen Opfern hat Gott Gefallen.
Die Bibel, Neues Testament: Brief an die Hebräer Kapitel 13, Vers 16
Einen schönen und sonnigen September wünscht Pfarrer M. Kleditzsch.

Noch ein Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung der Veranstaltungspläne schleichen sich 
immer mal Fehler ein oder machen sich nachträglich Änderungen nötig. 
Beachten Sie darum bitte unbedingt die aktuellen Ansagen und Aushänge.

Kirchgeld und Friedhofsgebühren
Dies Kassierung findet am Dienstag, den 22.10.2013 von 10:30 bis 
12:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr im Kulturhaus in Waltersdorf 
(Gemeinderaum) statt.

Kirchenrechnungsführer

Frans H. Schadee zu Gast in Großkundorf
Der Niederländer Frans H. Schadee ist Jahrgang 1928. Heute lebt er in 
Deutschland und hat ein Buch geschrieben, das gut und gern als Lehr-
buch für das Fach »Wie Gott Menschen verändert« bezeichnet werden 
darf. Als kleiner Junge muss Frans mit ansehen, wie sein geliebter Va-
ter mit den deutschen Besatzern zusammenarbeitet und schließlich so-
gar einen Pfarrer verrät, der daraufhin in ein Lager kommt. Frans muss 

miterleben, wie seine Landsleute 
vor ihm ausspucken und ihn ei-
nen Verräter nennen. Ohne Gott 
wächst der Junge auf. Bei seinem 
Großvater lernt er beten und was 
sich in seinen Ohren sehr sonder-
bar anhört, wird sich Jahre spä-
ter bestätigen: »Frans, du musst 
jeden Tag beten und in der Bi-
bel lesen. Wenn du erwachsen 
bist, wirst du mit der Bibel durch 
die ganze Welt reisen. Vergiss 
das nicht!« Wie es der Großva-
ter einst prophezeite, hat es sich 
bis heute bewahrheitet. Frans H. 
Schadee hat mehrere Kontinente 
und die riesige Sowjetunion be-
reist. Und was sich wie ein prall 

gefülltes Leben liest, ist die faszinierende Geschichte darüber, wie Gott 
von einem Menschen Besitz ergreift und dieser dann von der Liebe sei-
nes Herrn ein Leben lang getrieben wird und überall von dieser Liebe 
erzählt. Von einer Vielzahl von Erlebnissen und Begegnungen berichtet 
der Autor. In der Sowjetunion hörte Schadee einmal von einem Gast-
geber den Satz: »Aber es ist von äußerster Wichtigkeit, öffentlich den 
Namen des Herrn Jesus Christus zu bekennen und Zeugnis von ihm ab-
zulegen.« In den USA fragte ihn einmal ein Mädchen: » ... musste der 
Herr Jesus zur Toilette gehen ...?« Während der kleine Kreis die Frage 
mit Lachen beantwortete nahm sich Frans H. Schadee dieses Mädchens 
an und betete mit ihr. Viel später erst erfuhr er, dass dieses Mädchen 
von genau diesem Zeitpunkt an mit dem Bettnässen aufhörte. Schadee 
legt in seinem Buch Zeugnis ab und zeigt damit, wie Gott bis in unsere 
Gegenwart hinein Menschen benutzt, um seine Herrlichkeit zu zeigen.
Am Samstag, dem 19. Oktober um 19:30 ist Frans Schadee zu Gast 
in Großkundorf in der Kirche Großkundorf, 07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf
Veranstalter sind: Evangelisch-Lutherische Kirche sowie
Die Ranch – Christliche Lebenshilfe e.V.

Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf erscheint am Donnerstag, 07. November 2013. Annahme-
schluss hierzu ist Freitag, 25. Oktober 2013, 12:00 Uhr in der Ge-
meinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. 
Wir bitten um Beachtung! 

K O H L E P R E I S E Wir liefern 
Ihnen jede 
gewünschte 
Menge!
Auch Koks,
Steinkohle,
Bündelbrikett,
Holzbrikett

Alle Preise beinhalten  Mehrwertsteuer, 
Energiesteuer und Anlieferung  

ab 2,00 t

 
€/50 kg  

ab 5,00 t

 
€/50 kg

DEUTSCHE Brikett (1. Qualität)      10,90    9,90 
DEUTSCHE Brikett (2. Qualität)    9,90    8,90 

  
KOHLEHANDEL  SCHÖNFELS         FBS GmbH

Tel.: 03 76 07/1 78 28     

Rollladenbau & MaschinenfabrikSteinweg 15 · Greiz 
Tel.: (0 36 61) 4 28 12
www.glueck-auf-greiz.de 

2-Raum-Wohnung in Greiz/Reißberg
Clara-Zetkin-Str. 10, Wfl. ca. 48,7 m² 
saniert, Bad m. Wanne, alle Räume m. 
Fenster, Keller, Balkon 
KM: 188,48 € + NK

3-Raum-Wohnung in Greiz/Reißberg G.-
Hauptmann-Str. 5, Wfl. ca. 59,8 m² kompl.
saniert, Bad m. Wanne, 

alle Räume m. Fenster, Balkon, Keller 
KM: 250,27 € + NK

4-Raum-Wohnung in Greiz/Pohlitz
Dr. Otto-Nuschke-Straße 53, Wfl. 68,29 
m², Etagenhzg., Bad mit Wanne, alle 
Räume mit Fenster, Keller, Balkon – 
Umbau zur 3-Raum- WE möglich! 
KM: 305,06 € + NK



Äußere Greizer Straße 14
OT Reudnitz,
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Telefon (0 36 61) 43 24 74
Telefax  (0 36 61) 43 61 02

Beratung | Planung | Installation | Gasanlagen 
Solaranlagen | Wartungservice |  Saunaanlagen 

Whirlpools | Heimwerkerbedarf

07980 Berga (gegenüber Sparkasse/Netto-Markt)

Tel. 036 623-23 555   

Strafrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht
Ehe- und Familienrecht

Bahnhofstr. 21
„Altes Postamt“

Friedrich K. Gempfer

Rechtsanwalt

Reichenbacher Straße 192 · 07973 Greiz
Tel. (03661) 431674 · Fax (03661) 687833

Im Gewerbegebiet Mohlsdorf
Raasdorfer Straße 22 • 07987 Mohlsdorf
Telefon: 0366/431129 • Fax: 03661/482222

Im Gewerbegebiet Mohlsdorf
Raasdorfer Straße 22 • 07987 Mohlsdorf
Telefon: 0366/431129 • Fax: 03661/482222

0% Zinsen bei0,- € Anzahlung*
*nähere Details erfahren Sie

bei uns oder unterwww.subaru.de

www.medienpartner-tischendorf.de

  Neue Fenster und Haustüren zum 
Sonderpreis aus Lagerbestand 

- auch mit Montage - 
 

Rufen Sie bitte 036625/611-49 an. 
WERTBAU ✁✁✁✁ Am Daßlitzer Kreuz 3 

07957 Langenwetzendorf

…   so macht Wohnen Spaß!

Reichenbacher Straße 123
07973 Greiz 
Telefon (0 36 61) 7 05 70

Uferstraße 1
08412 Werdau
Telefon (0  37  61) 1  88  83-0

 

Hauptstraße 139
08428 Langenbernsdorf
E-Mail: reiterhofstude@gmx.de

Unser Wirtshaus ist 
täglich ab 11.30 Uhr
für Sie geöffnet!

• Luxemburger Wochen bis 13.10.
• 29.10. Schlachtessen
• 01.11. bis 17.11. Karpfenessen
• 11.11. Martinsgans Wir bitten um Reservierung. 

Telefon: (0 37 61) 7 77 38
Telefax: (0 37 61) 18 67 43
www.hofstude.de

Suche Nachpächter für Garten mit Laube 
in Kahmer ca. 300 qm, sehr ruhige Lage am Wald liegend

Info unter (0 37 65) 1 44 71
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am 12. Oktober 2013 habe ich mein Amt als Bürgermeis­
terin  unserer Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs­
dorf angetreten.
Ab dem 14. Oktober 2013 nehme ich die Amtsgeschäf­
te im Gemeindeamt Mohlsdorf, Straße der Einheit 6 in 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wahr. Bei Bedarf 
stehe ich Ihnen selbstverständlich auch am Standort im 
Verwaltungsgebäude, Steinberg 1 in Teichwolframsdorf 
zur Verfügung.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr entgegen­
gebrachtes Vertrauen. Ich weiß, dass zahlreiche Probleme 
anstehen und ich kenne auch die Erwartungen unserer 
Bürgerinnen und Bürger an mich.
Die anstehenden Aufgaben können nicht alle gleichzei­
tig bewältigt und gelöst werden, aber ich will gemeinsam 
mit dem Gemeinderat, den Ausschüssen, der Verwaltung 
und den Vereinen an deren Umsetzung arbeiten. Es müs­
sen dennoch Prioritäten gesetzt werden. Wir werden uns 
nicht alle Wünsche erfüllen können.
Mir liegt daran, etwas anzupacken und unsere Landge­
meinde lebenswert und attraktiv zu gestalten und somit 
auch Voraussetzungen zu schaffen, die den wirtschaftli­
chen Fortbestand unserer Gemeinde sichern.
Nehmen Sie teil an unserer Arbeit und begleiten Sie dies 
stets kritisch, aber auch konstruktiv und fair.
Ich bin stets offen für sachliche Kritik und bessere Lö­
sungsvorschläge. Bringen Sie sich ein und nutzen Sie 
die öffentlichen Gemeinderats- und Ausschusssitzungen. 
Hier wird über die weitere Entwicklung unserer Landge­
meinde beraten, beschlossen und informiert.
An dieser Stelle möchte ich mein persönliches Danke­
schön an unsere Beigeordnete, Frau Franziska Grimm 
aussprechen, die seit dem 05. Dezember 2012 die Ge­
schicke unserer Gemeinde lenken und leiten musste.

Ich freue mich auf Ihre Mitarbeit und Ihr Interesse.

Ihre Petra Pampel
Bürgermeisterin

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf,
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf
Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.07.2013 als Satzung 
beschlossene Bebauungsplan „Am Teich“ im OT Kahmer wurde mit 
Bescheid des Landratsamtes Greiz vom 12.09.2013 unter Aktenzei­
chen II.1-08/12-20-080-MI/GR „Am Teich“ genehmigt. Die Erteilung 
der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt rückwirkend mit der Bekanntgabe im 
Amtsblatt Nr. 11 der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf vom 
04.10.2013 in Kraft.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich auf die Flur­
stücke 61; 62/2; 62/3 und 62/4 in der Gemarkung Kahmer (siehe An­
lage).
Der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Er­
klärung werden in der Gemeindeverwaltung (Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf, Steinberg 1; Bauamt) während der Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Hinweis:
Aufgrund § 215 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Neubekanntma­
chung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 1359) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I, S. 1548) werden eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs­
vorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be­
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge­

macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan­
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese 
Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif­
ten, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.1.2003 (GVBl. S. 41) ), zuletzt ge­
ändert am 4.5.2010 (GVBl. S. 113), enthalten sind oder aufgrund der 
ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Ver­
letzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be­
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich­
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist (§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 20.09.2013 
Grimm, Beigeordnete

Bekanntmachung der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf
Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.01.2013 als Satzung 
beschlossene Aufhebung zum Bebauungsplan „Kirschallee“ wurde 
mit Bescheid des Landratsamtes Greiz vom 03.06.2013 unter Akten­
zeichen II.1-05/12-20-198-WA“Kirschallee“ genehmigt. Die Ertei­
lung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.
Die Aufhebung des Bebauungsplanes tritt mit der Bekanntmachung 
in Kraft.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich auf die Flur­
stücke 238/2, 242 (tlw.) und 245/3 in der Gemarkung Waltersdorf 
(siehe Anlage).
Die Aufhebung des Bebauungsplanes, die Begründung und die zusam­
menfassende Erklärung werden in der Gemeindeverwaltung (Gemein­
de Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Steinberg 1; Bauamt) während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Hinweis:
Aufgrund § 215 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Neubekanntma­
chung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 1359), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I, S. 1548), werden eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs­
vorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be­
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge­
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan­
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese 
Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif­
ten, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.1.2003 (GVBl. S. 41) ), zuletzt ge­
ändert am 4.5.2010 (GVBl. S. 113), enthalten sind oder aufgrund der 
ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Ver­
letzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be­
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich­
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nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist (§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 09.08.2013 
Grimm, Beigeordnete

Wahl einer Schiedsperson der Gemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf,
im gemeindlichen Amtsblatt vom 02.05.2013 hatten wir für die Be­
werbung als Schiedsperson der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs­
dorf aufgerufen. Leider blieb der damalige Aufruf erfolglos. Wir ha­
ben jedoch Hoffnung, dass engagierte und interessierte Bürgerinnen 
und Bürger in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf leben, die 
geeignet sind, ein solches Ehrenamt zu übernehmen und wiederholen 
aus diesem Grunde die Ausschreibung nochmals.
Die Aufgabe der Schiedsstelle ist es, Schlichtungsverfahren in bür­
gerlichen Rechtsangelegenheiten und in Strafsachen außergerichtlich 
durchzuführen.
Gerade in unserer heutigen Zeit ist die Schiedsstelle eine gute Alterna­
tive zu einem teuren Privatrechtsstreit vor Gericht. In den letzten Jah­
ren konnten so einige Privatstreitigkeiten durch die Schlichtung der 
Schiedsstelle geregelt werden.
Die Tätigkeit einer Schiedsperson ist eine zeitlich begrenzte ehren­
amtliche Wahlfunktion. Bewerben kann sich jeder Bürger, der
1.	das 25. Lebensjahr vollendet hat,
2.	das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
3.	Einwohner der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ist.

Zur Schiedsperson kann nicht gewählt werden,
1.	wer in Folge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur Beklei­

dung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätz­
lichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt 
wurde;

2.	gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat anhängig ist 
oder Anklage wegen einer solchen Tat erhoben wurde, die den Ver­
lust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge ha­
ben kann;

3.	wer aus gesundheitlichen Gründen die Schiedstätigkeit nicht ord­
nungsgemäß ausüben kann;

4.	wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein Ver­
mögen beschränkt ist.

Bewerber wenden sich bitte schriftlich unter Angabe des Familien­
namens, Vornamens, der Wohnanschrift und des Berufes bis zum 7. 
Dezember 2013 an die  Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolf­
ramsdorf, Hauptamtsleiterin, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohls­
dorf-Teichwolframsdorf oder per E-Mail: verwaltung@md-td.de.

Pampel
Bürgermeisterin

Interessenten für Bundesfreiwilligendienst 
gesucht
Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bewirbt sich um die An­
erkennung für Einsatzstellen im Bundesfreiwilligendienst. Angedacht 
ist dies vorerst für den Bauhof, die gemeindlichen Kindertagesstät­
ten und die Bibliothek Mohlsdorf. In jeder Einsatzstelle können sich 
bis zu zwei Freiwillige im Bereich Umwelt- und Naturschutz / Land­
schaftspflege bzw. im sozialen Bereich gegen Entrichtung eines Ta­
schengeldes für die Gemeinde engagieren.
Am Bundesfreiwilligendienst können Männer und Frauen unabhän­
gig von ihrem Schulabschluss teilnehmen, sofern sie die Vollzeitschul­
pflicht erfüllt haben. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.
Nähere Informationen z.B. zu den zu leistenden Arbeiten, zur Höhe 
des Taschengeldes oder zur Anzahl der zu leistenden Stunden können 
am besten in einem persönlichen Gespräch geklärt werden.
Wenn Sie Interesse haben, dann wenden Sie sich bitte an die Gemein­
deverwaltung in Teichwolframsdorf, Steinberg 1 oder Mohlsdorf, 
Straße der Einheit 6 sowie Telefon (0 36 61) 45 30 10 und vereinbaren 
einen Gesprächstermin.

Ihre Gemeindeverwaltung

Dank
an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei den Wahlen am 22.09.2013 
(Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
und Wahl des Ortschaftsbürgermeisters in der Ortschaft Mohlsdorf) 
und am 06.10.2013 (Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der 
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf).
Die Bürgermeisterwahl am 22.09.2013 und die Stichwahl am 
06.10.2013 sowie die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters in der Ort­
schaft Mohlsdorf am 22.09.2013 konnten erfolgreich durchgeführt 
werden. Der gemeindliche Wahlausschuss hat in seinen Sitzungen am 
23.09.2013 und 07.10.2013 die Ergebnisse festgestellt.
Für rund 95 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die ihre Aufgabe in den 
Wahlvorständen engagiert ausgeübt haben, bedeutete der Einsatz für 
die Wahl der Verzicht auf zwei Sonntage. Hierfür danke ich sehr.
Da viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dieses Ehrenamt schon seit 
vielen Jahren wahrnehmen, konnten gestützt auf diesen Erfahrungs­
schatz, die Wahlvorbereitung und die Wahlen ohne nennenswerte Pro­
bleme verlaufen.
Den freiwilligen Wahlhelfern aus dem Gemeindegebiet danke ich des­
halb besonders für ihren verlässlichen Einsatz bei der Bewältigung 
dieser wichtigen kommunalen Aufgaben. Bedanken möchte ich mich 
auch bei den Beschäftigten der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs­
dorf, die mit sorgfältiger Arbeit die beiden Wahlen vorbereitet, organi­
siert und in den Wahllokalen abgewickelt haben.
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Für die im Jahr 2014 anstehende Europa-, Landtags- und Kommu­
nalwahl hoffe ich wieder  auf Ihre gezeigte Einsatzbereitschaft und 
Ausdauer.

Meinen herzlichsten Dank,

Katrin Kaiser, Gemeindewahlleiterin

Nachlese zu den Ergebnissen der Wahlen am 
22.09.2013 und 06.10.2013
Für Interessierte sind auf der gemeindlichen Internetseite www.mohls­
dorf-teichwolframsdorf.eu die Ergebnisse der Wahlen vom 22.09.2013 
und 06.10.2013 u.a. auch je Stimmbezirk eingestellt.
 
Kaiser, Gemeindewahlleiterin

Gemeindesteuern werden am 15. November 
2013 fällig
Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf weist alle Steuerpflich­
tigen, die kein Bankeinzugsverfahren haben, darauf hin, dass zum   15. 
November 2013 folgende Steuern fällig werden: 	 Grundsteuer A + B 
und Gewerbesteuer. Wir möchten Sie auf das Abrufverfahren auf­
merksam machen und Ihnen empfehlen, uns zu beauftragen, in Zu­
kunft die von Ihnen zu entrichtenden Beträge unmittelbar von Ihrem 
Bank- oder Postscheckkonto abzurufen. 

Das bringt für Sie manche Vorteile:
–	 Sie brauchen keine Überweisungen auszuschreiben, sparen den 

Weg zum Geldinstitut und damit Zeit.
–	 Sie zahlen keine Dauerauftragsgebühr und sparen dadurch Geld. Sie 

zahlen die Abgaben immer in der richtigen Höhe und zum richtigen 
Zeitpunkt. Dadurch können Sie nicht mit Mahngebühren belastet 
werden.

–	 Sie erleichtern auch uns die Arbeit und helfen, den Verwaltungsauf­
wand so gering wie möglich zu halten.

–	 Sie gehen kein Risiko ein, denn Sie können den Abbuchungsauf­
trag jederzeit widerrufen und haben die Möglichkeit, im Einzelfall 
rechtzeitig dem Abruf zu widersprechen.

Nehmen Sie deshalb an diesem modernen Zahlungsverfahren teil.
Vordrucke gibt es im Bürgerbüro Mohlsdorf und Teichwolframsdorf.

Fluthelferehrung durch die Thüringer 
Staatskanzlei
Als Würdigung für die Leistung als Thüringer Fluthelfer, welche ak­
tiv an der Bewältigung der Hochwasserlage Ende Mai / Anfang Juni 
dieses Jahres mitgewirkt haben, war die Gemeinde auf Bitte der Thü­
ringer Staatskanzlei aufgefordert, Helfer zu benennen, welche eine be­
sondere Form der Auszeichnung eines Erinnerungsabzeichens sowie 
einer Urkunde erfahren sollten.

Die ersten 750 Erinnerungszeichen wurden am 7. Oktober 2013 im 
Rahmen eines gemeinsamen Fluthelferempfanges der Thüringer Mi­
nisterpräsidentin und der Thüringer Landtagspräsidentin in einer Fest­
veranstaltung in der Erfurter Oper verliehen. Zu diesem Empfang 
wurde der Kamerad Bernd Peter , Ortsteilfeuerwehr Mohlsdorf, einge­
laden und ausgezeichnet. Dazu unseren Glückwunsch und nochmals 
unseren Dank für die geleistete Arbeit.
In einem zweiten Schritt werden nach Mitteilung des Bereiches 
Brand- und Katastrophenschutz vom Landratsamt Greiz dann die Er­
innerungsabzeichen und Urkunden an die weiteren Auszuzeichnenden 
über den Landkreis ausgereicht.

Am 21. Oktober 2013 fand eine Sitzung zur 
Vorbereitung der 100-Jahrfeier der Feuer-
wehr Herrmannsgrün-Mohlsdorf statt
Die neu gewählte Bürgermeisterin der Gemeinde Mohlsdorf-Teich­
wolframsdorf Frau Pampel wurde zu dieser Zusammenkunft eingela­
den und vom Vereinsvorsitzenden Wolfgang Werner herzlich begrüßt. 
Er wünschte Frau Pampel für ihre Amtszeit viel Schaffenskraft und 
eine gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr.

encoLine –
schnelles Internet in Mohlsdorf, Reudnitz, Kahmer und Gottesgrün
Die Firma „encoLine“ bietet in Mohlsdorf einen weiteren Termin für 
eine persönliche Beratung vor Ort an. Sie haben die Möglichkeit, über 
noch offene Fragen professionelle Antworten von unserem Vertriebsmit­
arbeiter für Ihren Ort, René Böttcher, zu erhalten.
Der Sprechtag der Firma „encoLine“ findet am Donnerstag, dem 
21.11.2013 von 14:00 – 18:00 Uhr im Gemeindeamt Mohlsdorf statt.
Ich freue mich auf Ihr Kommen.

Mit freundlichen Grüßen
René Böttcher, Mobil: (01 74) 3 03 32 31, E-Mail: boettcher@encoLine.de

Feuerwehrwettkampf – voller Erfolg
Am 12.10.2013 fand der 1. gemeinsame Feuerwehrwettkampf unserer 
Ortsteilfeuerwehren in Kleinreinsdorf statt. Die Kameraden der Frei­
willigen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehren bereiteten sich gut 
auf den Wettkampf vor, sogar der „Wettergott“ hatte ein Einsehen und 
ließ es beim Wettkampf nicht regnen.
Zu Beginn wurde die Reihenfolge der Starter ausgelost und so muss­
ten die Kleinreinsdorfer als erste ran. Doch kurz nach dem Start 
platzte ein Schlauch und die Enttäuschung war groß. Die Wettkampf­
regeln sehen aber bei einem technischen Problem eine Wiederholung 
des Laufes am Ende des Starterfeldes vor. 
Am Ende sah die Platzierung so aus:
1. Platz FFw Kleinreinsdorf
2. Platz FFw Teichwolframsdorf
3. Platz FFw Gottesgrün
4. Platz FFw Waltersdorf
5. Platz FFw Großkundorf
Bei den Jugendfeuerwehren belegten:  	
Teichwolframsdorf	 AK 10-16
Teichwolframsdorf 	 AK   6-10				  
Kleinreinsdorf  	 AK   6-12       jeweils den 1. Platz.



Seite 5

Der Zweckverband TAWEG 
informiert:
Wasserzähler rechtzeitig vor Frost sichern
Wenn es zu einem Frostschaden kommt, gehen die 
Kosten zu Lasten des Wasserabnehmers.
Der Zweckverband TAWEG bittet deshalb alle Grund­

stückseigentümer, die folgenden Hinweise zu berücksichtigen und im 
eigenen Interesse darauf zu achten, dass die Wasserleitungen und Was­
serzähler ausreichend geschützt sind.
Nach der Satzung des Zweckverbandes TAWEG ist der Grundstücksei­
gentümer verpflichtet, den Wasserzähler vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. Denn ist die Wasserleitung 
einmal eingefroren, steht kein Trinkwasser mehr zur Verfügung und der 
Grundstückseigentümer hat zusätzliche Aufwendungen für die Repa­
ratur an der Leitung und Wasserzähler und eventuell sich ergebender 
Schäden am Gebäude oder Inventar.
Die Kosten für den Austausch eines Frostzählers betragen 78,29 € 
zzgl. Mehrwertsteuer. Sind zusätzlich Leitungen oder Absperrventile 
beschädigt und gibt es Folgeschäden, wird es wesentlich teurer.
Schützen Sie Wasserzähler einschließlich der Leitungen, vor allem in 
Kellerräumen, an Außenwänden, Garagen und Schächten vor Frost! 
Gefriert das Wasser, dehnt es sich aus und bringt das 15 mm dicke 
Zählerglas und auch die Leitungen zum Platzen. Während eine Was­
serleitung bei leichtem Frost einfriert und nach dem Auftauen unbe­
schädigt bleiben kann, ist der Wasserzähler auf Grund des Glases viel 
empfindlicher. Mit Eintritt der Kälte sind in Kellern und in der Nähe 
von Wasserleitungen Türen und Fenster geschlossen zu halten. Be­
schädigte Fensterscheiben und schlecht schließende Türen sind drin­
gend instand zu setzen. Fenster und Türen sind abzudichten, damit 
Luftzug vermieden wird. Besonders frostgefährdete Leitungsteile sol­
len mit Isolierstoffen umwickelt werden. Hierzu eignen sich am besten 
Styropor, Schaumstoff, Pappe, Stroh, Säcke, Textilien und Holzwolle. 
Auch im Baumarkt gibt es Isoliermaterial. Dabei sind Dämmstoffe un­
bedingt trocken zu halten. Wasserzählerschächte im Freien müssen gut 
abgedeckt werden. Durch Einlegen von Isolierstoffen kann die Fro­
steinwirkung gemindert werden. Der Wasserzähler sollte aber zugäng­
lich bleiben. Deshalb ist der Dämmstoff auf einer herausnehmbaren 
Einlage (z.B. Holzplatte als Zwischenboden) zu lagern.
Nicht benötigte Leitungen wie zum Beispiel Gartenleitungen oder 
Leitungen in Waschhäusern und Garagen sind vollständig zu entlee­
ren. Denken Sie auch an Ihre Wasserleitungen, wenn Sie längere Zeit 
abwesend sind. Ist die Wasserleitung doch eingefroren, ist sie wieder 
aufzutauen, da die Sprengwirkung des Eises mit der Ausweitung des 
Eispfropfens wächst. Auf keinen Fall sind hierfür Infrarotstrahler oder 
offenes Feuer, wie Kerzen, Schweiß-, Löt-, oder Gasbrenner zu ver­
wenden. Sonst riskiert man nicht nur das Platzen der Leitung, sondern 
auch einen Brandschaden. Für das Auftauen gefrorener Leitungen 
können heiße Tücher, Fön, Heizlüfter oder Heizmatten verwendet 
werden. Bei Einfrierungen in der Hausinstallation sollte sicherheits­
halber, um größere Schäden abzuwenden, ein anerkannter Installateur-
Fachbetrieb zu Hilfe gerufen werden.
Ist der Wasserzähler oder die Wasserleitung bis zum Zähler einge­
froren, informieren Sie umgehend den Zweckverband TAWEG. Für 
Schadensmeldungen stehen die Mitarbeiter rund um die Uhr unter 
(0 36 61) 6 17-0 zur Verfügung.

Ihr Zweckverband TAWEG

Öffnungszeiten der Bürgerbüros in 
Mohlsdorf und Teichwolframsdorf

Bürgerbüro 
Mohlsdorf

Bürgerbüro 
Teichwolframsdorf

Montag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Dienstag 9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen geschlossen

Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten einen Pokal, welche von 
verschiedenen Sponsoren kamen, denen wir herzlich dafür danken.
1.	Platz und die drei Jugendfeuerwehrmannschaften von 
	 Michael Täubert, von Täubert Design Mohlsdorf
2.	Platz von Baumontage Holger Birkholz Kleinreinsdorf
3.	Platz von Dachdecker Ronny Ehrhardt (Gruschwitz) Kleinreinsdorf
4.	Platz von Tischlerei Uwe Eisel Kleinreinsdorf
5. Platz  von Baumpflege Marco Salzbrenner Kleinreinsdorf
Dank geht auch an die Agrar GmbH Teichwolframsdorf, die uns die 
Fläche, Wasserfass und Behälter zur Verfügung stellte.
Allen Kameraden und Helfern danken wir für die Unterstützung bei 
Vorbereitung, Durchführung und Abschluss des Wettkampftages.

„Grünes Tal“ Teichwolframsdorf – 
Meinungsumfrage!
Seit Anfang November stehen in Teichwolframsdorf in der Bäckerei 
Wendler, im Gemeindeamt Steinberg 1 und im Eingangsbereich Pen­
ny-Markt  Sammelboxen für die Meinung der Bürgerinnen und Bürger 
zum Erhalt des „Grünen Tales“.
Alle Interessierten können ihre Meinung in schriftlicher Form – ano­
nym oder mit Namen und Adresse – äußern! Die rege Teilnahme an 
dieser Umfrage ist die Voraussetzung für weitere Schritte. Eine Aus­
wertung erfolgt im Dezember im Rahmen einer Sitzung des Ort­
schaftsrates. Mit der Hoffnung auf eine lebhafte Beteiligung!

J. Reinhardt / Ortschaftsbürgermeister
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Rentnertreff Gottesgrün
Der nächste Rentnertreff in Gottesgrün findet am Mittwoch, 04. Dezem-
ber 2013 im Feuerwehrgerätehaus Gottesgrün, Ortsstraße 10b, statt. 
Die Organisatoren des Rentnertreffs 

DRK und VdK 
Am Montag, den 25. November 2013 findet um 14:00 Uhr in der Ha­
genbergschänke der nächste Seniorentreff statt. 
Thema: Basteln für Weihnachtsdeko
Alle Mitglieder und Interessenten sind herzlich eingeladen.

Gez. Zeh, DRK				  
Gez. Ungetüm, VdK

Rentnertreff Waltersdorf
Hiermit laden wir alle Senioren am Mittwoch, 20. November 2013 um 
15:00 Uhr in den Bürgerraum nach Waltersdorf ein.
Es spricht die Heilpraktikerin Marion Meißner über das Verhalten in 
der Winterzeit.
Ortsgruppe der Volkssolidarität und die „Maxi“-Frauen

Einladung zur Rentnerweihnachtsfeier 2013
Unsere diesjährige Rentnerweihnachtsfeier findet am   Dienstag, dem 
03. Dezember 2013, 14:00 Uhr  in der Turnhalle Reudnitz statt. 
Wir laden alle Rentner der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
recht herzlich dazu ein, einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.
Ab 14:15 Uhr werden wir Sie mit einem Programm unterhalten. Für 
Kaffee und Abendbrot wird selbstverständlich wie immer bestens ge­
sorgt. Gegen 19:30 Uhr soll es dann wieder nach Hause gehen.

Busabfahrzeiten für alle Rentner aus dem OT Mohlsdorf :
Hinfahrt:
13:15 Uhr	 ab Waldhaus  
13:25 Uhr	 ab Herrmannsgrün – Schule – Straße der Einheit – Ge­

meindeamt – Gänseleite – Bahnübergang
13:45 Uhr	 ab Kahmer Waage 
13:50 Uhr	 ab Gottesgrün – ehemalige Turnhalle
14:00 Uhr	 an Turnhalle Reudnitz

Rückfahrt:
19:30 Uhr	 nach Gottesgrün – Kahmer Waage – Gänseleite – Mohls­

dorf und Waldhaus

Busabfahrzeiten für alle Rentner aus dem OT Teichwolframsdorf:
Hinfahrt:
13:10 Uhr 	 ab Teichwolframsdorf, Krankenhaus
13:13 Uhr 	 ab Teichwolframsdorf, Gemeinde
13:15 Uhr	 ab Teichwolframsdorf, Schule
13:17 Uhr	 ab Teichwolframsdorf, Bauhof
13:20 Uhr	 ab Kleinreinsdorf, ehem. „Grüne Linde“
13:22 Uhr	 ab Kleinreinsdorf, „Alte Schule“
13:24 Uhr	 ab Sorge, Abzw. Kleinreinsdorf
13:26 Uhr	 ab Sorge, Wartehalle
13:30 Uhr	 ab Waltersdorf, Wartehalle Ortsmitte

Rückfahrt:
19:30 Uhr	  ab Reudnitz zu allen Einstiegshaltestellen

Notdienste
Bei bedrohlichen Situationen und Notfällen kann der Notruf 112 rund 
um die Uhr in Anspruch genommen werden. Die Leitstelle Gera ist au­
ßerdem zu erreichen unter: (03 65) 41 21 76 oder 4 88 20.
Bei Nichterreichbarkeit des Hausarztes gibt die Rettungsleitstelle 
Gera Auskunft zum ambulanten Notfalldienst der niedergelassenen 
Ärzte. Darüber hinaus werden Notfälle in der Notaufnahme im Kreis­
krankenhaus Greiz zu jeder Zeit behandelt.

Donnerstag 9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

Freitag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Bitte beachten Sie die individuellen Öffnungszeiten:
Bürgerbüro Teichwolframsdorf:
dienstags 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 9. November 2013 von 9:00 – 10:00 Uhr

Bürgerbüro Mohlsdorf:
donnerstags 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 30. November 2013 von 9:00 – 10:00 Uhr

Weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung. 
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Bür­
ger die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Wohnort ihre Ver­
waltungsangelegenheiten in einem der 2 Bürgerbüros zu erledigen. 

Erreichbarkeit – Sprechzeiten des Kontakt-
bereichsbeamten (KOBB) Herrn Salusa
–	 jeden Donnerstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Mohlsdorf – Telefon (0 36 61) 45 30 52
–	 jeden Dienstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Teichwolframsdorf – Telefon (03 66 24) 2 25 31

Rentnergeburtstage im November 2013 
Die Bürgermeisterin gratuliert recht herzlich und wünscht alles Gute. 

Mohlsdorf
Herrn Werner Buchold	 am 10. Nov. 2013	zum 85. Geburtstag
Herrn Manfred Ernst	 am 11. Nov. 2013	zum 80. Geburtstag
Frau Jutta Kaufmann	 am 14. Nov. 2013	zum 80. Geburtstag
Frau Eva-Maria Oswald	 am 19. Nov. 2013	zum 70. Geburtstag
Frau Edith Richter	 am 19. Nov. 2013	zum 65. Geburtstag
Herrn Friedhelm Scheithauer	 am 19. Nov. 2013 	zum 70. Geburtstag
Frau Liane Stiebert	 am 24. Nov. 2013 	zum 80. Geburtstag
Herrn Jürgen Lott 	 am 25. Nov. 2013 	zum 70. Geburtstag
Herrn Heinz Malz	 am 26. Nov. 2013 	zum 70. Geburtstag
Frau Isolde Dietzel	 am 28. Nov. 2013 	zum 80. Geburtstag

Teichwolframsdorf
Frau Emma Mankewitz	 am 11. Nov. 2013	zum 70. Geburtstag
Frau Christa Winter	 am 11. Nov. 2013	zum 65. Geburtstag
Frau Karin Eckstein	 am 18. Nov. 2013	zum 70. Geburtstag
Frau Edith Lippold 	 am 20. Nov. 2013	zum 85. Geburtstag
Frau Liane Schilf	 am 24. Nov. 2013	zum 75. Geburtstag

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratuliert 
den Ehepaaren Ursula und Edgar Piehler am 14. November 2013   
und Ursula und Horst Kästener am 14. November 2013 ganz 
herzlich zur Diamantenen Hochzeit und wünscht weiterhin noch 
viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.
Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratu­
liert den Ehepaaren Gabriele und Karl Seiboth am 02. Novem-
ber 2013, Christine und Artur Penzold am 16. November 2013,  
Hannelore und Wolfgang Bertram am 21. November 2013 und 
Heidemarie und Reinhard Treidler am 26. November 2013 ganz 
herzlich zur Goldenen Hochzeit und wünscht weiterhin noch viele 
schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.

Rentnertreff Mohlsdorf
Unser nächster Treff findet am Dienstag, 26. November 2013 ab 
14:00 Uhr im Jugendclub Mohlsdorf, Raasdorfer Straße 1, statt.
Die Organisatoren des Rentnertreffs
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Frauen in Not
Frauen, die allein oder mit Kindern Schutz vor Gewalt suchen, wen­
den sich bitte an das Frauenschutzhaus in Greiz, Telefon (0 36 61) 
31 68 oder an die Kreisstelle für Diakonie Greiz, Kirchplatz 3, Telefon 
(0 36 61) 26 17.

Jugendliche und Kinder in Not
Schlupfwinkel:  Kinderheim „Walter Riedel“ Greiz, Goethestraße 17
Sorgentelefon (08 00) 0 08 00 80 oder Kinder- und Jugendschutzdienst 
des Diakonie-Vereins Carolinenfeld e.V. „Die Insel“ Greiz, Rosa-
Luxemburg-Str. 27, Telefon (0 36 61) 4 42 58 98 oder 4 42 58 99
E-Mail: kinderschutz@diakonie-greiz.de

Tierärztlicher Notdienst
Tierärztliche Klinik Greiz, Carolinenstraße 44
1. – 30. November 2013	 Tierärztliche Klinik – Dr. H.-D. Gerstner
	 Tel. (0 36 61) 45 61 30 

Veranstaltungen im Monat November
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

Fr., 08.11. Skatturnier
Vereinsheim Mohlsdorf

FSV Mohlsdorf 

Fr., 15.11. Martinstag FSV Mohlsdorf

Mo., 18.11.,
ab 15:00 Uhr

Kreativnachmittag
Billardcafé Monte Carlo

Doreen Schaller

Mi., 20.11.,
ab 18:30 Uhr

Kräuterabend (Thema Vogelbeere)	
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

Sa. 23.11. Thomas Krähe und Band		
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

Mi., 30.11. Weihnachtsmarkt Feuerwehrverein
Teichwolframsdorf

Vorschau auf den Monat Dezember
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

So., 01.12. Adventsfeuer			 
„Kleiner Park“

Feuerwehrverein 
Kahmer

Di., 10.12.,
ab 16:00 Uhr

„Die Goldene Gans“
Gasthof „Zum kühlen Morgen“

Elterntheatergruppe 
der Mohlsdorfer Kin­
dertagesstättenkinder

Sa., 14.12. Hüttenparty			 
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

So., 15.12.
ab 14:00 Uhr

Kinderdisco			 
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

Rassegeflügelzuchtverein Reudnitz e.V.
Unsere Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier  findet am Frei-
tag, 06. Dezember 2013, um 19:30 Uhr im Vereinslokal, Reudnitz, 
Werdauer Straße 1 (ehemals Gaststätte „Zur Einkehr“) statt.
Wir laden alle Mitglieder und Interessenten dazu recht herzlich ein.

Der Vorstand

Weitere wichtige Rufnummern im 
Gemeindegebiet

Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Mohlsdorf
Fax

(0 36 61) 4 53 00
(0 36 61) 45 30 17

Teichwolframsdorf
Fax

(03 66 24) 2 02 03 
(03 66 24) 2 04 55

Bürgerbüro Mohlsdorf (0 36 61) 45 30 14

Bürgerbüro Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 02 03

Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Mohlsdorf (0 36 61) 45 48 84

Kindertagesstätte „Regenbogen”
Mohlsdorf (0 36 61) 43 25 55

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 03 53

Kindertagesstätte „Gänseblümchen“
Waltersdorf (03 66 23) 2 04 14

Schulen
Freie Regelschule Reudnitz
Grundschule Mohlsdorf
Grundschule Teichwolframsdorf

(0 36 61) 43 25 47
(0 36 61) 4 25 83
(03 66 24) 2 22 81

Landratsamt Greiz (0 36 61) 87 60

Stromversorgung
Kundenzentrum Weida (03 66 03) 53 48 00

E.ON Thüringer Energie AG/Strom
Service-Nummer
Störungsnummer

(01 80) 2 69 69 61
(01 80) 2 69 69 61

Gasversorgung
GVT Schleiz (0 36 63) 4 81 20    

E.ON Thüringer Energie AG/Gas
Service-Nummer
Störungsnummer

(03 61) 7 39 00                                
(08 00) 6 86 11 77

Wasser/Abwasser
ZV TAWEG Greiz (0 36 61) 61 70

Entsorgungsgesellschaft
„Umwelt“ Mehla (03 66 22) 56 80

Abfallwirtschaftszweckverband 
(Grobmüll) (0 36 61) 47 80 20

Abfallwirtschaftszweckverband 
(Service-Nr.) (03 65) 8 33 21 50

Geraer Umweltdienste GmbH & 
Co. KG – Gelbe Tonne (08 00) 8 40 03 73

Sparkasse Mohlsdorf 
(zum Ortstarif) (03 65) 8 22 00

Sparkasse Teichwolframsdorf 
(zum Ortstarif) (03 65) 8 22 00

Antenne Prima-Com (Service-Hotline) (01 80) 3 77 46 22 66

Pfarramt Mohlsdorf (0 36 61) 4 27 00

Pfarramt Reinsdorf (0 36 61) 6 34 01

Gemeinschaftspraxis Mohlsdorf
Frau Dr. med. Möhring/ 
Frau Dipl.-Med. Rohleder

(0 36 61) 43 21 21

Arztpraxis Reudnitz
Frau  Dipl.-Med. A. Ebert (0 36 61) 43 22 44

Arztpraxis Teichwolframsdorf
Herr Dr. Thomas Helmer (03 66 24) 2 03 58

Zahnarzt
Fachzahnärztin Dr. med. dent. Undine Adler
Dr. med. dent. Ingrid Dornheim
Dipl.-Stom. Holger Schneidenbach

(0 36 61) 26 12
(03 66 24) 2 02 56
(03 66 24) 2 02 26

„Kleeblatt“ Hauskrankenpflege GmbH
Frau Uta Tautz und Frau Corina Richter (0 36 61) 32 39

Naturheilpraxis – Frau Silke Sturm (0 36 61) 45 78 00 

Tierarztpraxis
Dipl.-Vet.-Med. Gerd Reinhold (03 66 24) 20 49

Postpoint Reudnitz (0 36 61) 43 01 45

Fahrdienste
Herr Andreas Trommer
Herr Edgar Schneider

(0 36 61) 43 36 72
(03 66 24) 2 04 56

„Bienenschwarm-Hotline“
Imkerei Wünscher & Rößler, Reudnitz

(01 71) 4 60 63 06
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Bilder des Monats

Herbstfest der Mohlsdorfer Feuerwehr. Groß angesagt war wieder das Entenrennen mit seinen drei Durchläufen. Deftige Suppe aus der Gulaschkanone, Roster und 
Steak sowie Kaffee und hausgebackener Kuchen sorgten für das leibliche Wohl. Der Mohlsdorfer Männerchor und die Schalmeienkapelle Kleinreinsdorf begeisterten 
die

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Brücke über den Gottesgrüner Aubach ha-
ben begonnen.

Durch den Mohlsdorfer Bauhof werden die Bankette der „Waldautobahn“ er-
neuert.

Erntedankfest auf dem Bauernhof in Reudnitz. Dieses Erntefest ist schon zu einem festen Bestandteil im Ort geworden.
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Bilder des Monats

57. Kreissängertreffen in Reudnitz begeistert die Zuhörer. Der Vorsitzende des Neuen Reußischen Sängerkreises, Ulrich Zschegner, führte durch das Programm. 
Die Gruppe Bossa & More unter Leitung von Matthias Härtig spielte lateinamerikanischer, Bossa-Nova-Musik, gemischt mit Swing und Samba-Rhythmen. Zehn 
Chöre mit über 300 Sängern des Neuen Reußischen Sängerkreises Greiz brachten die Zuhörer zu begeistertem Applaus.

10 Jahre Kita Teichwolframsdorf - Ein Fest so richtig zum Feiern. Mit kleinen Vorträgen und Tänzen im Zelt feierten sie dieses Ereignis. Viele Eltern, Großeltern, 
Freunde und Gäste waren mit von der Partie.
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Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Neumühle
Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft Neu­
mühle am 28.11.2013,um 18.30 Uhr im Saal der Seniorenwohnanlage 
Neumühle ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die 
zum Gemeinschaftsjagdbezirk Neumühle gehören und auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf, die recht herzliche Einladung.

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse:
1.	 Bericht des Vorstandes
2.	 Bericht des Kassenführers
3.	 Bericht der Kassenprüfer
4.	 Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
5.	 Beschluss zur Wahl des Jagdvorstehers und dessen Stellvertreter 

sowie der 2 Beisitzer
6.	 Beschluss zur Wahl eines Kassenführers,Schriftführers sowie von 

2 Rechnungsprüfern
7. 	 Beschluss über die Übernahme der Thüringer Mustersatzung für 

Jagdgenossenschaften
8.	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages
9.	 Beschluss über die Verwendung nicht ausgezahlter Reinerträge 

der vergangenen Jagdjahre
10.	Beschluss über eine finanzielle Zuwendung für das Projekt „Na­

turlehrpfad“ der Gemeinde Neumühle
11.	Sonstiges und Anfragen
12.	 Auszahlung des Reinertrages der vergangenen Jagdjahre Anmerkung:

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in sei­
nem Dienst beschäftigte Person oder durch einen volljährigen, der sel­
ben Jagdgenossenschaft angehörigen Jagdgenossen vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schrift­
liche Form erforderlich.
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Or­
gane. Vor Beginn der Versammlung haben die Jagdgenossen zur Ver­
vollständigung des Jagdkatasters alle vollständigen Unterlagen vor­
zulegen. Beschließt die Jagdgenossenschaft, den Reinertrag an ihre 
Mitglieder auszuschütten, so erlischt der Anspruch eines Jagdgenossen 
auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung, falls er 
nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Festlegung des Verteilungs­
planes schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Jagdvorstehers mit 
den zur Auszahlung erforderlichen Angaben geltend gemacht wird.

Neumühle den 21.10.2013		  Marco Albert, Jagdvorsteher

Vereinsmeisterschaften
vom 06. bis 14. Dezember finden in der Turnhalle Reudnitz die Vereins­
meisterschaften der TSG Concordia Reudnitz statt.

–	 Freitag, 06.12.2013 – Vereinsmeisterschaften Skat
	 Beginn: 18:00 Uhr, v.: Hubert Ansorge
–	 Monag, 09.12.2013 – Vereinsmeisterschaften Volleyball
	 Beginn: 19:00 Uhr, v.: Holger Kraus
–	 Mittwoch, 11.12.2013 – Vereinsmeisterschaften Tischtennis
	 Beginn: 19:00 Uhr, v.: Katrin Siebach
–	 Samstag, 14.12.2013 – Vereinsmeisterschaften Handball
	 Beginn: 10:00 Uhr, v.: Gerwin Bölke
–	 Samstag, 14.12.2013 – Jahreshauptversammlung
	 Beginn: 19:00 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr

Jahreshauptversammlung
Die TSG Concordia Reudnitz e.V. lädt alle Vereinsmitglieder recht 
herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am 14.12.2013, ab 
19:00 Uhr in die Turnhalle Reudnitz ein.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Rechenschaftsbericht des amt. Vorstandes

3.	 Bericht des Hauptkassierers
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Diskussion
6.	 Entlastung des gesamten Vorstandes
7.	 Neuwahl zu den Vereinsämtern (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender 

und Hauptkassiere)
7.1. Wahl der Wahlkommission
7.2. Wahlvorschläge zum neuen Vorstand
7.3. Durchführung der Wahl zu den Vereinsämtern

8.	 Wahl der Kassenprüfer
9. 	Ansprache des neuen Vorstandes

Nach der Versammlung erfolgt die Ehrung der Vereinsmeister 2013. 
Im Anschluss daran laden wir alle Vereinsmitglieder und Ihre Partner 
zu einem geselligen Beisammensein ein.

Mit freundlichen Grüßen 
Peggy Rohs, Hauptkassierer

Sankt Martin feiern mit Licht und Liebe
Traditioneller Martinsumzug am 15. November durch Mohlsdorf
Seit unzähligen Jahren ist es Tradition geworden um den 11. Novem­
ber herum, dem Tag der Beerdigung des Heiligen Sankt Martin, dem 
Schutzpatron der Armen, Hungernden und Kranken, aber auch der 
Reisenden, Gefangenen und Flüchtlinge, was bei den gegenwärtigen 
Diskussionen wohl besondere Bedeutung erlangt, seiner durch sowohl 
kirchliche als auch weltliche Veranstaltungen und Feste, wie das ge­
meinsame Verzehren der Martinsgans oder Lichterumzüge durch viele 
Orte zu gedenken.
Im weltlichen Bereich hat sich in Mohlsdorf letztere Tradition seit ei­
nigen Jahren zu einem festen Bestandteil des Kalenderjahres entwi­
ckelt, die sich, zunächst ausgehend von Schule und KITA, auf immer 
größere Teile der Bevölkerung ausdehnte. Mit dem Dazustoßen des 
FSV Mohlsdorf konnte der Veranstaltung noch einmal eine größere 
Bedeutung für das Gemeindeleben beigemessen werden.
So organisiert der heimische Sportverein auch in diesem Jahr wieder in 
Zusammenarbeit mit der Grundschule Mohlsdorf, der KITA „Regen­
bogen“, den Freiwilligen Feuerwehren und mit Unterstützung der Ge­
meindeverwaltung den Lampionumzug von der Schule über die Straße 
der Einheit und die Greizer Straße bis zum Sportplatz Mohlsdorf.
Allen voran wird der Fanfarenzug Greiz, der den Zug anführt, das 
Kommen der Martinsjünger ankündigen, die dann mit ihren bunten 
Lampions und einigen Fackeln das Straßenbild erhellen werden – im­
mer abgesichert durch die Kameraden der Feuerwehr. 
Nach dem Eintreffen des Zuges am Mohlsdorfer Sportplatz wird hier 
das schon traditionelle Martinsfeuer entzündet, das den Gästen und 
Einheimischen weithin sichtbar von dem Fest kündet, bei dem es zwar 
keine Martinsgans zu verzehren gibt, aber für alle ausreichend Roster, 
Steaks und alle möglichen Getränke, von alkoholfrei über Glühwein 
bis zum Greizer Bier, vorhanden sind.

Der FSV Mohlsdorf lädt alle Einwohner aller Ortsteile der Landge­
meinde und vor allem auch der anderen Vereine sowohl aus Mohls­
dorf, wie auch aus Teichwolframsdorf ein, an dem Umzug teilzuneh­
men. Wir hoffen auf rege Beteiligung bei diesem Fest, dass auch dem 
weiteren Zusammenwachsen unserer Ortsteile dienen soll.




